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Frau
Birgit Rohkohl
Zur Mühle 6
04838 Eilenburg

Beitragsrechnung zum Nachtrag

Generali ProMed Heilwesen Police-N r. 2-GK-24.O17 .ilOT-T
Versicherungsnehmer: Birgit Rohkohl

Sehr geehrte Frau Rohkohl!

Aus dem beiliegenden Nachtrag ergibt sich folgende

Abrechnung aus dem
Nachtrag
vom 26.02.2012

Gesamtbetrag

Bitte überweisen Sie den Betrag auf das Konto 623339900, BLZ 200 400 00 bei der Commerzbank
Hamburg. Verwenden sie dazu den beigefügten überweisungsträger.
Für den Beginn des Versicherungsschutzes ist es ausreichend, däss Sie lhrem Geldinstitut den
Uberweisungsauftrag innerhalb von zwei Wochen nach Zugang dieser Unterlagen erteilen und
auf lhrem Konto die erforderliche Deckung besteht.
Sie haben die Möglichkeit, uns mit der mitgedruckten Erklärung eine Einzugsermächtigung zu
erteilen. Wir sorgen gerne für die termingerechte Abbuchung im Lastschriftäinzugsvefianrän.
Damit wir lhnen Versicherungsschutz gewähren können, müssen Sie die vereinbarten Beiträge
zahlen.
Zahlen Sie den ersten.oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungs-
schutzfrühestenszu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zänten. Dies gilt auch dann,'wenn
Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, die Abbuchung von lhrem- Konto jedoctf nicht
durchgeführt werden konnte. lnsbesondere, wenn Sie einer beächtigten Abbuchung widerspre-
chen oder aus anderen Gründen die Nichtein{ösung zu vertreten habän. Der Versicli"rung"-'
schutz beginnt gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Siä die
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten, solange Sie die Zahlung nicht bewirkt haben. Unsei Rücktrittsrecht ist ausgelchlos-
sen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
Hinweis:
Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit des ersten oder
einmaligen Beitrrages und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung entnehmen 5ie dem Versicherungs-
schein sowie den für lhren Vertrag / lhre Verträge geltenden Versicherungsbedingungen.

Generali Versicherung AG
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister
Vorstand: Winfried Spies {Vorsitzender),
Roman Blaser, Onno Denekas, Dr. Karsten Eichmann,
Volker Seidel, Michael Stille
Sitz: München, Amtsgericht München HRB 177658
Ust-lD-Nr.: DE 811 763 800
Versicherungsumsätze si nd umsatzsteuerfrei

Generali Versicherung AG, 81731 München

Es betreut Sie:
Kuvecke Finanzkontor GmbH & Co.KG
Bachsü. 50
22083 Hamhurg
Verm.-N r.: 804612
Tel efon : O4O I 2442425-30
Tef efa x: O4O 1244242*39

26.02.2012

Betrag inkl.
Vers.-Steuer

189,21 EUR

189,21 EUR

-
-r-!

-
-l---
-
-l---r
--
-a-
------
--I
--
----

$t
G)

I

(:)
(>
C)o()
ooc'
i--
(t
oc,o
c)

Ein Unternehmen der Generali Deutschland
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M it freundlichen GrüBen
Generali Versicherung AG
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P ostanschrift: 81731 Munchen
www.generali.de

Es betreut Sie:
Kuvecke Finanzkontor GmbH & Co.KG
Bachsü. 50
22083 Hamburg
Verm.-N r.: 804612
Tel efon : O4O 12442425-30
Tel efa x: O4O 12442425-99

Generali Versicherung AG, 81731 München

*2-GK -24.017.807 -7 800/804612*
Frau
Birgit Rohkohl
Zur Mühle 6
04838 Eilenburg

Nachtrag
Generali ProMed Heilwesen Police-Nr.
2-GK-24.017.807-7
Versicherungsnehmer: Birgit Rohkohl

Ve rs iche r u ng sve rt rag:

Be rufs-/ Betrie bs haft pfl ic ht-Ve rs i c he ru n g

Risikobeschreibung

freiberufliche Alten- und Krankenpflegerin

Ausfertig u ngstag: 26.02.2012

Ausfertigungsgrund:

Vertragsänderu ng

I

-----II
-------
--
------I
-
I

-
---I

Versichert gilt die Tätigkeit in Krankenhäusern,
Altenheimen und privaten Haushalten mit einem
Haushaltshilfedienst, Reinigungs-, Einkaufs- und Bügelhilfe.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz ist angestelltes
praktisch tätiges Personal sowie das Betreiben eines
ambu lanten Pfleged ienstes.

B e rufs-/ Betr ie bshaftpfl icht-Ve rs iche ru ng

Vertragsstand ab: 24.O2.2O12 12.OO Uhr Ablauf des Vertrags: 10.02,2013 12.00 Uhr

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) und der Besonderen Bedingungen / Vereinbarungen die gesetzliche Haft-
pflicht privatrechtlichen lnhalts des Versicherungsnehmers aus allen seinen sich aus dBr Ri-
sikobeschreibung (Betriebsbeschreibung) ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen
und Tätigkeiten.

Die Versicherungssummen betragen ie Versicherungsfall:

Pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 5.000.000 EUR

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Dreifa-
che dieser Versicherungssummen.

Ein Unternehmen der Generali Deutschland
Fortsetzung auf Seite 2

Generali Versicherung AG
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister
Vorstand: Winfried Spies (Vorsitzender),
Roman Blaser, Onno Denekas, Dr. Karsten Eichmann,
Volker Seidel, Michael Stille
Sitz: München, Amtsgericht München HRB 177658
Ust-lD-Nr.: DE 811 763 800
Versicherungsumsätze si nd umsatzste uerfrei
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2. Seite des Nachtags der Versicherung llr. 2-GR-24.O17.W-7, Ausfertigungstag: 26.02.2012

Krankenpflegerin

Abwasserschäde n

Höchstersatzleistung: 5.000.000 EUR

Maxirnierung: 3-fach

- Schlüsselschäden
Höchstersatzleistu ng: 5.000.000 EUR
M axim ieru ng: 3-fach

M ietsachschädeh
Höchstersat4leistu ng: 5.000.000 EUR

M axim ieru ng: 3-fach

- freiberufliche Alten- und
1 Perso n

zu 159,00 EUR 159,00 EUR

- Vermietung von Teilen des Betriebsgrundstük-
kes an betriebsfremde Personen.
25.000 EUR Bruttojahresm ietwert

Bauherrenhaftpflicht für eigene Bauvorhaben
bis 500.000 EUR

E rwe ite rter Strafrec htsch utz
D ie Vers icheru ngssu rn me fü r Verfa h re nskoste n

beträgt 5.000.000 EUR
M axim ieru ng: 3-fach

Gutachtertätig keit
Die Höchstersatzleistung im Rahrnen der Ver-
sicherungssumme für Vermögensschäden be-
trägt 200.000 EUR je Versicherungsfall, be-
gre nzt auf das 3-fachfache dieser Summe fur
alle Versicheru ngsfälle eines Versicheru ngs-
ja h res.

Jahresbeitrag netto 159,00 EUR

Decku ngserweiteru ngen

Ei ngesch lossen si nd d ie nachstehend a ufgefüh rte n Deckungserwelterun_gen:
Die genannten Höchstersatzleistungen verstehen sich je Versicherungsfall und stehen als
Subfmit innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden zur Verfügung. Unter Maximie-
rung ist angegeben, das Wievielfache der Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle ei-
neJVersicherungsjahres gilt. Die genannten Selbstbeteiligungen verstehen sich je Versiche-
ru ngsfall.

M indest-
beitrag

Jahres-
beitrag

Jahres-
be itrag

M indest-
beitrag

Fortsetzung auf Seite 3
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3. Seite des Nachfags der versicherung ilr. 2-GK-2{ ß17.N7-7, Ausfertigungstag: 26.o2.201i

- Entwendung und Abhandenkommen einge-
brachter Sachen
Höchstersatzleistung: 5.000.000 EUR
Maximierung: 3-fach

- Auslandsschäden im Umfang der Besonderen
Bedingungen

- Bearbeitungsschäden
Höchstersatzleistu ng : 5.000.000 EUR
Maximierung: 3-fach
Selbstbeteiligung: 10 %
mindestens 250 EUR

Es gelten folgende Besondere Vereinbarungen:
- Mitversichert gelten Bearbeitungsschäden gemäB position

C.G.3 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen
für das Heilwesen

-:

= 
Zusatzdeckung f0r Nutzer von lnternet-Technologien

= lm Rahmen der Grundversicherungssummen dieses Vertrags gelten folgende Versicherungs-

= 
summen vereinbart:

= 
- 1.000.000 EUR

: Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das 3-fache

= 
der genannten Veriicherungssummen.

=
= Umwelthaftpflicht-Versicherung
::
= Für die Umwelthaftpflicht-Versicherung gemäB den Besonderen Bedingungen und Risikobe-

= 
schreibungen steht je Versicherungsfäl-als separate Versicherungssumme zur Verfügung:::

Pauschal für Personen- und Sachschäden 5.000.000 EUR

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Einfache
dieser Versicheru ngssu m men.

Risikobausteine gemäB den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen:

1.2.1WHG - Anlagen

u nten einzeln aufgefu hrte wHG-Anlagen

1.2.2 Anlagen gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz
(U mwe ltHG-An lage n)

1 .2.3 so nstige deklarieru ngspflichtige An lage n

l.2.4Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko

1.2.5 Anlagen gemaß Anhang 2 zu rn Urnwelthaftu ngsgesetz
(umweltHG-Anlagen / Pflichtversicherung)

1 .2.6 U mwe lt haftpflicht-Reg ressdecku ng

1 .2,7 Urnwe lt haftpfl ic ht-Bas isdecku ng

Versichert €

Nicht versichert

Nicht versichert

Nicht versichert

Nicht versichert
F
3
ao

N icht versichert E
ct
c)

Versichert
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ct
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c)

Fortsetzung auf Seite 4 c)
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4. Seite des Nachfags der VeBicherung ilr. 2-cK-24.O17.N7-7, Ausfertigungstag:26.02.2012

Mindest- Jahres-
beitrag beitrag

- lm Betrieb des Versicherungsnehmers gela-
gerte und verwendete gewässerschädliche
Stoffe, soweit es sich um Kleingebinde und
Maschineninhalte handelt.
Das Gesamtfassungsvermögen für vorgenannte
Stoffe/Risiken ist auf 1.000 Liter begrenzt.
Das einzelne Behältnis darf nicht gröBer als 60
Liter sein, bei Mineralölen (Schmier-/ Hydrau-
likö|, Bohremulsionen und Altöl bzw. Altemul-
sionen) 210 Liter.
Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die
Mengenbegrenzu ngen überschritten werden.

U m we lt haftpfl ic ht- Bas isd ecku ng

Die nachstehend genannte Höchstersatzleistung
versteht sich je Versicherungsfall und steht als
Sublimit innerhalb der Versicherungssumme für
Sachschäden zur Verfügung. Unter Maximierung
ist angegeben, das Wievielfache der Höchster-
satzleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicheru ngsjahres g i lt.

Aufwendu ngen vor Eintritt des Versicheru ngs-
fa lles
Höchstersatzleistu ng: 5.000.000 EUR
Maxim ieru ng: 1-fach

U mweltschadensversicherung

Versichert ist für die Laufzeit dieses Vertrages als rechtlich selbstständiger Vertrag im Rah-
men der Allgemeinen Versicherungsbedingungen ftir die Umweltschadensversicherung (USV)
die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen lnhalts des Versicherungsnehmers gemäB Um-
weltschadensgesetz.

Für die Umweltschadensversicherung steht je Versicherungsfall als separate Versicherungs-
summe zur Verfügung: ,u

5.000.000 EUR

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Einfache
dieser Versicheru ngssum me.

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers bei jedem Versicherungsfall beträgt: 2.000
EUR
Diese Selbstbeteiligung findet bei Schäden durch Brand oder Explosion keine Anwendung.

Risikobausteine gemäB den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Umweltscha-
densversicherung (USV):

1.2.1WHG - Anlagen
Fortsetzung auf Seite 5
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5. seite des Nachtrags der vericherung tr. 2ßK-2i.o17.$)7-7, Ausfertigu^[*n' 26.02.2012

unten einzeln aufgeführte WHG-Anlagen

1,2.2 Anlagen gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftu ngsgesetz
(UmweltHG-An lagen)

1 .2.3 sonstige deklarierungspflichtige Anlagen

1 .2.4Abwasseranlagen- u nd Einwirku ngsrisiko

1 .2.5 Anlagen gemäß Anhang 2 zu rn Umwelthaftu ngsgesetz
(U mwe ltHG-An lage n / Pflichtve rsiche ru ng)

1 .2.6 U mwe ltschade ns-Reg ressdecku ng

1 .2.7 Urnwe ltsc hade ns- P rod u ktris i ko

1 .2.8 U mwe ltschade ns-Basisdecku ng

M indest-
beitrag

Versichert

Nicht versichert

Nicht versichert

Nicht versichert

Nicht versichert

N icht versichert

Versichert

Versichert

Jahres-
beitrag

---
--I
--
--I
---I
--
--II
--rI

--
--I
-

lm Betrieb des versicherungsnehrners gela-
gerte u nd verwendete gewässerschädliche
Stoffe, soweit es sich um Kleingebinde und
Masch i nenin halte handelt.
Das Gesarntfassungsverrnögen für vorgenannte
stoffe/Risiken ist auf 1.000 Liter begrenzt.
Das einzelne Behältnis darf nicht gröBer als 60
Liter sein, bei Mineralölen (Schrnter-l Hydrau-
likö|, Bohremulsionen und Altöl bzw. Altemul-
sionenl 21O Liter.
Der versicheru ngsschutz erlischt, wenn die
Mengenbegre nzungen überschritten werden.

U mweltschade ns-Prod u ktrisiko

U m we ltsc hade ns-Bas isdecku n g

Der Beitrag ftir die vorstehend als versichert ausgewiesenen Risikobausteine/Risiken ist in
dem Beitrag der Betriebs-/Berufs- und Umwelthaftpflichtversicherung enthalten.

Die nachstehend genannte Höchstersatzleistung rii
versteht sich je Versicherungsfall und steht als
Sublimit innerhalb der Versicherungssumme für
Sachschäden zur Verfügung. Unter Maximierung
ist angegeben, das Wievielfache der Höchster-
satzleistung für alle Versicherungsfälle eines
Vers icheru ngsjahres g i lt.Die ge na n nte Se lbstbe-
teiligung versteht sich je Versicherungsfall.

- Aufwendungen Vor Eintritt des Versicherungs-
falles
Höchstersatzleistu ng: 300.000 EUR
Maximierung: 1-fach
Selbstbeteiligu ng: 2.000 EUR
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Fortsetzung auf Seite 6
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6. Seite des Nachfags der Versicherung trr. 2-GK-24.017.807-7, Ausfertigungstag: 26.02.2012

Kosten fur die Ausgleichssanieru ng
Höchstersatzleistu ng : 300.000 EUR
Maxim ieru ng: 1-fach
Se lbstbete i lig u ng i 2.000 EU R

- Vorsorgeversicheru ng
Höchstersatzleistu ng: 300.000 EUR
Maximierung: 1-fach
Se lbstbete il ig u ng : 2.000 EU R

Private Rlslken mit eigenen Verslcherungssummen

Versichert ist für die Laufzeit dieses Vertrags - als jeweils rechtlich selbständiger Vertrag - im
Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
und der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat- und privaten Tier-
halter-Haftpflichtversicherung die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Pri-
vatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens und - sofern unten stehend angeschrieben
- als Tierhalter.

Die Versicherungssummen betragen je rechtlich selbständlgem Vertrag und je Versiche-
rungsfall:

Pauschal für Personen und Sachschäden
Fur Vermögensschäden

M ietsachschäden
I n der Privathaftpflichtversicherung gilt zusätzlich:
M ietsachschäden an Mobiliar in Hotels, Pensionen
Schäden durch deliktsunfähige Kinder
Schäden durch deliktsunfähige Enkelkinder
Schäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung
Schäden aus Gelegenheitstätigkeiten
bis zu einer Jahresurnsatzsurnme von 5.000 EUR
Kautionsleistung bei Schäden irn Ausland (weltweit)
Verlust fremder Schlüssel
Schäden durch Datenaustausch und lnternetnutzung
Höchstersatzleistung bei Namens- und Persönlich-
ke itsrechtsverletzu nge n
Schäden durch Benachteiligungen,

lm Rahmen der vorstehenden Versicherungssummen gelten folgende
Deckungserweiterungen mit den ausgewiesenen Versicherungssummen
vereinbart:

5.000.000 EUR
1.000.000 EUR

1.000.000 EUR

1.000.000 EUR
10.000 EUR
10.000 EUR
10.000 EUR

100.000 EUR
100.000-EUR
30.000 EUR

1.000.000 EUR
200.000 EUR=.

1.000.000 EUR

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Zweifa-
che d ieser Versicheru ngssu m men.

ln der Privathaftpflichtversicherung sind BaumaBnahmen bis zu einer Bausumme von 100.000
EUR je Bauvorhaben mitversichert.

Fortsetzung auf Seite 7
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7. Seite des Nachfags der veisicherung llr. 2-GK-24.017.807-7, Ausfertigungstag: 26.o2.2o.t2 o ---

Mindest- Jahres-
beitrag beitrag

- Privathaftpfl ichtversicheru ng
Versicheru ngsnehmer:
Birgit Rohkohl und Familie
1 Privathaftpfl ichtversicheru ng

Es gelten folgende Besondere Vereinbarungen:

= Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als privatperson
sofern keine anderweitige Deckung besteht.

Vertragsbestandteile sind:

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) - AH Og72
04.2009

- Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für das Heilwesen - AH 2672 01.2OOg
::i-

= - Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung für die Nutzer von lnternet-Techno-

= 
logien - AH 290201.2009

:
= 

- Beso-ndere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht we-

= 

gen Schäden durch Umwelteinwirkung (Umwelt-Haftpflicht-Modell) AH 1002 01.2009

: - Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat- und privaten Tierhalter-Haft- T

= 
pflichtversicherurig - Än zooo 10.2010

:

= 
- LllSsmeine Versicherungsbedingungen fur die Umweltschadensversicherung (USV) - AH

= 

o27o o4.zooe

-=
= 

Jahresbeitrag 1g9,21 EUR
Darin sind berücksichtigt
. 19,00 % Versicherungsteuer

Der Beitrag ist jährlich im Voraus zu zahlen.

Beitragsabrechnung
berechnet berechnet Beitrag inkl.
vom bis Vers.-Steuer

Be rufs-/ Betrie bs haftpfl ic ht-Ve rs ic he ru n g
zu erheben 1O.O2.2O12 1O.O2.2O19 189,21 EUR

Einlösungsbetrag 199,21 EUR

Mit freundlichen GrüBen
Generali Versicherung AG
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8. Seite des Nachüags der Versicherung llr. 2€K-24.O17.m'-7, Ausfertigungsragi.26.02.2012

Verhaltensregeln
Versicherungssumme
Bitte prrifen Sie die Versicherungssummell regelmäßig und be-
anfagen Sie lhrem lnteresse notwendige Anderungen. Bei einer
Unterversicherung wird die Entschädigung - auch bei einem Teil-
schaden - gekürzL

Sicherheitworschri fren
Halten Sie geseEliche, behördliche und vereinbarte Sicherheits-
vorschriften ein.

Gefiahrerhöhung

Zeigen Sie uns unverzüglich an, wenn eine Gefahrerhöhung ein-
fitt (zum Beispiel durch bauliche und betriebliche Verände-
rungen, Aufstellen von Baugerüsten).
lm Schadenf,all

Bei Einüitt eines Versicherungsfalles haben Sie den Schaden
unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen: einen Schaden durch
Einbruchdiebstahl, Vandalismus oder Raub der zuständigen Poli-
zeidienststelle anzuzeigen und dieser ein Verzeichnis der ab-
handen gekommenen Sächen einzureichen. Sorgen Sie auch ftir
Abwendung und Minderung des Schadens.

VeräuBerung
lnformieren Sie den Versicherer unverzüglich, wenn eine Veräu-
ßerung des Geschäftes I Gebäudes erfolgt und nennen Sie den
Namen und die Anschrift des Käufers.

FortseEung auf Seite 9
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9. seite des Nachüags der verslcherung llr. 2€K-2{.0i7.&tz-7, Ausfertigungstag: 26.02.2012

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für
das Heilwesen - Al2ati2or.zm

I INHALTSVERZEICHNIS I

-I-
-----
-II

--
--
--
------
--
--
----

A. ALLGEiIEIIIE BESTIMMUI{GE]{ FÜR ALLE BERUFS-
GRUPPEI{

1. Gegenstand der Versicherung
2. Mitversicherte R isiken
2,1 Apparate
2.2 Vermögensschäden
2.3 Auslandsschäden
2.4 Sfahlenschäden
2.5 Unterhaltsklausel fiir Arzte
2.6 Konsiliartätigkeit von Arzten
2.7 Umwelthafpflicht-Versicherung
2.8 Schlüsselschäden (sofern besonders verein-

bart siehe Versicherungsschein)
2.9 N achhaftung
2.1o Erweiterter süafrectrtsschutz (sofern besonders

vereinbart siehe Versicherungsschein)
3. Risikoabgrenzung
3.1 Erhöhung I Erweiterung des Risikos, Vorsorge
3,2 Brand und Explosionsschäden
3.3 Private Hafpflichüisiken
3.4 Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge
3.5 lnländische Versicherungsfälle, die im Ausland

geltend gemacht werden
3.6 Ausschlüsse

B. ALLGEMEI]IE BESTIMMUI{GEil FÜR FREIBERUFLICH
rÄnoe Anzre, ZAHI{ARZTE, HEILPRAKTIKER, soIIsTIGE
HEILBERUFE U]ID APOTHEKEI{

1. Mitversicherte Risiken
1.2 Abwasserschäden
1.3 Mietsachschäden
1.4 Entwendung und Abhandenkommen

eingebrachter Sachen
1.5 Ansprüche mitversicherter Personen

untereinander
2. R isikoabgrenzung

C. BESOIIDERE BESTIMMUIIGE]II

C.A. FREIBERUFLICH TATIGE ARZTE UIID ZAHilARZTE

1. Beschäftigung von Verüetern und anderen per-
sonen

2. Praxisverffetungen und Nebentätigkeiten

C.B. DIEIIISTLICH TATIAC ANZrr UilD ZAHilARZTE

1. Gegenstand der Versicherung

2. Verwaltende Tätigkeiten
3. P raxisvertretungen

C.C. GELEGEIITLICHE AUSSERDIE]ISTLICHE TATIGKEIT

'1. Gegenstand der Versicherung
2. PraXsverüetungen

C.D. GELEGEI{TLICHE ARZTLICHE rArIOrCIr
1. Gegenstand der Versicherung
2. Praxisvertretungen

C.E. MEDIZI]ISTUDE]ITE]I IM PRAKTISCHEIII JAHR
U}ID FAMUTAI{TEII

1. Gegenstand der Versicherung
2. Auslandsschäden

C.F. NERARZTE, TIERHEILPRAKTIKER U}ID VIEHKASTRIERER

1. Gegenstand der Versicherung
2. Mitversicherte Risiken freiberuflich tätiger

Tierärzte
2.1 Beschäftigung von Verüetern, Assistenten,

Vol on tä r ler är zten, Veteri n ärprakti kan ten u n d
nicht-tier ärztichem P ersonal

2.2 Verüetlrng vorr.ibergehend verhinderter Tier-
ärzte

2.3 Gutachtertätigkeit
2.4 Not- und Sonntagsdienste

C. G. KRA]I KE]IGYM ]IASTE]I, MASSEU RE, P SYCHOTH ERA-
PEUTEIII UiID SO]ISTIGE HEILBERUFE

1.

2.

3.

c.H.

1,

2.

3.

4.

c.t.

1.

2.

3.

4.

5.

Gegenstand der Versi cherung
Hinweis frir approbierte Arzte
Tätigkeitsschäden (gilt nur ftir ambutante
P flegedienste)

APOTHEKEII

Deckungsvorsorge
Vermögensschäden
N ot- und Sonntagsdienste
Auslandsschäden

HEILPRAKTIKER

Gegenstand der Versi cherung
Versicherungsumfan g
Hinweis fur approbierte Arzte
Beschäftigung von Vertretern und anderen per-
sonen
Vertretung vorübergehend verhinderter H eil
praktiker und N ebentätigkeiten

(\l
(t

a(o
c)
c)
c)oc)o
Q
ct
F.
o(f
c)
c)
ct
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A. ALLGEII'EINE BESTIMMUNGEN FÜR ALLE BE.

RUFSGRUPPEN

1. Gegenstand der Versicherung
versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fü; äte n attpni.llgsicherung .(41.P)
und Aer ;iäöÄiöGnäen Bestirirmungen die oeseEliche
H a&flühi-däa VärsicherungsnehmerE aus der-Ausübung
der im Versicherungsscheiö und seinen N achüägen Qe- 2.2-2
schriebenen nerräiöÄäÄ fätgkeit entsprechend des Be-
rufsnrlääi ünO dessen rechtiönen Beschränkungen'

Bei veränderung der Risikoverhält"risse (z- B. bei Erhalt
der Facharztanerfännung, Ernennung. zyT leitenden Arzt'
bei eromnurig einäi äigönen Praxi5) i.st. der Versiche-
rungsnehmer veröniqht"-t,die.se unveizügli,ch dem Versi-
cnerär'äÄzuzetgdn. öae Versicherunglml^d dann zu den

fur d"L ;äuäTäugt eit maßgebenderi Beiüäoen und Be-
dingungen tortgefrihlq :qfFrÄ 

-ääi versichärer hierfur 2.2.g
versic'tieiunglsöÄüä'o-ietet (siene hierzu auch zitter 3.1). -'-r-

Ohne ausdrückliche schrifüicfre Vereinbarung besteht Z.g
kein Versicherungsschutz
- aus Behandlungen, die nicht in der

kannt sind;
- aus der regelmäßigen Behandlung

sPorüern.
2. Mitversicherte Risiken
2.1 APParate

Mitversichert ist die gesetzliche tl.afpnicht des Versiche-
rungsnehmers auJ öesitz und Verwendung yol +ppa-
raten,' aowö,i sie ln-Oer Heilkunde anerkannt sind und

nicht' gäsöÄ'dleit-versiCnerungsscfrutz hierftir beanfagt
werden muss.
Kein Versicherungsschutz besteht fr,rr Scfräden, di.e. dar-
aut zurI;litüführeä sno, oass Geräte nicht ausreicftend
gewartet wurden'

2.2 Vermögensschäden
2.2.1 Mitversichert ist im Rahmen des Verüages die. gesep-

tichs'H'rttpticht wegen Vermöoensschäden im Sinne der
ZiUer 2.1 AHB auJ-Versicheruägsfällen, die während der
Wrt<sam-feit Oer Versicherung eingeüeten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-

den
- aus planender, beratslnge.r, . 

pau- oder montagelei-
tenddr und Prüfender Tätigkeit

- aus Tätigkeiten im Zusammenn.alg mit Anlpgei KIe-
ä'ü üöisiönälungn- GrundstrrcKs-, Leasmg. . oder

ifUüq*äff '' XH ::i! ?:::[?h"'Tt''?t- 3"*'ä T i :
Ueue und U nterschlagung;- 
nä" S'il,. Sffif T"t-:lil" J'g^' "g'\''iU:äF'{f"T 

":'iq 

U'1
lieüeirechten-söfre des Karteil- oder wettbewerbs-
recht

- aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten:

- aus der Nichteinhalfung von Fristen,..Terminen'. -Vor-
und Kostena'liiöniägön'sowie Anspruche von Kran-
[äÄr.ässeÄ, üä;änääuröÄen bzw.' kassenzahnärzt-
iiöhAÄ- Ver'einigungen und dergleich€n, d.ie daraus
'Ääiöärertät r,räioöri, ägsi oie erfirachten oder verord-
neten Leishrngen - etnscniiänfiön Oer-üerscnreiUung 2'4

vön tUeOit<amenten - fur die Erzielung 99q H 
911-er-

ioröeö ;;lä nötwenOig oder unwirtschafüich waren
oder aus sonJüöän-örunden nicht hätten erbracht
oOer verordnet wErden dürfen;
aus Ratschlägen, Empfehlungen odgr weisungen an

wriSinatUicÄ-üeinun'Oene U-nternehmen sowe aus

iöniärnafter unä7oäei unterr assener Konüolltätigkeit

aus Vermitüungsgeschäften aller Art
aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung'

herstellung;
- Austauschn Ünermitüung, Bereitstellung

nischer Daten;

Heilkunde aner-

von Leistungs-

Automatl sierung:
Ü bersetzung sowre Reisever-

- aus Abhandenkommen von sachen,. auch z. B- von

öälO, 
-Wärpäpieren und Wertsachen sowte von

Scheck- und Kreditkarten:
- aus P flichtverletzungeo, die aus der Tätigkeit als

äÄämatige od_er gegenwärlg9 lvlitqlieder von Vor-
;iää, öäsc-nltsf,i[;;ns,- Äütsicntsia! ^Bgital oder
anderer üörgtäichbarer Ldtungs- oder Aufsichtsgre-
miänl Organä im Zusammenhang stehen'

Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7'16 AHB - die
qesetzliche fratbniönt wege4 Vqrpögensschäden im Sin-
X;";;r"ä'i"i Z.i AHB au5Versicherüngsfällen, gle wäh-
l'enO Oei Wrksamkeit der Versicherung-eingegeten sinQ'

äü; ä* Verieüüng von Datenschuizgeietzen durch

l/iisoiäuch personenbezogener Daten'

Eingeschlossen sind - abweichend von Zitter 7'4 AHB

öä;äüiCne H;ftrfl,Cntansprüche von Versicherten unter-
einander.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.
Auslandsschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7'9 AHB - die

öä;ää i drC rüttpn i ch t des Versi cheru n gsn ehm er s wegen

ff Ausland vorkbmmender Versicherungstalle
- aus Anlass der Ausübung der beruflichen Tätigke!.t iT

lnland, ;öweri sicn-Oäi-P-a6ent im Zei$un.f!^der ärzt-
iiönen'tconsüttation'lm lnland aufgehalten hat'

- aus Anlass von Erste-Hilfe-Leistungen bei Unglücks-
fällen im Ausland,

- aus der Teilnahme an Kongressen, symposien, Aus-
stellungen, Messen und Märkten'

VersicherungsschuE fur berufliche Tätigkeiten im Aus-
länd muss bösonders vereinbart werden'

Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - ab-

weichend 
"'"n' 

2,nei b.5 AHA - als Leistungen auf die
Versi cheru n gssumme an gerechnet
Kosten sind:
Anwalts-, sachverständigqn-, Zeugen- und Gerichtsko-
;tilaÄufwenOungen zur äowenOuq-O oder Minderung 99s
schadens bei oder nach einuitt oös Versicherungsfalls
sowre ScnäOeneimitüungskosten, auch Reisekosten, di9
dem VersiöÄ;ei ÄiCnt öetOst eÄtstenen. Das gilt auch

dann, wenÄ äie Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.
Die Leistrngen des Versicfrerers erfolgen ln E.!r9' Soweit
der Zahlunösöriäüßerhälb aei Staale-n, die.der EurgPä-

isänen'Wäh-ru;dsunion ängehörel, liegq-gelten. die Ver-
pnicntr,rngeÄ äeä Versicher-ers mit-dem Zeipunkt als er-
fult, in oem ää h,jöäöräg Oei einem in'der Europä-
iiörien WanrüngJunion gelägenen Geldinstih.tt ange-
wesen ist
Bei versicherungsfällen in usA und Kanada sowte deren
Territorien oderinsprüchen, die in den USA und Kanada

sowie deren Territorien- gelienO gemacht werden, ftndet
erne evt ,iärä,n6ä;C 

-Seinsuceteiägung (sie!9 Versiche-
rüÄ-gsstnelnj tjäf äei T-eilnanme an (olOrePsgnr Svmpo-
siän-,-AusiiärlüÄgöÄ, t,läisen und Märktön keine Anwen-
dung.
Auf die Risikoabgrenzungen (Ziffer 3) wird besonders
hingewiesen.
Strahlenschäden
Mitversichert ist - abweichend von Zttter 7'12 und Ziffer
i.iO.Z AHe - die gesetzliche Hafpflicht -
- wegen schäden durch Rönlggneinrlchtungen zu un-

tersuchungszwecken sowie störsüahler;
- wegen schäden aus Besitz oder Verwendung von

nriÄtgenEiÄrJcnqngän zu. H.ejlzweclen - qpwie dek-
rungsiffiöigätreiän 

. 
räoioäküven Stofferf und Be-

schl euni gern;
- wegen Sinadel, die ein Patient erleidet aus der Un-

tersucnüÄg-äOör gehandlung. mit Röntgeneinrich-
tungeÄ iü H eilzwecken sowie deckungsvorsorge-
freien raäioat<tven Stoffen und Geräten.

und, sohrn besondens vereinbart (siehe Versicherungs-
schein),
- wegen schäden aus Besitz oder verwendung von

deckungsvorsorgepnicn-tigenradioaktvenStoffenund
Geräten:

- wegen schäden, die ein Patient erleidet aus der un-
tersuähüÄg-odei Behandlul-g mit de-cku.ngsvorsorge-

öni cnfiöän-räOöaftiven Stoffän und Geräten.

-wieder-

elekf o-

Rationalisierung und

Auskunftserteilung'
anstaltung

aus bewusstenr Abweichen von
behördlichen Vorschriften, von
beOingungen des Aufüaggebers
oewusstet' P fl i chtverl etzu ng;

gesetzlichen oder
Anweisungen oder
oder aus sonsüger

Fortsetzung auf Seite 11
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Hinweis ltir angestellte Arzte und Medizinstudenten im 2.gPraktischen Jahl:
ftir. den Vmggng mit {eckyngsvorsorgepflichtigen radio-
aktven stoffen und GeräteÄ besteht'ohne 6esondere
Vereinbarung Versicherungsschutz über die pflichtversi-
cherung des Gerätebefreibbrs.
Ausgeschlossen bleiben H afpfl i chtansprriche
- wegen Schäden aus Besitz und Verwendung von Ap-

paraten .und aus der Behandlung, soweit ciie Appa-
rate und Behandlungen nicht in der Heilkunde aner-
kannt sind.

- yeqgn Schäden bei der Anwendung radioaktver
stoffe oder ionisierender sfahlung am Menschen im
Rahmen der medizinischen Forschüng,
- soweit eine Deckungsvorsorgepflicht nach der

SFahlenschuEverordnüng odel 
. der R öntgenver-

ordnung oder vergleichbaren ausländischen Be-
stimmungen besteht oder

- soweit zwar keine Deckungsvorsorgepflicht nach
der SüahlenschuEverordnuÄg oder -0er 

R öntgen-
verordnung oder vergleichbaren ausländischenBe-
stimmungen besteht diese Anwendungen aber
nicht in der Heilkunde anerkannt sind.

Medizinische Forschung im sinne dieser Bedingung z.gist die Anwendung radioaküver stoffe oder lon'isie-- -'v
render Süahlung am Menschen, soweit sie der Fort-
entwicklung der Heilkunde oder der Medizinischen
\Mssenschaft und nicht in erster Linie der Untersu-
chung oder Behandlung des einzelnen p atienten
dient

- wegen geneüscher Schäden.
- Ilegen Schäden infotge Ver_änderung des Erbguts

(Genom), die ab der zweiten Generatioln ernüeten.
- aus schadenfällen von Personen, die - gleichgultig fur

wen und in wessen lnteresse - aus beiuflichEm öoer
wrssenschafüichem Anlass im Beüieb des Versiche-
rungsnehmers eine Tätigkeit ausr.iben und hierbei die
von energi-ereichen ionisierenden sfahlen ausge-
henden Gefahren in Kauf zu nehmen hahen. Dies gitt
nur hinsichüich der Folgen der Personenschäden.

- wenn die radioaktven stoffe oder Beschleuntger oder
die notwendigen Mesggerätg nicht dem jeweitigen
stand von wssenschaft und Technik entsprbchen ha-
ben. Das gleiche gilt, wenn der Schaderi darauf zu- q, q^
ruckzufuf fen ist, däss die stoffe, Beschleuniger oder :'::.Messgeräte nicht oder nicht sachgerecht -gelagert 2.1u-1
bzw. ausreichend gewartet worden slnd.

schlüsselschäden {sofern besonders vereinbart, siehe
Versicherungsscheih)
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von zitter 2.2 AHB und
abweichend von zitter 7.6 AHB- - die gesetzriche Haft-
pflicht aus dem Abhandenkommen von -fremden schlüs-
seln (auch Generalschlussel bzw. codekarten frir eine
zenüale schließanlage), die sich rechtnäßig im Gewahr-
sam des Versicherten befunden haben.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf geseEliche
Hafpflichtansprüche wegen der Kosten fr.ir dle notwen-
dige Auswechslung von schlössern und schrießanragen
sowie frir vorübergehende Sicherungsmaßnahmen 12. e.
Notschloss) und einen ObjektschuE bis zu 14 Tagen, ge-
rechnet ab dem Zeipunkt an welchem der Verlust ct-es
Schlüssels festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben H afpflichtanspruche aus Folge-
schäden eines Schlüssetvertustes (2. B. wegen E'in-
bruchs).
Ausgeschlossen bleibt die Hafhrng aus dem Verrust von
Tresor- oder Möbelschlüsseln so-wie sonstigen schlüs-
seln zu beweglichen Sachen.
versicherungssumme und/oder Selbstbeteirigung siehe
verst cherungsschei n.
llachhanung
wrd der versicherungsverfag alrein aus Gründen der
endgriltigq und völlqEn Aufgäbe der beruflichen Tätig-
keit beziehungsweise Tod des Versicherungsnehmers
fricht aus irgändwelchen anderen Grunden,-wie z. B.
Anderung dgr Rechtsform, Kündigung durch'einen Ver-
Fagsparher) beendet besteht - mit Ausnahme der um-
welthafpflicht-Versicherung - Versicherungsschutz ftir
nach Beendigung dgs värsicherungsverfäges einüe-
tende Versicherungsfälle, die vor diesem Zeisunkt ver-
ursacht wurden.
Der N achhaftungszeiüaum entspricht der abgelaufenen
Laufzeit dieses Versicherungsverüag€s, höchstens je-
doch 5 Jahre.
Der Versicherungsschutz besteht flir die gesamte Nach-
haftungszeit.im Rahmen des bei Beendigüng des versi-
cherungsverhält'tisses geltenden Vörsldnerungsum-
fanges, und zwar in Höhe-des unverbrauchten Teii-s der
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem
das Verfagsverhälfris endet
Enveiterter Straftechtsschutz
zitter 5.3 AHB erhätt fotgende Fassung: -tn einem süaf-
verfahren wegen eines Ereignisses, däs einen unter den
VersicherungSschuE failenden n a-tpfl ichtanspruch zur
Folge haben kann, ubernimmt der versicherär die Ge-
richtskosten sowre qie gebuhrenordnungsmäßigen - ge-
gehenenfalls auch die mit dem versich-erer bbsondörs
vereinbarten höheren - Kosten der Verteidigung."

2.10.2 Anstelle von Titter 6.5 und Ziffer 6.6 AHB gilt Fotgendes:
"Die Aufwendungen des Versicherers nach- vorstdhender
Zttter 2.10.1 werden nicht als Leistungen auf die Versi-
cherun gssumme angerechnet".

2.10.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Geld-
bußen, Geldsüafen und süafuollsfeckungskosten.

3. Risikoabgrenzung
3.1 Erhöhung , Enreiterung des Risikos, Vorsorge

Die in ge! Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiirdie H afFflrchtversicherung (AH B) gbregerten Bestim-
Iungen u.Qer die thöhung t Erweiferqng des Risikos
bzw. die Vorsorge Tifter 9.1.2, ziffer 3.1.3 und z)tter 4
AHB finden keine Anwendung fur die Ausdehnung der
Tätigkeit auf
- Geburtshitfe

Kosmetische Chirurgie
Krankenhäuser mit operativer Täti gkeit
Blutbanken
Zelltherapie

Diese Abweichung von den AHB girt nicht für Medizinstu-
denten im praküschen Jahr und Absistenzärzte ohne Ge-
bietsbezeichnung, die im Rahmen ihrer weiterbildung ei-ne Ausbildungsphase in entsprechenden Bereichen
durch laufen.
Abweichend von Z)ffer 4,2 AHB getten fur die vorsorge-
versicherung die für die Berufshafpflichtversicherung
verei nbarten Versi cherungssummen.

- gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versi-
cherten, der den schaden durch bewusstes Ab-
weichen von dem sfahlenschutz dienenden Ge-
setzen, verordnungen, behördlichen Verftigungen
oder Anordnungen verursacht hat.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch
Umwelteinwirkungen umf,asst, besteht kein Versiche-
runssschurz üuer-oi e urnvöinänbniöhi-Viiaiödühö.'' -

2.8 Unterhaltsklausel fi.ir Arzte
Für Haftpnichtschäden, bei denen es sich um Unterhalts-
ansprüche gegen den Versicherungsnehmer in seiner Ei-
genschaft als Arzt wegen ungewcillter Schwangerschaft
bzw. wegen unterbliebenen SöhwangerschaftsabOruches
handelt, besteht VersicherungsschuE im Rahmen des
Verüages und nach Maßgabe äer vereinbarten Versiche-
rungssumme fur P ersonenschäden.

2.6 Konsiliartätigkeit von Arzten
Mitversichert ist die gesetzliche H afpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Konsilien, soweit sie eine reine Bera-
lng und nicht eine Behandlung oder Mitbehandlung dar-
stell en.
Daruber hinausgehender Versicherungsschutz fur Konsi-
liartätigkeiten müss besonders vereinbart werden. i

2.7 Umwelthaftpllicht-Versicherung
Eing.eschlossen ist im Rahmen dieses verfrages die ge-
setzliche H afpflicht des Versicherungsnehmeis aus U m-
welteinwrrkung€D, die im Zusammehnang mit dem im
versicherungsschern beschriebenen Risiko stehen.
Der Versicherungsschutz richtet sich nach Ziffer 2.7 und
den sonsttq_en Bestimmungen der U mwelthaftpfl icht-Ver-
sicherung. Fur U mwelüisiken nach den Zifferh 1.2.1 bis
1.2.5 und für 7)tter. 1.2.6 der Umwelthafpflicht-Versiche-
rung besteht Versicherungsschutz nur nach besonderer
Verei nbarung. (\I
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3.6

Nicht versichert ist die Hafpflicht wegen Anspruchen.qg-
gen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Yit-
üersicherten), die 

'den 
Schaden durch bewusst gesetz-'

vorschrifts-, "oder sonst pflichtwidrigen U mgang mit
brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.

B.3.3 Private HaftPllichtrisiken
Versicherungsschutz besteht, sofern dies besonders ver-
einbart wurde (siehe Versicherungss-chein),. im R1hn19n
und Ü mfang Oör hierfur geltenden Besonderen Bedin-
gungen und R isikobeschreibungen. 1.

3.4 l(raft-, Luft-, Raum- und Wasserfiahrzeuge 1.1

9.4.L Für die Hafpflicht aus dem Besift und der Verwendung
von Kraft- und Wasserf,ahrzeugen gilt

9.4.1.1 Nicht versichert ist die Hafpflicht wegen Schäden, pie
Oer Versicherungsnehmer, eih Mitversicherter oder eine
von ihnen nesteltte oder beauff agte P erson durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oOer eines Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen.

g.4.1.2 Nicht versichert ist die Hafpflicht wegen Schäden, die
Oer Versicherungsnehmer, eih Mitverslcherter oder eine
von ihnen nesteltte oder beauffagte Person durch den
GeoraüCÄ eines Wasserfahrzeuges verursachen oder fur
die sie als Halter oder Besitr:er- eines wasserfahrzeuges
in AnsPruch genommen werden.

3.4.1.3 Besteht nactr diesen Bestimmungen fur einen Versi-
cnertän (Versicherungsnehmer odei Mitversi cherten). kei n

Versicheirungsschutz,- so gilt das auch ftir alle anderen
Versicherten.

9.4,1.4 Eine Tätigkeit der in Zitter 3.4.1.1 und 3.4.1-2 0e19n1!en
p ersoned an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhan-
ger und Wasserfahrzeug isJ kein Gebrauch im Sinne die-
öer bestimmungen, wenn keine dieser Personen Halter
oder Besitzer dös Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Beüieb gesetzt wird.

9.4.2. Für die Hafpflicht aus dem Besitz und der Verwendung
von Luft- und Raumfahrzeugen gilt

9.4.2.1 Nicht versichert ist die Hafpflicht wegen Schäden, lie
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen besteäte oder beauffagte Person durch den
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen
oder fur die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder
Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

9.4.2,2 Besteht nach diesen Bestimmungen ftir elnen Versi-
cnerten (Verstcherungsnehmer odei Mitversicherten). kein
Versiche'rungsschutz, so gilt das auch fur alle anderen
Versicherten.

3.4.2.3 Nicht versichert ist die Hafpflicht aus
- der Planung oder Konsüuktion, HerstellYngg{er Lie-

terung-vön iutt- und R aumfahr2eugen_odef Teilen ftir
Luft- ünO Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichüich
tu/ Oen Bau von Luft- uhd Raumfahrzeugen oder den
Einbau in Luft- und Raumfahrzeuge bestimmt waren'

Jätigkeiten (1. B. trrtontags; .Wartu19L llsP^^ek! 9n'
Ü oäinolung, 'Reparahlr, Betor0erung) an Luft- und
RaumfahrzEugen oder deren Teilen'

und zwar wegen Schäden an Luft- und Raumfahrzeugen,
den mit oieseä netörderten Sachen, der lnsassen und al-
len sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowte
wegön sonitiger SönäOen durch Lüft- und R aumfahr-
zeuge.

3.S lnländische Vercicherungsfälle, die im Ausland geltend
gemacht werden
Fur Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden,
gilt

3.S.1 Aufwendungen des Versicherers ftir Kosten werden - ab-
weichänO v-on Titter 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versi cherungssumme an gerechnet
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständig€h-, Zeugen-. und Gerichtsko- 1-2
sten, AufwenOungen zur Abwendu!'rg 99er Minderung des
ScnäOens bei odär nach Einüitt des Versicherungsfalles
sowre SCnaOenermitüungskosten, auch Reisekosten, die
Oem Versicherer nicht Eelbst entstehen. Das gill auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

g.S.Z Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
aeiäÄiünöioriäufrerhalb der Staaten, die der EurgPä-
iscnän'Wainlungsünion angehören, lregt_gelten. pi9. Ver-
pnicntungen Oe-s Versicherers mit dem Zeipunkt_als er-
ruffi rn Oem Oer eüro-eefag bei einem in der Europä-
isctien Wanrungsunron gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist
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3.2 Brand und ExPlosionsschäden Ausschlüsse
l{icht vercichert ist die gesetzliche Hafrpllicht
- aus Ansprüchen auf Entschädigung m.it SüSfcharak-

ter, insbäsondere punitive oder exemplary damages.

ALLGEMETNE BESTIMMUNGEN rÜn FREIBERUF-

LICH TÄICE ARZTE, ZAHNÄRZTE, HEILPRAK.

TIKER, SONSTIGE HEILBERUFE UND APOTHEKEN

Mitversicherte Risiken
Versichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers
als Eigenttrmer und BesiEer (2. F. als Mieter, .Pächter,
ll utznüller oOer Leasingnehrirer) von Grundstticken
niöni leOocn von Lufüandgpl^qtz.en-..-' Gebäuden oder
n äumti'cnfeiten, die ausschli'eßlich ftir den versicherten
gäfieO oder tui Wonnzwecke des Versicfrerungsnehmers
und seiner AefieOsangehörigen benutzt werden. Die
VäimietunglVerpachtun{an Dritte ist bis zu dem im Ver-
sicherungsicnein ausgdwiesenen Bruftojarye?miet- oder
Pachtwer-t miWersichärt Wrd diesei Beüag über-
scniitten, ist frrr den Mehrbeüag, der am Ende des Versi-
;üuniSjanrCs zu melden is!-der entsprechende Tarif-
beiüag zu enfichten.
Versichert sind hierbii' Schäden infolge von Verstößen
gegen die dem Versicherungsnehmer in den 9. 9: Eigen-
öctiatten obliegenden Pflichtön {2. B. bauliche lnstandhal-
tunq, Beleuchüng, Reiniguhg, Süeuung qe1 Gehwege bei
Wnibrglätte, SctiÄeeräuiren 

- auf dern Bürgersteig und
Fahrdamm).
Mitversichert ist hinsicfrüich dieser Grunds[icke, -Gebäu-
Oä unO Räumlichkeiten auch die gesetzliche Hafpflicht
- des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unter-

nehmer von Bauärbeiten (Neubauten,,.Umbauten' R.9-

[aräturen, Abbruch-, Grabearbeiten). Ubersteigen die
wänrenO'eines Ver3icherungsjahres aufgewendeten
Baukosten die im Versicheruhgsschein ausgewiesene
summe, So ist fur den Mehrbeüag, del ary Ende eines
Versich'erungsjahres zu meldeÄ ist, der entspre-
chende Tariflceifag zu enüichten.

- des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus
$ 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum
Besitzwechsel bestand.

- der durch Arbeitsverfag mit der Verwaltung, Reini-
guhg, Beleuchtung und. sonstigen Beüeuung,. ger
örut'Ostucke beau-füagten P ersohen fr.rr Ansprüche,
Oie gegen sie aus Anläss der Ausfuhrung dieser Ver-
richhrngen erhoben werden.
Ausgeschlossen sind H afpflich.tansprticlg lus Per-
sonensCnäOen, bei denen'es sich üm Arbeitsunfälle
und Berufskränkheiten im Beüieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem SozialggseF.bttcl (99.8
Vf f )-lian$tt DaS gleiche gilt ftir sohne Dienstunfälle
gemäß den beam-tenrech[ichen Vorschriften, die in
Äüsunung oder infolge deg. Dienstes Angehörigen
derselOen Dienststelle zugefugt werden.

- der lnsolvenzverwalter in dieser Eigenschaft
Eingeschlossen sind - abweichend von Zitter 7.14-2 und
2:ttäi- i.lO.Z AHB - Haftpflichtansprüche wegen Sen-
kungen etnes Grundstrcks oder Erdrutschungen.
Soweit vorstehender Einschluss auch - Schäden durch
Umwelteinwi*ünö ümtaiii,- Ueitetrt keifi Versicherungs'
schutz über die U-mwelthaftpllicht-Versicherung.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 14.1 AHB
ftäffniCÄtanspruche wegen Saclqchiden, die durch Ab-
wäsEer äui ciem Rückstäu des Süaßenkanalsqnufreten.
iitter-1.1O.2 AHB bleibt unberührt Diese Deckungserwei-
teruÄg findet fur die Umwelthafpflicht-Versicherung keine
Anwendung.
Abwasserschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von Zitter 7-14.1 AHB
Oie- geseUtiche Hafpflicht des Versicherungp.nehmers
vriögdn--5äcnschäden,' die entstehen durch Abwässer.
AuSgescniotien bleiben jedoch. Schäden an Entwässe-
lrndsl äitungen durch Veröchmutzungen .Ylg Ygf-t^oPfll-
oen- und aäe sich daraus ergebenden VermÖgensscna-
öen. Zitter 7.1O.2 AHB bleibt unberührt
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Fortsetzung auf Seite 13
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1.3 Mietsachschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 und zitter
7.1o.2 AHB - die gesetztiche HafFflicht wegen sachschä-
den und alle sich daraus ergebender vermögensschäden, C.A.
die entstehen
- anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an ge-

mi eteten R äuml i chkeiten:
- an gemieteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht je-

doch an Grundstricken).
Ausgeschl ossen bl eiben
- Ansprüche wegen Schäden an Leasingobjekten.
- S.nsprüche, die durch eine sonstige Versicherung des

Versicherungsnehmers zu seineh Gunsten gedeckt
sind oder soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen selbst versichern kann. Dies gilt nicht, wenn
uber eine anderweitig hestehende Verslcherung kei-
ne Leistung zu erlangen ist

- Aryqprr.iche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie uber-
mäßi ger Beanspruchung.

- Anspruche wegen Schäden an Heizungs-, Maschi-
nen-, Produktions-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowre an Elektro- und Gasgeräten.

- Ansprüche von unternehmen, die mit dem Versiche-
rungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Ka-
pital mehrheiüich verbunden sind oder unter einer
einheiüicher unternehmerischen Leitung sowie von
geseElichen Verüetern des Versicherüngsnehmers
und/oder deren Angehörigen (vgt. auch 7)tler 7.4 und
Zitter 7.5.1 Abs. 2 AHB);. -

- die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei ubergreifenden Versiche- 2.rungsfälten failenden R ückgriffsansprüche:

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
versrcherungssummen und/oder selbstbeteiligung siehe
Versi cherungssch ei n.
Eine evt vereinbarte Selbstbeteiligung gilt grundsätzlich
nicht fur Versicherungsfälle bei Dienst- unO Geschäftsrei-
sen.
Soweit der vorctehende Einschluss auch Schäden durch
Umwelt_e.lnwi4(ulg umfass_t, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwetthafrp0icht-Vercicherung.

1.4 Entwendung und Abhandenkommen eingebrachter sa-
chen
Mitversichert ist die _geseEliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Entwendung und Abhandenkommen
der von Patienten, deren Begleitern und Besuchern ein-
gebrachten Sachen, soweit cfiese ausdrucklich zur Ver-
wahrung übergeneh wurden (Atter 2.2 und Titter 7.6 C.B.
AHB).
Nicht unter den Versjcherungsschutz fallen Geld, Werpa- 1'
piere, sparbücher, scheckhäfte, Scheck- und Kreditkar-
ten, U rkunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen so-
wie Krafffahrzeuge.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicheru ngsschein

1.5 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
Eingeschlossen sind - ahweichend von Ziffer 7.4.8 AHB - 2.auch Hafpflichtansprüche mitversicherter naturlicher
Personen untereinander wegen
- Sachschäden:
- P ersonensciäden, hei denen es sich nicht um Ar-

beitsunfälle und Berufskrankheiten in dem Betrieb
handelt, in dem die schaden verursachende Person
beschäftigt i st.

2. Risikoabgrenzung
Hinweis ftir Praxis- und Laborgemeinschaften, Gemein-
schaftspraxen und Partnerscha-ften nach deni Partner-
schaftsgesellschaftsgesetz (partGG):
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleihen ffäm-
pflichtanspruche fregen scnäoän an den von den ern-
zelnen Partnern in die Gemeinschaft eingebrachten oder
von der Gemeinschaft beschafften Sach-en, gletchgultig,
von wem die Schäden verursacht werden.
Ebenso ausgeschlossen hleiben Anspruche der Partner
der Gemeinschaft unterernander sowre Ansprriche der
Gemeinschaft gegen die Partrer und umgekehrt.

BESONDERE BESTIMMUNGEN

FREIBERUFLICH TAICE ÄNZTE UND ZAHNÄNZTE

1. Beschäftigung von vertretern und anderen personen
Mitversichert ist die gesetzliche H afpflicht des Versiche-
rungsnehmers
- aus der Beschäftigung eines vonibergehend be-

stellten Vertreters (2. B. bei U rlaub, Erkrankuog,
Wehrdienstr.ibung). Die persöntiche H afpflicht deS
Verüeters ist nicht mitversichert

- aus der Beschäftigung von angesteilten Arzten (ge-
Fäß S 32b der Zulassungsverordnung fur Verüiigs-
ärzte) Assistenzärzten, Medizinstudehten im Prät<-
üschen Jahr und des nicht-ärzflichen Personals, ein-
schließlich der persönlichen H afpflicht dieser P er-
sonen frir Schäden, die sie in Ausubung ihrer dienst-
lichen Verrichtungen frjr den Versicherungsnehmer
verursacht haben.

versicherung.sschqtz fur in einer Praxis beschäftigte ei-
genstänoig ütige Arzte neitent nur, wenn dies besönders
vereinbart wurde.
Nicht versichert sind Hafpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Bef ieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem SozialgföseEbuch (SGB Vil ) nanOelt Das
gleiche gilt fur solche Dienstunfälle gemäB den beamten-
rechtlichen Vorschriften, die in AuSübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststeile zugE-
ftigt werden.
Praxisvertretungen und llebentätigkeiten
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers
- aus der Verfefung eines vorübergehend verhin-

derten Arztes I Tahnarztes, soweit die Verüetung
nicht liber die gemäß Versicherungsschein versil
cherte Tätigkeit hinausgeht

- aus Erste-Hilfe-Leistungen
- aus Behandlungen in N otfällen
- aus ärzflichen Freundschaftsdiensten im Bekannten-

krei s
- aus Gutachtertätigkeit
- aus ärzlichen Not- und Sonntagsdiensten
- als Arzt auf Veranstaltungen

DIENSTLICH TAICE ANZTE UND ZAHNÄRZTE

Gegenstand der Versicherung
Die versicherung der diensflichen Tätigkeit ersüeckt sich
auf die geseEliche HafFflicht des Vers-lcherungsnehmers
aus seiner ärzüichen Tätigkeit als angesteilter oder
beamteter Arzt in einer Krankenanstalt bei einem lei-
tenden Krankenhausarz! bei einem niedergelassenen
Arzt bei Behörden, sowej'it hierfrir weder eine-anderwei-
tige Deckung noch Freistellungspflicht besteht
Verrvaltende Tätigkeiten
Es besteht kein Versicherungsschutz ftir verwaltende Tä-
tigkeiten im Rahmen des Dienstverhälhisses.

3. Praxisvertretungen
Bei Assistenzärzten ohne Gebietsbezeicnnung sind am-
bulante Praxisvertretungen bis zu einer jähr.lichen Ge-
samtdauer von 6 Wochen mitversichert.
Bei Fach- und Oberärzten, die auch fur ihre dienstliche
Tättgkeit bei uns versichert sind, sind ambulafrte Praxis-
vertretungen im gleichen Fachgebiet bis zu einer jähr-
lichen Gesamtdauer von 6 wochen mitversichert.
Dartiber hinausgehender Versicherungsschutz fur P ra-
xtsvertretungen muss besonders vereinbart werden.
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C.C. GELEGENTLICHE AUSSERDIENSTLICHE TATIGKEIT

1. Gegenstand der Versicherung
Versichert ist die geseEliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers
- aus Erste-H ilfe-Leistungen

aus Behandlungen in N otfällen
- aus ärzflichen Freundschaftsdiensten im Bekannten-

kreis
- aus gelegenüicher Gutachtertätigkeit
- aus gelegenüichen ärzflichen N ot- und Sonntags-

diensten
- aus gelegenüicher Tätigkeit als Arzt auf Veranstal-

tungen
- aus gelegenüicher Konsiliartätigkeit
"gelegenüich" bedeutet unregelmäßig, im Monatsdurch-
schnitt nicht mehr als dreimal.

2. Praxisvertretungen
Versicherungsschutz fur P raxisverfretungen muss be-
sonders vereinbart werden.

C.D. GELEGENTLICHE ÄRZTLICHE TAT|GKEIT

1. Gegenstand der Versicherung
Versichert ist die geseEliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers 2.2.
- aus Erste-H ilfe-Leistungen
- aus Behandlungen in Notfällen
- aus ärztichen Freundschaftsdiensten im Bekannten-

kreis
"gelegenüich" bedeutet unregelmäBig, im Monatsdurch-
sönnift nicht mehr als dreimal.- 2-3-

2. Praxisvertretungen
VersicherungsschuE für PraXsverfefungen muss be-
sonders verölnbart werden. 2-4'

C.E. MEDIZINSTUDENTEN IM PRAKTISCHEN JAHR UND
FAMULANTEN

1. Gegenstand der Versicherung C.G.
Versichert ist die gesetzliche H afpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Tätigkeit im Rahmen seines Aus-
bildüngsverhälhisses, sowelt hierfr.ir weder eine ander- 1.
weiti ge Deckung noch Freistellungspfl icht besteht

2. Auslandsschäden
ln Ergänzung von Abschnitt A. Z_itlgr 2.3 (Auslandsschä- 2.
den) -ist - abweichend von 4 Zitfer I 3 AHB - einge-
schiossen, die gesetzliche Hafpflicht des Versicherungs-
nehmers wegeh vorübergehender Auslandsaufenthalte
innerhalb Eurbpas ftir eine berufliche Tätigkeit gder zur
beruflichen Au3- und Weiterbildung mit einer jährlichen
Gesamtdauer von maximal acht Monaten. Die sonstigen 3.
Bestmmungen von Ziffer 2.3 bleiben unbertihrt

C.F. TIERÄRZTE, TIERHEILPRAKTIKER UND VIEHKA.
STRIERER

1. Gegenstand der Versicherung
Versichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus -der Beschädigung der zur Behand-
lung'übernommenen oder der behandelten Tiere (Versi-
chelungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versi-
cherungsschein).

2. Mitversicherte Risiken fteiberullich tätiger Tierärzte
2.1. Beschäftigung von Vertretern, Assistenten, Volontärtier-

ärzten, Vetelinärpraktikanteri und nicht-tierärztlichem
Personal

Mitversichert ist die gesetzliche H afpflicht des Versiche-
rungsnehmers
- aus der Beschäftigung eines vorubergehend be-

stellten Verfeters (2. B. bei U rlaub, Erkrankuhg,
Wehrdienstrbung). Die persönliche Hafpflicht des
Vertreters ist nicht mitversichert

- aus der Beschäftigung von Veterinärpraktikanten und
nicht-tierärzflichem Personal, einschließlich der per-
sönlichen gesetzlichen Hafpflicht dieser Personen
fur Schädeh, die sie in Ausübung ihrer diensüichen
Verrichh.rngen fur den Versicherungsnehmer verur-
sacht haben:

- aus der Beschäftigung eines namentich benannten
Assistenzterarztes, eihschließlich der persönlichen
gesetzlichen Hafpflicht dieser Person fur Schäden,
die sie in Ausübung ihrer dtensüichen Verrichtungen
fur den Versicherungsnehmer verursacht

Versicherungsschutz für in einer Praxis beschäSigle
Tierärzte sofoie weitere Assistenz- und Volontäftierärzte
besteht nur, wenn dies besonders vereinbart wurde.
Nicht versichert sind Hafpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen eS sich um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Beüieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB Vll) handelt Das
gleicne gilt fur solche Dienstr.rnfälle gemäß den beamten-
r-ecntichän Vorschriften, die in Au5üOung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zuge-
frigt werden.
Vertretung vorübergehend verhinderter Tierärzte
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus cl-er Verfetung eines vorübergehend
ver[inderten Tierarztes, soweit rjie Verüetungstätigkeit
nicht über die gemäß Versicherungsschein versicherte
Täügkeit hinausgeht
Gutachtertätigkeit
Mitversichert ist die geseEliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Erstellung von Gutachten.

llot- und Sonntagsdienste
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Versicherungsfällen, die sich im Rah-
men von Not- und Sonntagsdiensten ereignen.

KRANKENGYMNASTEN, MASSEURE, PSYCHOTHE-
RAPEUTEN UND SONSTIGE HEILBERUFE

Gegenstand der Vercicherung
Versicherungsschutz fur Tätigkeiten, die nicht dem versi-
cherten Berüfsbild eigen sind, muss besonders verein-
bart werden.
Hinweis ftir approbierte Arzte
Sofern eln Arzt nur ftir seine Tätigkeit in einem unter Ab-
schnitt C.G. fallenden Heilwesenberuf genießt, muss die
Absicherung der gelegenüichen ärztichen oder außer-
diensfl ichen Tätigkeit besonders vereinbart werden.
Tätigkeitsschäden (gilt nur ftir ambulante Pflegedienste)
Eingeschlossen ist - abweichend von Zitter 7.7 AHB und
Zitter 7.1O AHB - die gesetzliche Hafpflicht des. Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden, an fremden Sachen
und ali-e sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
wenn diese Schäden -
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des

Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden
si nd:

- dadurch entstanden sind, dass der Versigherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchfiihrung säiner ge-
werblichen und beruflichen Tätigkeit benutzt hat

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich die-
se Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der
Tätigkeit betunden haben.
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- Anspruche wegen Schäden an Leasingohjekten.
- Anspruche, die durch eine sonstige Versicherung des

Versicherungsnehmers zu seinen Gunsten gedeckt
sind oder soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen selbst versichern kann. Dies gitt nicht wenn
uber eine anderweitig bestehende Versicherung kei-
ne Leistung zu erlangen ist

- Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie über-
mäßi ger Beanspruchun g.

- Anspruiche wegen Schäden an Heizungs-, Maschi-
nen-, Produktions-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowre an Eleküo- und Gasgeräten.

- Ansprüche von Unternehmen, die mit dem Versiche-
rungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Ka-
pital mehrheiüich verbunden sind oder unter einer
einheiüicher unternehmerischen Leitung sowre von
gesetzlichen Verfetern des Versicherungsnehmers
und/oder deren Angehörigen (vgt. auch Zitter 7.4 und
Zitter 7.5.1 Abs. 2 AHB);. -

- die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei r-ibergreifenden Versiche-
rungsfällen fallenden R uckgriffsahsprüche:

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Versicherungssummen und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versi cherungsschei n.
Eine evt vereinbarte Selbstbeteiligung gilt grundsätzlich
nicht frlr Versicherungsfälle bei Diens[ uh0 Geschäftsrei-
sen.
Soweit der vorctehende Einschluss auch Schäden durch
Umwelt_e.fnwiSutlg umfiasst, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthafrpfiicht-Vercicherung.

1.4 Entwendung und Abhandenkommen eingebrachter sa-
chen
Mitversichert ist die geseEliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Entwendung und Abhandenkommen
der von Patienten, deren Begleitern und Besuchern ein-
gebrachten Sachen, soweit diese ausdrücklich zur Ver-
wahrung ubergeben wurden (atter 2.2 und zitter 7.6
AHB).
Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Geld, Werpa-
piere, Sparbücher, Scheckhefte, Scheck- und Kreditkar-
ten, U rkunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen so-
wie Kraftfahrzeuge.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein

1.3 Mietsachschäden C.
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 und Zitter
7.1o.2 AHB - die gesetzliche Hafpflicht wegen sachschä-
den und alle sich daraus ergebenber Vermögensschäden, C.A.
die entstehen
- anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an ge- 1.

mi eteten R äuml ichkei ten;
- an gemie_teten Gebäuden und/oder Räumen (nicht je-

doch an Grundstricken).
Ausgeschlossen bl eiben

BESONDERE BESTIMMUNGEN

FREIBERUFLICH TÄICE ANZTE UND ZAHrrÄNZrE

Beschäftigung von Vertretern und anderen Fersonen
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers
- aus der Beschäftigung eines vorubergehend be-

stellten Verüeters (2. B. bei U rlaub, Erkrankung,
Wehrdienstrihung). Die persönliche H afpflicht des
Vertreters ist nicht mitversichert

- aus der Beschäftigung von angestellten Arzten (ge-
mäß S 32b der Zulassungsverordnung für Verüags-
ärzte) Assistenzärzten, Medizinstudenten im Präk-
tischen Jahr und des nicht-ärzüichen Personals, ein-
schließlich der persönlichen H afFfl ich t dieser P er-
sonen fur Schäden, die sie tn Ausübung ihrer dienst-
lichen Verrichtungen frlr den Versicherungsnehmer
verursacht haben.

Versicherungsschqtz fur in einer Praxis beschäftigte ei-
genständig tätige Arzte besteht nur, wenn dies besonders
vereinbart wurde.
Nicht versichert sind Hafpflichtanspruche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Betrieb des Versicherunosnehmers
gemäß dem Sozial$bsetzbuch (SGB VIt) naiOett Dai
gleiche gilt fur solche Dienstunfälle gemäß den beamten-
rechüichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zuge-
ftigt werden.
Praxisvertretungen und llebentätigkeiten
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers
- aus der Verfetung eines vonibergehend verhin-

derten Arztes I Zahnarztes, soweit die Verüetung
nicht uber die gemäß Versicherungsschein versi--
cherte Tätigkei t hinausgeht

- aus Erste-Hilfe-Leistungen
- aus Behandlungen in Notfällen
- aus ärzflichen Freundschaftsdiensten im Bekannten-

kreis
- aus Gutachtertätigkeit
- aus ärzüchen Not- und Sonntagsdiensten
- als Arzt auf Veranstaltungen

DIENSTLICH TAICT ANZTE UND ZAHNÄRZTE

Gegenstand der Versicherung
Die Versicherung der dienstlichen Tätigkeit ersüeckt sich
auf die gesetzliche Hafpflicht des Versicherungsnehmers
aus seiner ärzfltchen Tätigt<eit als angestellter oder
beamteter Arzt in einer Krankenanstalt bei einem lei-
tenden Krankenhausarzt bei einem niedergelassenen
Arzt, bei Behörden, soweit hierfür weder eine anderwei-
tige Deckung noch Freistellungspfl icht besteht
Verwaltende Tätigkeiten
Es besteht kein Versicherungsschutz fur verwaltende Tä-
tigkeiten im Rahmen des Dienstverhälhisses.
Praxisvertretungen
Bei Assistenzärzten ohne Gebietsbezdchnung sind am-
bulante Praxisverüetungen bis zu einer jährlichen Ge-
samtdauer von 6 Wochen mitversichert.
Bei Fach- und Oberärzten, die auch fur ihre diensfliche
Tätigkeit bei uns versichert sind, sind ambulaürte Praxis-
vertretungen im gleichen Fachgebiet bis zu einer jähr-
lichen Gesamtdauer von 6 Wochen mitversichert.
Daruber hinausgehender Versicherungsschutz fur P ra-
xisvertretungen muss besonders vereinbart werden.

2.

c,B.

1.

1.5 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
Eingeschlossen sind - abweichend von Zitter 7.4.3 AHB - Z.auch Hafpflichtansprr.iche mrtversicherter natr.irlicher
Personen untereinander wegen
- Sachschäden:
- P ersonenschäden, bei denen es sich nicht um Ar- 3'

beitsunfälle und Berufskrankheiten in dem Betrieb
handelt in dem die schaden verursachende Person
beschäftigt ist.

2. Risikoabgrenzung
Hinweis ftir Praxis- und Laborgemeinschaften, Gemein-
schaftsprirxen und Partnerschaften nach dem Partner-
schaftsgesellschaftsgesetz (PartGG):
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben ft aft-
pflichtanspruche fregen ScnäOän an den von den ein-
zelnen Partnern in die Gemetnschaft eingebrachten oder
von der Gemeinschaft beschafften Sachen, glelchgultig,
von wem die Schäden verursacht werden.
Ebenso ausgeschlossen bleiben Anspruche der Partner
der Gemeinschaft untereinander sowre Ansprriche der
Gemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.
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Die Rege!_ulgen_der Zitter 1 .2 AH B (Erfriilungsansprüche)
und der Z)tter 7.8 AHB (Schäden an hergesteilten oder
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.
Ausgeschlossen bleiben Ansprriche wegen
- Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen so- 2.

wie Containern beim Be- und Enüaden, wobei sich
dieser Ausschluss auch auf die Ladung von solchen
Fahrzeugen bezieht Fur Container gift dieser Aus-
schluss auch dann, wenn die Schäden entstehen beim
Abheben von oder H eben auf Land- oder Wasser-
fahrzeuge durch Kräne oder \Mnden zum Zwecke des
Be- oder Enüadens.

- Beschädigung von Erdleitungen, Frei- oder Oberlei-
tungen.

- Beschädigung von solchen Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbei-
tuhg, Reparatur oder sonstigen Zwecken befinden,
befunden haben oder die von ihm ribernommen wur-
den.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch
Umwelteimrirkungen umfiassl, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Urnyelthaftpllicht-Versicherung.

C.H. APOTHEKEN

1. Deckungsvorsorge
N icht versichert sind Hafpflichtansprüche, ftir die der
Versicherungsnehmer eine Deckungsvorsorge gemäß $
94 des Arzneimittelgesetzes (AMG) iu üeffen nal

2. Vermögensschäden
Bei einer Verwechslung von Medikamenten wird sich der
Versicherer nicht auf die Ausschlussbestimmungen fr,rr
die Mitversicherung von Vermögensschäden berufen.

3. llol- und Sonntagsdienste
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpllicht des Versiche-
rungsnehmers aus Versicherungsfällen, die sich im Rah-
men von Not- und Sonntagsdiensten ereignen.

4. Auslandsschäden
ln Ergänzung von Abschnitt A. Zitter 2.3 (Auslandsschä-
den) ist - abweichend von Z)tter 7.9'AHB - einge-
schlossen die gesetzliche Hafpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen im Ausland vorkommender Versiche-
rungsfälle, die auf die Abgabe von Arzneimitteln und an-
deren apothekenriblichen Waren in der Bundesrepublik
Deutschland zurückzufiihren sind. Die sonstigen Bestim-
mungen von Ziffer 2.3 bleiben unberührt

C.I. HEILPRAKTIKER

1. Gegenstand der Vercicherung
Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fur die Hafpflichfuersicherung (AHB)
und der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche
Hafpflicht des Versrcherungsnehmers aus der- Ausübung
der im Versicherungsschein und seinen Nachüägen be-
schriebenen berufiichen Tätigkeit entsprechend des Be-
rufsbildes und dessen rechtlichen Beschränkungen.
Bei Veränderung der Risikoverhältnisse, wie z. B. der
Erweiterung des Therapieangebotes, ist der Versiche-

rungsnehmer verpflichtet drese unverzüglich dem Versi-
cherer anzuzeigen. Die Versicherung wird dann zu den
fur die veränderte Tätigkeit maßgebenden Beiüägen und
Bedi n gungen fortgeftihrt
Versicherungsumf,ang
Versichert ist die gesetzliche Hafpflicht des behördlich
zugelassenen Heilpraktikers aus allen beruflichen Tä-
tigkeiten im Rahmen des Heilpraktikergesetzes (HPG),
der Durchfuhrungsverordnung (DVO) und des Gebühren-
verzeichnisses fr.ir Heilpraktiker (GebüH). VorausseEung
fr.ir den Versicherungsschutz ist die behördliche Zulas-
sung als Heilpraktiker, die am Tage des Versicherungs-
falles noch vorgelegen haben muss.
Für bestimmte Behandlungsmethoden, wie z. B. Chiro-
therapie, Chelat-Therapie, N euraltherapie, Oxivenierung,
Ozontherapie, Chiva, Radiowellentherapie und Tellthera-
piB, muss VersicherungsschuE besonders vereinbart
werden.
Hinweis für approbierte Ärzte
Sofern ein Arzt nur für seine Tätigkeit als Heilpraküker
Versicherungsschutz genießt, muss die Absicherung der
gelegenüichen ärzfltchen Tätigkeit (2. B. Erste-Hilfe-Lei-
stungen) besonders vereinbart werden.
Beschäftigung von Veilretern und anderen Personen
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers
- aus der Beschäftigung eines vorübergehend be-

stellten Verüeters (2. B. bei U rlaub, Erkrankung,
Wehrdiensfirbung). Die persönliche H afpflicht de-s
Verüeters ist nicht mitversichert

- aus der Beschäftigung von Büro- und Reinigungs-
kräften, Praktikanten und Praxishelfern sowie w-ei-
sungsgebundener Assistenten, einscfrließlich der
persönlichen Haf$flicht dieser Personen fiir Schä-
den, die sie in Ausribung ihrer dienstichen Verrich-
tung ftir den Versicherungsnehmer verursacht haben.

Nicht verslchert sind Hafpflichtanspruche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Befieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB Vll) nanOelt Das
gleiche gilt fur solche Dienstunfälle gemäß den beamten-
rechüichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zug-e-
ftigt werden.
Vertretqlg vorübergehend verhinderter Heilpraktiker und
llebentätigkeiten
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Versiche-
rungsnehmers
- aus der Verfetung eines vorübergehend verhin-

derten H eilpraktikers, soweit die Vertretung nicht
über die gemäß Versicherungsschein versicherte Tä-
tigkeit hinausgehq

- aus gelegenflicher Lehrtätigkeit / Dozententätigkeit
- aus dem gelegenflichen Halten von Vorträgen;
- aus der Teilnahme an Kongressen und Symposien.
Versicherungsschutz fr.ir Spritzenkurse und regelmäßige
Seminare besteht nur, wenn dies besonders vereinbart
wurde.
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Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung für die Nutzer
von lnternet-Technologien ' AH 2sn oi.2me

1. Gegenstand des Versicherungsschutzes 3'

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versiche-
iungsbedingungen ftir die -H 

9@qj.!{"tticlrqr-ung .(41--l-B) 3.1

- inSoweit abwächend von Zitteir 7.7,Zitter 7.15 und Zitfer
7.'16 - und den nachfolgenden Vereinbarungen die ge-
setzliche Hafpflicht des Versicherungsnehmers wegen

Sfiäden aus dem Austausch, der Ünermltüung und der 3.2
Bereitstellung eleküonischer Daten, z. B. im lnternet per
E-Mail oder mittets Datenträger,
soweit es sich handelt um Schäden aus 3.3

der Löschung, U nterdrückung,._ U nbrauchbarmachung
öOer VeränOelung von Daten- (Datenveränderung). bgl
Dritten durch Computer-Mren und/oder andere Schad-
programme;
der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowte der
N ichterfassung und fenternaften Speicherung von Daten
bei Dritten und zwar wegen
- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden,

nicht jedoch wöiterer Datenveränderungen sowie
- der Kosten zur Wederherstellung def veränderten

Daten bzw. Erfassung/kpr{ekten Speicherung nicht g.4
oder fehlerhaft erfasster Daten:

der Störung des Zugangs Dritter zum eleküonischen Da-
tenaustausch:
Für Ziffer 1.1 bis 1.3 gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszu-
tauschenden, zu -ünermittelnden, bereitgestellten Daten
Oüicn Sicneineismaßnahmen uri0/oOer --techniken (2.8.
Mrenscanner, Firewall) gesichert oder_geprüft werden
bzw. worden-sind, die-dCm Stand der Technik entspre-
chen. Diese Maßnänmen können auch durch Dritte erfol-
gen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
gilt Zitter 26.AHB (Rechtsfolgen bei VerleEung von
Ö0tiegenheiten).
der VerleEung von Persönlichkeitsrechten, insoweit be-
steht auch Vörsicherungsschutz ftir immaterielle Schä-
den, nicht jedoch aus dei Verletzung von Urheberrechten:
der VerleEung von Namensrechten, insoweit . besteht 4.
äucn Versicheiungsschutz fur immaterlelle Schäden.

Für Ziffer 1.4 und 1.5 gilt:
ln Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB erseEt der Versicherer
- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit

dem der Erlass etner einstweiligen Verfugung gegen
den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn 5.
es sich um Anspiuche auf Unterlassung oder Wder-
ruf handelt

- Gerichts- und Anwaltskosten einer U nterlassungs-
oder \A/iderrufsklage gegen den Versicherungsneh-
mer.

Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche H afpflicht
- der gesetzlichen Verüeter des Versicherungsneh-

mers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
beaufsichtigung des versicherten Befiebes oder ei-
nes Teiles äeslelben angestellt hat in dieser Eigen-
schaft

- sämüicher übrigen Betriebsangehörigen u.nd in den
Betrieb des Vörsicherungsnehmers durch Vertrg.g
einäegiiederten Mitarbeitei fremder U nternehmen fur
ScnäOän. die diese in Ausftihrung ihrer diensüichen
Verricntüngen fur den Versicherungsnehmer verur-
sachen. 6.

Ausgeschlossen sind H afpflichtanspruche aus Personen-
s-cna-Oen, Oei denen eS sich um Aibeitsunfälle und Be-
iutstcrankneiten im Beüieb des Versicherungsnehmers'gämäß 

ciäm Sozialgeläaäu.n 
-t.lGE- 

Vl.l) naäoelt Das 6'1

öf eicÄe gilt fur solch-e Dienstunfälle ggmäß dq beamten-
iechüichän Vorschriften, die in Au5ubung oder infolge
Oes Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zuge-
fugt werden

Versicherungssumme t Sublimit / Serienschaden I An-
rechnung von Kosten
Die Versicherungssummen frir diese Zusatzversicherung
stehen im Rahm-en der im Versicherungsschetn ausge-
wresänen Grundversicherungssummen -zur Verftigung.
H öchstersafileishrng siehe Versicherungsschein.
Höchstersatzleistung ftir Schäden im Sinne der Ziffer 1.5
innerhalb vorgenaönter Versicherungssummen siehe
Versicherungsschein.
Mehrere während der Wrksamkeit der Versicherung ein-
üetende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeip-unkt deS ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingefeten ist, wenn diese
- auf derselben U rsache,
- auf gleichen U rsachen mit innerem., insbesondere

sachfchem und zeiüichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Übermitüung ung Bereitstel-

lung eleküonischer-Daten mit gleichen Mängeln

beruhen.
Zitter 6.3 AHB gilt gesfichen.
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - ab-
weichend vön Zitter 6.5 AHB - als Leistr.rng auf die Versi-
cherungssumme angerechnet
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständig€fi-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten: Aufwendungen zur Abwendulg oder Minderung des
SCnaOens bei odär nach Einüitt des Versicherungsfalles
sowre Schadenermitüungskosten, auch Reisekostqn, di9
Oem Versicherer nicht Eelbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen !.n Euro. Soweit
Aer 2äntunfisort außerhalb der Staateh, die. der EurPPä-
iichen Wäh-rungsunion angehören, liegt_gelten. die Ver-
oflichtunoen des Versicherers mit dem Zeipunkt als er-
hjiii rn öem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
isclren Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist
Auslandsschäden
Versicherungsschutz besteht - abweichend von Z)tter 7 -9

AHB - fur Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit dte versicherten Hafpfliclt:
änsprücnö in europäischen Staaten und nach dem Recht
euröpäischer Staaien geltend gemacht werden.

tlicht versicherte Risiken
N icht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen:
- Software-Erstellung, -H andel, -lmplementierung'

-P fl ege:
- lT-Berah.rng, -AnalYSB, -Organisation, -Einweisung'

-Schulung:
- Netzwerkplanung, -installation, -inteEration, -beüieb'

-wartung, -Pflege;
- Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, H ost-,

F ul I -S ervi ce-P rovi di n g:

- Beüieb von Rechenzenfen und DatenbankQn:
- Befieb von TelekommunikaüonsneEen:
- Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG/SigV:

- Tätgkeiten, fur die eine geseE]iche Pflicht zum Ab-
schlüss einer Vermögen5schadenhafpfl ichtversiche-
rung besteht

Ausschlüsse / Risikobegrenzungen
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprü-
che
die im Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten

eleküonisch überfagenen lnformatonen (2.8. Spam-
ming),

- Dateien (2.B. Cookies), mit denen wrderrechüich be-
stimmte informationen über lnternet-N uEer gesam-
melt werden können;

1.3

1.1

1.2

1.4

1.5

2.
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6.2 wegen schäden, die von unternehmen, die mit dem Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Ges6llschaftern durch
Kapital mehrheiflich verbunden sind oder unter einer ein- 6.4heitlichen Leitung stehen, geltend gemacht werden:

6.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi- 6.5cherten, soweit diese den Schaden durch 
-hewusstes 

Ab-
welchen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften
sowie von schrifüichen Anweisungen oder Bedingungen

des. Auftraggebers oder durch sonsüge bewusste pflicht-
verl eEungen herbei gefrihrt haben;
auf Entschädigung mit süafcharakter, insbesondere puni-
tve oder exemplary damages:
nach den Artikeln 1792 ff. und 227a und den damit im Zu-
garymenhang stehenden R egressanspruchen nach ArL
1147 des französischen code-civir oddr greicharüger Be-
stimmungen anderer Länder:
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versiche-
rung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung

(Umwelt-Haftpflicht-Modell) r AH 1002 01.2txle

1. Gegenstand und Umfang der Versicherung
1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allge-

meinen Versicherungsbedingungen fur die Hafpflichtv_er-
sicherung (AHB) und den natnfölgenden Besonderen Be- 1.3
dingunge'ir'und nisifoOeschreibun-gen für die Umwelthaft-
pllicht-Versicherung.

1.2 Versichert ist - abweichend von Ztffer 7.10.2 AHB - die
geseEliche Hafpflicht privaüechflichen lnhalts des Ver-
Sicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden
durch Umwelteinwirkufig, ftir die gemäß Titter 1.2.1 bis
1.2.7 in Versicherung gegebenen Risiken und Tätigkeiten
(falls vereinbart).
Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei ausschlieB-
lich auf die im Vercicherungsschein genannten, den
nachblgend aufuelisteten Risikobausteinen zugeordneten
Anlagen:

1.2.1 Anlagen de9 .V.ersichgulpsl"tehmers, die besümmt sind,
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten,
zu lagern, ahzulagern, zu befördern oder wegzuleiten
(WHG-Anlagen).
Ausgenommen sind solche \^rFlc-Anlagen, die in Anhang
1 od-er 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufgeftihrt sind, Ab-
wasseranlagen, Einwrkungön- auf Gewässer und Schä-
den durch Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1

zum U mwel thaftungsgeseE (UmweltHG-Anlagen).
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf
Gevüässer und Schäden durch Abwässbr. 1-4

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich
nicht um WtlG- oder UmweltFlG-Anlagen handelt (son-
stige deklarierungspllichtige Anlagen).
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf
Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1,2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder
Einwirken auf ein Gewässer derart dass die physika-
lische, chemische oder biologische Beschaffenheit des 2.2
Wassers verändert wird, durch den Versicherungsneh-
mer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß
Tifter 7.14.1 AHB findet insoweit keine Anwendung.

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers ggmäß AllFl-g 2 3.
zum Ü mwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen / Pllicht-
versicherung).

1 .2.6 P lanung, H erstellung, Lieferung, Montage, Demontage,
lnstand-lialtung und Wartung von Anlagen gemäß Titter
1.2.1 - 1.2.5 oder Terlen, die ersichflich fur derartge An-
lagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer
nicht selbst lnhaber der Anlage ist Der Ausschluss von
Schäden durch Abwässer gemäB Zttör 7.14.1 AHB findet
insoweit kelne Anwendung (Umwelthaftpnicht-Regress-
deckung).
Aufwendungen vor Einfitt des Versicherungsfalles wer-
den unter tlen in 7iffer 4 genannten Voraussetzungen
durch den Versicherer erseEt, sofern Regressanspruche
des lnhabers der Anlage gegen den Versicherungsneh-
mer bestehen können.
Eingeschlossen sind - rnsoweit abweichend von Z)tter 1

unö Titter 7.3 AHB - auf Sachmängeln beruhende Scha-
denersaEansprüche Dritter im geseElichen Umfang we-denersatzansprucne unner lm geseEllcnen umtang we-
gen Person€ff-, Sach- und gemäß Zitter 1.4 mitversichertegen Personen-, sacn- uno gemalJ ztfier 1.4 mlwerslcnerre
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer auf-

aufgefrihrten Risikobausteine fallen, unabhängig {avo1,
ob -diese verernbart wurden oder nicht (Umwelthaft-
plli cht-Basi sdeckung).
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte
Stoffe bei ilrrer Verwendung im räumlichen und gegen-
ständlichen Zusammenhang hit elner gemäß der im Ver-
sicherungsschein ausgewiesenen versicherten Anlage
nach Zittbr 1.2.1 bis 1.2.5 und Z)tter 1.2.7 in Boden, Luft
oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in
diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.
Der Versicherunqsschutz bezieht sich iedoch nicht auf
die Verwendung üon Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem
Stalldung, SchädlingsbekämpfungS-, Pflanzenschutz- und
Dungemftteln. Dies gitt nicht ftir Hafpflichtansprüche we-
gen Schäden an Pflanzen und Kulturen Dritter durch Auf-
bringung dieser Stoffe'. grundsätzlich ausge.nommen je-
doch Klärschlamm -r wenn diese auf einer Ubertragung
durch die Luft (sog. Abdrift- oder Verwehschäden) oder
plötzlichem und unfallartigem Abschwemmen beruhen.
Ausgescirlossen bleiben Schäden an Gewässern und de-
ren Folgesctäden (2. B. Fischteiche etc.), ferner Schäden
an behändeltem Gut sowie Schäden durch Aufsprühen
aus der Luft
Der VersicherungsschuE gemäß Tifter 1.2.1 bis 1 .2.7 be-
zieht sich auch auf die Hafpflicht wegen Schäden eines
Dritten, die dadurch entstelren, dass Stoffe in Abwässer
und mit diesen in Gewässer gelangen.
Mitversichert sind gemäß Zitter 2.1 AHB Vermögensschä-
den aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des
R echts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
üieb oder wasserrechflichen Benutzungsrechten oder
-befugnissen. Diese werden wie Sachschäden behandelt
Vorsorgevercicherung, Erhöhungen und Etweiterungen
Die Bestimmungen der Zitter 3.1.3 und Zitter 4 AHB
Vorsorge-Versicherung - finden fur die Risikobaustetne
Z)tter 1.2.1 - 1.2.5 keine Anwendung. Der Versicherungs-
schuE ftir neue Risiken bedarf insoweit besonderer Ver-
einbarung.
Z)tter 3.1.2 und Z)tter 3.2 AHB - Erhöhungen und Erweite-
rungen - findet ftir die Risikobausteine gemäß Zitter 1.2.1
- 1.2.5 keine Anwendung. Hiervon unberuhrt bleiben
mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der
unter Zitter 1.2 versicherten Risiken.
Definition des Versicherungsfialles
Versicherungsfall ist - abweichend von Titter 1.1 AHB
die nachprüflcare erste Feststellung des Personenscha-
dens, Sachschadens oder eines gemäB Zitter 1.4 mitver-
sichdrten Vermögensschadens dürch den Geschädigten,
einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer.
Der Versicherungsfall muss während der \Mrksamkeit
der Versicherung eingeffeten sein. H ierbei kommt es
nicht darauf an, ob zu dtesem Zeipunlct bereits Ursache
oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Er-
hebung von Hafpllichtanspruchen erkenrrbar war.
Aul\rendungen vor Eintritt des Versicherungsf,alles
Der Versicherer erseEt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingefeten ist
- nach einer Störung des Beüiebes

oder t{

- aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers fur Maßnah-
men zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar einffetenden Person€h-, Sach- oder gemäß Z)tter
1.4 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststel-
lung der Störung des Befiebes oder die behördliche An-
ordnung müssen in die Wrksamkeit der Versicherung
fallen, wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich is[
Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen i.S.
der Ziffer 4.t werden unter den dort genannten Voraus-
seEungen unbeschadet der Tatsache übernommen,. dass
die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im
Wege der Ersatzvornahme durch die BehÖrde ausgefuhrt
werden.

2.
2.1

4.
4.1

grund -einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über
Sestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten
und Leistungen dafiir verschuldensunahhängig einzuste-
hen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind. A o

1.2.7 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem im '?rrÄ

Versicherungsschein beschriebenen Risiko stehen, So-
weit diese Umwelteinwirkunqen nicht von Anlagen oderweit diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder
Tätiokeiten ausoeh€n oder ausoeoanoen sind. die unterTätigkeiten ausgeh€n oder ausgegaqgqn sind, die unter
den -AnwenOungsbereich der uÄter Z)tter 1 .2.1 bis 1 .2.6
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derartrgen Stö-
Anordnung un-

alles. zu-tun, was erforderlich ist die Aufwendungen auf
den. umfang zu bggrenzen, der notwendig und öoiet<tiv
geeignet ist den schadeneinüitt zu verhintern odei den
Schadenumfang zu mindern und S.g

fri stgemäB \nfi derspruch
einzulegen

oder
4.3.2 sich mit dem

men.

4.5

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Versicherer uber die Maßnahmen abzustm-
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4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer

rung.,des Betriebes oder eine behördliche
verzuiglich anzuzeigen und

auf Verlangen des Versicherers
gegen hehördliche Anordnungen

4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Titter 4.3 5.10
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im
Rahmen des frir- Aufwendungen gemän ziffer 4 verein-
barten Gesamtbeüages nur die no-twendigen und objektiv
geeigneten Aufwendungen erseEt
verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Zitter 4.9
genannten obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer herechtigt etwäige riber die'notwendigen
qng objektiv geeigneten Aufwbndungen hinausgeneöoe
Aufwendungen in äinem der schwerö oes Verscihuldens
des versicherungsnehmers entsprechenden verhälfris
zu kr.irz_en: die Beweislast fur däs Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit üägt der versicherungsnönmer.
Ahweichend von Abs.1 und 2 breibt der Veriicherer zum
Ersatz etwaiger uber die notwendigen und objektiv ge-
eignetel. Aufwendungen 

. hinausgehender Aufwändungen
v,erpficflet_ soweit die VertetzuÄg der obtiegenheit nicht
fiir den umfang der Leistungspflicht des Veröcherers ur-
sächlich ist
Nicht ersatzfähig sind .in Ledem Faile Aufwendungen
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im sinne ddr z.t-
fer 4.1 decken -
zur Erhaltung, R eparafur, Erneuerung, N achrüstung, si-
cherung,, oder sanierung v.on Beü-ieoseinrichtuÄgen,
Grundshicken oder sachen (auch gemieteten, gepäcn-
teten, geleasten und gPrgteicrren) oei versicheiuäginen-
mers;_dag gilt auch frir solche,'die früher im Eigbntum
oder Besitz des Versicherungsnehmers standen. -
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar einüe-
tenden versicherten Perso.n€r-, sach- oder gemäß z)tter
1.4 mitversicherten vermögensschadens, talts Befiebs-
einrichtungen, Grundstricke oder sachen des Versiche-
rungsnef mgr.s, die y.on einer U mwelteinwirkung nicht be-
troffen sind, beeinträchtigt werden müssen. eTnretende
Wertverbesserun gen si nd abzuziehen.
llicht versicherte Tatbestände
Nicht versichert sind - wobei Aufwendungen vor Einüitt
des versicherungsfalles im sinne der ziiter 4. wie An-
sprüche behande-lt werden -
Ansprüche wegen schäden, die dadurch entstehen oder
entstanden sind, dass beim umgang mit wassergefähr-
denden stoffen diese stoffe värsdnuttet werde-n, äb-
üopfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder öurch
ähnliche_vorgälge in den i3oden oder ein Gewässer ge-
!_qr].gen. Das gilt nicht soweit solche vorgänge auf eiöer
Störung des Beüiebes beruhen.
Ansprüchg wegen schäden, die durch beüiebsbedingt
unvermeidhare, notwendige oder in Kauf genommene
U mwel tei nwi rkungen entstehen.
Dag gilt nicht wenn der Versicherungsnehmer den Nach-
weis erbringt, dass er nach dem stahd der Technik zum
Zeipunkt der schadenursächlichen u mwelteinwirkungen
unter den Gegebenheiten des Einzetfailes die Mögtichkeit
!-elarti_ggl schäden nicht erkennen musste (siehe jedoch
Zitfer 5.13).
Anspruche wegen schäden, die vor Beginn des versi-
cherungsvertrages ei ngetreten sind.
Ansprucr.re. wegen schäden, fur die nach Maßgabe fruhe-
rer Versicherungsverträge Versicherungsscnütz besteht
oder hätte beantragt werden können. *

Anspruchq 
- 
wegen schäden, die sich daraus ergeben,

dass der vergicherungs_nehmer nach Beginn des -Versi-
cherungsverhälffusses- Grundstücke erwlr-bt oder in Be-
iitz nimmt, die zu diesem Zeipunkt bereits von einer
U mwel tei nwi rkung betroffen waren.
Anspruche wegen schäden aus Eigentum, Besitz oder
Beffieb von Anlagen oder Einrichtungen iur Zwischen-
oder Endablagerung von Abfäilen, sowäit es sich nicht um
eine kurzfristige. Zwischenlagerung etgener Abfälle auf
dem Betriebsgelände handett.-
Anspruche wegen schäden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Aus-
lieferung entstehen.

Ansprriche wegen schäden, die durch vom versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
durch Arbeiten oder sonstrge Lelstungen nach Ausfrih:
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten ent-
stehen (P rodukÜrafpfl i cht).
Dieser Ausschlus-s gilt nich! soweit versicherungsschutz
gemäß Zifter 1.2.6 v-ereinbart ist
Ansprr.iche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den schaden oadurch
verursachen, dass sie bewusst von GeseEen, verord-
l'tulgen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verftigungen-, die dem
U mweltschuE dienen, abweichen.
Ansprriche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den schaden dadurch
verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom
Hersteller gegebenen oder nach dem stand der Technik
einzuhaltenden Richflinien oder Gebrauchsanweisungen
frir Anwendung, regelmäßige Konüollen, lnspektioilen
oder wartungen zu hefolgen oder notwendigci Repara-
turen bewusst nicht ausftihren.
Ansprüche wegen genetischer Schäden.
Anspruche wegen schäden, die nachweislich auf Kriegs-
ereignissen, anderen feindseligen H andlungen, Aufruhr,
inneren u nruhen, Generalsüeik, illegarem süeik odei
unmittelhar auf Verfugungen oder MaBnahmen von hoher
Hand beruhen: das Gleiche gitt ftrr schäden durch höhere
pqwall sowei't sich,elemenltare Naturtirärte ausgewrrxt
haben.

5.13 Anspruche wegen N ormalbefiebssdtäden
(siehe Zitter 5.2) durch
- aromatsche Kohlenwasserstoffe z. B.:

BTEX Phenote oder Biphenyte:
- Schwermetalle:

5.14 darüber hinaus generell
Ansprüche wegen Schäden
- durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HK\n4;
- im Zusammenhang mit eleküomagnetischen Feldern.5.15 Ansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten
sowie von Sprengungen, sofern nicht eine besondere
Vereinbarung r.iber den Einschluss gefoffen worden ist
Auch wenn eine solche Vereinbarung geüoffen wordenist sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die
entstehen,
- bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis,

dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bau-
werks entspricht

- bei sprengungen an lmmobilien in ernem u mkreis
von weniger als 150 m.

5.16 Ansprr.iche g.egen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die dän Schaden durch be-
wusst gesqtz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen
Umgang mit brennbaren oder explosiblen 

'Stoffen 
veiur-

sachen.
5.17 Anspruche wegen

- Be!'gschäden_(im sinne des g 114 BBergG), soweit es
sich um die Beschädigung von Grunds-triiken, deren
Bestandteiten und Zub-ehö7 handett- schäden heim Bergbaubefrieb (im sinne des $ 114
BBergG) durch schlägende wettär, wasser- und Kon-
lensäureeinhrüche sowre Kohlenstaubexplosionen.

5.18 Anspruche wegen schäden aus dem veiänoern der
Grun dwasserveih äl tr i sse.

5.19 Ansprüche
- auf Entschädigung mit Sfafcharaktgr, insbesondere

punitive oder exemplary damages.
- nach den Art 1792 ff und z27o und den damit im Zu-

sammelhang stehenden R egressanspruchen nach
Art 1147 des französichen Code Civil oder gleichar-
tiger Bestimmungen anderer Länder. Er 

-
- aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung

von Personen oder sachen sowe aus der selb-
ständigen und nicht selbständigen Teilnahme am Ei-
senbahnbetrieb.

5.20 Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge
5.20.1 Fur die Hafpfli-cht aus dem Besiü und der Verwendung

von Kraft- und Wasserfahrzeugen gitt
5.20.1.1 N icht verstchert ist die H afpflicht wegen Schäden, die

der Versicherungsnehmer, ein Mitversiöherter oder 
'eine

von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges öOer eines Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen (s-rehe aber zitter 1-si.

5.20.1.2Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mifuersiöherter oder 

'eine

von ihnen bestellte oder beauftagte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder fur
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges
in Anspruch genommen werden.

C\I
C'

a

C)
(f
o
ct
o
c)
c)
F.
o(f
o
c)
ct
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5.20.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen frir einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, So gilt das auch fur alle anderen
Versicherten.

5.20.1.4Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.20.1.1 und 5.20.1.2 genannten
Personen an einem Kraftfahrzeug, Krafffahrzeuganhän-
ger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne die-
5er Besümmungen, weän keinä oieiei Personen Halter 5'22'2
oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Befieb gesetzt wird.

5.20.2 Für die HafFflicht aus dem Besitz und der Verwendung
von Luft- und Raumf;ahrzeugen gilt

5.20.2.1Nicht versrchert ist die Hafpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine a
von ihnen besteäte oder beauftragte Person durch den o'
Gebrauch etnes Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen
oder fur die iie ats Halter oder Besitzer-eines Luft- oder 6.1
Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.20.2.2Besteht nach diesen Bestimmungen frir einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch fur alle anderen
Versicherten.

5.20.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
- der Planung oder Konsüuktion, Herstellung oder Lie-

ferung von Luft- und Raumfahrzeugen oder Teilen fr.ir
Luft- und Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichüich
fur den Bau von Luft- und Raumfahrzeugen oder den
Einbau in Luft- und Raumfahrzeuge bestimmt waren,

- Täügkeiten (2. B. Montage, Wartung, lnspektion,
Ü neinolung, Reparatur, Beförderung) an Luft- und
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- und Raumfahrzeugen,
den mit diesen beförderten Sachen, der lnsassen und al-
len sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowre
wegen sonstiger Schäden durch Luft- und Raumfahr-
zeuge.

5.21 Arbeits- oder Liehrgemeinschaften
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht aus der Teil-
nahme an Arbeits- öoä-[iäieigemCinbcnäten auch dann, 6-2
wenn sich der Hafpflichtanspruch gegen die Arbeits-
oder Li efergemeinschaft selhst richtet
Fur die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften
gelten unbeschadet der sonstgen Verfagsbedingungen
(insbesondere der Versicherungssummen) folgende Be- 6.3
stmmungen:

Anwalts-, Sachverständigef,-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles
sowre Schadenermitüungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind:
Die Leistr.rngen des Versicherers erfolgen tn Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europä-
ischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeipunkt_als er-
frillt, in dem der Euro-Beüag bei etnem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist
Versicherungssummen / Jahreshöchstersatzleistung /
Selbstbeteiligung, Serienschäden
Versicherungssummen
Für den Umfang der Leistungen des Versicherers bilden
die im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungssummen die Höchstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen ersüeckt
Aufwendungen i.S. der Zitter 4 werden im Rahmen der
vereinbarteh Versicherungssumme bis zu dem im Versi-
cherungsschein genannten Gesamtbeüag je Störung des
Befiebes oder behördlicher Anordnuhg, ersetzt Auf die
im Versicherungsschein genannte Maximierung wird hin-
gewiesen.
Kommt es üotz Durchfiihrung der Maßnahmen, fur die
Aufwendungen i.S. der Zitter 4 ersetzt werden, zu einem
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf-
wendungen auf die Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres angerechnet in dem der Versicherungsfall
eintiltt, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwen-
dungen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssum-
me -eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzlei-
stung ftir Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat
Selbstbeteiligung
Die Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein.
Sie gilt auch fur Aufwendungen vor Einüitt des Versiche-
rungsfalles.
Serienschäden
Mehrere während der Wrksamkeit der Versicherung ein-
üetende Versi cherungsfälle durch
- dieselbe U mwelteinwirkuhg,
- mehrere unmittelhar auf derselben U rsache beru-

henden U mwelteinwirkungen,
- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-

ruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwtschen glei-
chen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher
und zeiUicher, Zusammenhang besteht

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Einüitt als ein
Versicherungsfall, der im Zeipunkt des ersten dieser
Versicherungsfälle als etngefeten gilt
Zitter 6.3 AHB wird gesfichen.
ilachhaftung
Endet das Versicherungsverhälfris wegen des vollstän-
digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos
od-er durch Kündigung des Versicherers oder des Versi-
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz
ftir solche Personen-, Sach- und gemäß Zitter 1.4 mitver-
sicherte Vermögensschäden weiter, die während der
Wrksamkeit der Versicherung eingefeten stnd, aber zum
Zeipunkt der Beendigung dös Versicherungsverhälftis-
ses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:
- Der Versicherungsschutz gilt ftir die Dau,gr von 3

Jahren vom Zeipunkt der Beendigung des Yersiche-
rungsverhälfrisses an gerechnet

- Der Versicherungsschutz besteht ftir die gesamte
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des
Versicherungsverhältrisses geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in H öhe des unver-
braüchten Tbils der Versicherungssumme des Versi-
cherungsjahres, in dem das Ver5icherungsverhälftis
endet

Die Regelung der Tiffer 7.1 gilt ftir den Fall entsprechend,
dass währen-0 der Wrksamkeit der Versicherung ein ver-
sichertes Risiko teilweise wegfällI mit der Maßgabe, dass
auf den Zeipunkt des teilweisen Wegfalls des versi-
cherten R isikos abzustellen ist

5.21.1 Die ErsaEpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote
beschränkt welche der prozentualen Beteiligung des
Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft entspricht Dabei ist es unerheblich, welcher
Parürerfirma die schadenverursachenden Personen oder
Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien
usw.) angehören.

5.21.2 Vom VersicherungsschuE ausgeschlossen hleiben An-
sprüche wegen Schäden an den von den einzelnen Part-
nern in die Arbeits- oder Liefergemeinschaft einge-
brachten oder von der Arbeitsgemeinschaft beschafften
Sachen, gleichgültig, von wem die Schäden verursacht
wurden.

5.21.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Anspruche der P arher
der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander so-
wie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft ge-
gen die Parher und umgekehrt

5.21.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich inner-
halb der vöreinbarten Versicherungssummen über Z)tter
5.21.1 hinaus für'den Fall, dass über das VermÖgen eines
Parhers das lnsolvenzverfahren eröffnet oder die Eröff-
nung mangels Masse abgelehnt worden ist und fur diesen
Parfier wägen Nichtzahlung seines Beiüags kein Versi-
cherungsschutz bestehL ErseEt wird der dem Versiche-
rungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit fur ihn nach
dem Ausscheiden des Parhers und der dadurch erfor-
derlichen Auseinandersetzung ein Fehlbeüag verbleibt

5.21.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Z)tter 5.21.1 bis 5.21.3
besteht aubn fur die Arbeits- oder Liefergemeinschaft
sel bst

6.22 lnländische Versicherungsfälle, die im
gemacht werden
Für Ansprüche, die im Ausland geltend

7.
7.1

gilt
5.22.1 Aufwendungen des Versicherers

von Ziffer 6.5 AHB - werden als
si ch erun gssumme ajl gerechnet
Kosten sind:

Ausland geltend

gemacht werden,

fur Kosten - abweichend
Leistungen auf die Ver-

7,2
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Auslandsdeckung
Eingeschlossen sind im umfang von Ziffer 1 dieser Be-
dingungen - abweichend von Ziffer 7.9 AHB redigrich sor-
che im Ausland einffetende Versicherungsfälle,
- die auf den Beffieb einer im tntand gelegenen Antage

oder etne Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziffer 1.2-.1
bis 1 .2.7 zuruckzuführen sind.

- Dies gilt tur Tätigkeiten im Sinne der Z)ffer 1.2.6 nur,
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichüich fur das
Ausland bestimmt waren:

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teil-
nahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Märlten, wenn VersicherungsschuE gemäß Zitter
1.2.7 vereinbart wurde. Baul, Montage-, Warfungs-
und Reparaturarbeiten (auch lnspektionen und Kün-
dendienst) oder sonstge Leistungen getten nicht als
Geschäftsreisen.

Die Leistungen des Versicherers erfotgen in Euro. Soweit
der Tahtunglsort außerhatb der Staatö, die der Europä-
ischen \A/ährungsunion angehören, liegt getten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeipunkt als er-
IüllL in gep der Euro-Betrag bei einem in'der Europä-
ischen Währungsunion gelögenen Geldinstitut ange-
wresen ist.
Ausgeschlossen sind Ansprriche aus Arbeitsunfäilen und
Berufskrankheiten von Personen, die vom Versiche-
Lungsn.ghmer im Ausland eingestellt oder dort mit der
Durchfiihrung von Arbeiten befaut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch H afpllichtansprüche ge-
gen den Versicherungsnehmer aus Arheitsunfällen un0
Berufskrankheilen, cliö den Besümmungen des soziar-
gesetzbuches (SGB Vll) untertiegen (Siene Z)tfer T.g
AHB).
Aufwendungen des Verslcherers frir Kosten werden - ab-
weichend von Z)tter 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versi cheru ngssumme an gerechnet
Kosten slnd:
Anwalts-, Sachverständig€h-, Zeugen- und Gerichtsko-
Itgn; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
schadens bei oder nach Einfitt des Versicherung5talts

sowie Schadenermitüungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

8.5 Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada sowie deren
Territorien oder Anspruchen, die in den USA und Kanada
sowre deren Territorien geltend gemacht werden, findet
eine evt vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe Versiche-
rungsschein) hei Geschäftsreisen sowie bei der Teil-
nahme an Ausstellungeh, Kongressen, Messen und Märk-
ten keine Anwendung.

Klarstellung zu Ziffer 8:
Ftir die Definiüon des Anlagen-Begriffes ist deutsches Recht
maBgebend. Auf die Risikobegrenzungen (Ztter 5.19) wird be-
sonders hingewiesen.
9. KUiIULKLAUSEL

Besteht ftir mehrere Versicherungsfäl te
- die auf derselben U rsache beruhen oder
- die auf den gleichen Ursachen, zwrschen denen etn

innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, beruhen,
Versicherungsschutz sowohl nach dieser U mwelthaft-
pflicht-, der U mweltschadens-, als auch nach der Be-
üiebs-rtlerufshaftrflichtversicherung, so besteht fur je-
den dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nur
im Rahmen der frir ihn vereinbarten Versicherungssum-
me.
Fur alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Ver-
sicherungssumme diese maximal einmal zur -Verfugung.

Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter
Berücksichtigung der Zuordnung gemäB SaE 1 ftir aile
Versicherungsfälle maxmal die- höhere Versicherungs-
summe zur Verftigung.
Sofern die in der Umwelthafpflicht- bzw. der Umwett-
schadens- bzw. der Beüiebshafpllichtversicherung ge-
deckten Versicherungsfälle in unterschiedliche Versiche-
rungsjahre fallen, ist ftir die Be-stimmung der maximalen
Versicherungssumme ftir sämüiche Versicherungsfälle
das Versicherungsjahr maßgehlich, in dem der ers-te ge-
deckte Versicherungsfall eingefeten ist

8.2

8.3

8.4

------II
I

I
I

--I
-
--
------rI
T

-
---I

(\t
c)

t(\t

c)
c)
c)()
(ä
ct
o
D--

c,
o
cl
G'
ct

Fortsetzung auf Seite 22



ffis,T,HPw
22. Seite des Nachüags der Versacherung 1lr. 2-AK-24j0[7.W-7, Ausfertigungstag: 26'02'2012

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat-
und privaten Tierhalter-Haftpflichtversicherung' AH 7(m ro.2oto

1 . Privat-Haftpllichtversicherung
1.1 Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, i.st.fttr die

darin namenüich benaönte Personlnachstehend als Ver-
sicherungsnehmer bezeichnet) im .Falmqn $eI. .A!lge-
meinen Versicherungsbedingungen fur dietl afpflichtver-
sicherung (AHB) und der nachstehenden Bestmmungen
die geseälicne Hafpnich_t Qes Versicheru.ngsnehmers als
priväperson aus cien Gefahren des täglichen Lebens
versichert
Ausgenommen sind die Gefahren
- eines eigenen oder fremden Befiebes oder Gewerbes

eines Berufes, Dienstes oOer- Ämtes (auch Enrenl 2'2'4

amtes). Dies gilt nicht ftir die Teilnahme an
- einem berufsipezifischen Praktikum im Rahmen eines

Studiums:
- einem fachpraktisdren Unterricht auf dem Gelände ei-

ner Fachhochschule, Universität oder einer Fach- oder
Berufsakademie im Sinne des jeweiligen Landesge-
seEes. Dabei eingeschlossen ist-die gesetzliche Haft-
pflicht des Versichqrungs!'lehmers weg-en Schäden an
Lenrgeräten (auch Masöhinen) in der Fachhochschule,
universität bzw. Fach- oder Berufsakademie:

- einer verantworflichen Betätigung in Vereinigungen al-
ler Art

- einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.
1.2 Abweicnend von 1.1 ist die geseEli.che Hafpflicl! des

Versicherungsnehmers aus der Ausubung eines Ehren-
amtes mitversichert
Nicht versichert ist die Hafpflicht aus der Ausübung eine
Amtes (hauPtberufl i ch).
Bestehi fur'die im ersten Absatz beschriebene Tätigkeit t ?,

erne weitere Versicherung, So ersüeckt sich der Versi- -'Y
cherungsschutz im Ranmen de_s vorliegendqn Verüages
und de-r zugrunde liegenden Besonderen. qqdingungen
;ui Pirvaura-ftpflichtverSicherung nur auf Schäden, fur. die
über die andeirweitig bestehend-e Versicherung keine Lei-
stung erlangt werden kann.

2. Mitversicherte Personen
21 Ehegatten

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche H afpflicht 2.3.1
des Ehegatten oder e-ingeüagönen Lebensparhers des
Ver si ch eru n gsn eh m ers.

2.2 Unverheiratete Kinder
2.2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche H afFflicht

der unverheirateten un0 nicht iÄ einer eingefagenen Le-
bensparherschaft lebenden Kinder des Versicherungs-
nehmers oder seines mitversicherten Ehegatten oder Le-
nenspärhers (auch Süef-, Adoptiv- und Pflegekinder),. bei
votttiinrigen Kindern jedoch nui, s.olange sie sich noch in
einei unünterbrocherien Schul- oder si-cn hieran unmittel-
nar ansCnlieBenden ununterbrochenen beruflichen Erst-
ausbildung befinden. 2.3.2
Berufliche Erstausbildung ist Lehre undloder Studium
aucÄ in umgekehrter Rei-henfolge -; nicht igdo.cl't Zw91! ,, 

^lehre oOer Zweitstudium, Promötion nach Abschluss des 3't+

Studiums, Referendarzeit, Arztim praktschen Jahl, Fort-
bildunqsmaßnahmen und dergleichen. Ein unmittelbar an
den Bäcnelor-Abschluss ansöntießendes Master-Sh.tdium
gitt nicht als Zweitstudium im sinne dieser Bedingungen.
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (ein-
schtieglicn dei treiwilligen zusätzlichen WehrdienstFs)
oder-Oes freiwilligen soZialen Jahres vol., während oder 2.s
im Anschluss an -Oie Berufsausbildung bleibt der Versi
cherungsschuE bestehen.
UnmittelOar bzw. nicht als Unterbrechung im vorstehen-
den Sinne ist ein Zeiüaum von bis zu zwölf Monaten.

2.2.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Hafpflicht
der 

-unverneirateten, -in häusächer Gemeinschaft und
nicht 

- in einer eing'eUagenen Lebensparherschaft le-
benOen Kinder des- VerJicherungsnehmers oder seines
miWäiiicherten Ehegatten oder- Lebensparhers . 

(auch
Stef:; AOopUv- und Fflegetcinder) mit geistiger Behinde-
rung. , _

2.2.9 Für Schäden durch mitversicherte Kinder gilt

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit
üon mitversicherten Kindern berufen, soweit dies der
Versicherungsnehmer wrinscht und ein anderer Versi-
cnäier (2. Bl ein Sozialversicherungsfäger' {aqkoversi-
cherer) 'nicht leish.rngspflicitig ist Ein Mitverschulden des
Geschädigten wird angerechnet
Der Versicnerer behält sich Rückgriffsanspruche-wggen
Seiner Aufwendungen gegen stnaOenersatzpfl ichtige
Öirtte (2. B. wegen AufsicFt+nicntverletzung) vor, soweit
sie nicht Versicherte dieses Verüages sind.
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
Für Schäden durch Enkelkinder des Versicherungsneh-
mers oder seines mltversicherten Ehegatten oder Le-
bensparhers (auch Stief-; Adoptiv- und Pflegekinder der
kinOär des Veisicherungsnehmers oder seines mitversi-
cherten Ehegatten oder Lebenspartrers), die bgi Schade-
neinüitt Ourön den Versicheruhgsnehmer undloder die
mitversicherten Personen beaufslchtigt wurde-n, gilt Der
Versicherer wrd sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von
Enkelkindern berufen, soweit dies der Versicherulgs-len-
mär wtinscnt und ein'anderer Versicherer (2.8. ein Sozi-
alversicherunqsf äger, Kaskoversicherer, P rivathaft-
ön i cn tversi ch e-ru n giOei E I tern der del i ktg n fähige.n. E n kel -
kinOer) nicht leistrlngspflichtig ist -Ein Mitverschulden des
Geschädigten wird anlerechnet Ausgeschlolsen bleiben
Ansprücnä der geseülichen Verüeter der Enkelkinder.
Oer' VersichererAehält sich Rückgriffsansprüche wegen
seiner Aufwendungen gegen sbhadenersatzpfli.chtige
Dritte vor, sowett sie nictit Versicherte dieses Verfages
si nd.
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
Lebenspartner
Mitversichert ist - soweit ausdrücklich vereinbart und im
Versicherungsschein oder seinen Nachüägel lqmenüich
benannt - diä gleichartige gesetzlichP Hafpflicht.als Pri-
vaperson Oes- ln nichtbhelicher, häuslicher Lebeqsge-
meinschaft mit dem Versicher_ungsnehmer lebenden Part-
ners und dessen Kinder im SinÄe von Z)tter 2.2, soweit
der Versicherungsnehmer und der mitverslcherte Parher
beide unverheiratet sind.
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind H aft-
pfl ichtansprüche
- des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Per-

sonen:
- mitversicherter Personen gegen

nehmer:
den Versicherungs-

- mitversicherter Personen untereinander.
Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus überge-
gängänem necht vön Trägern der Sozialversicherung unq
öoiiatnilfe, privaten KranXenversicherern, privaten und
ottäntiCneir'ArbeitgebernlDienstherrn wegen Personen-
schäden.
Die Mitversicherung erlischt in dem Zeipunkt in dem die
häusli che Lebensgemeinschaft aufgelöstjst
Mitversicherte Familienangehörige
Mitversichert ist die gleichartige geseEliche Hafpfl.icht
äii privaperson eines-in häuslibnei Gemeinschaft mit lh-
Äen leOenOen alleinstehenden Familienangehöligen wie
f.,füttei f Vater / Großmutter / Großvater 

-l 
Et'fr<el I Ge-

sCnwrster / Nichten oder Neffen oder volljährigen unver-
heirateten Kindern nach Abschluss der Ausbildung

Pllegebedürftige Familienangehörige im Haushalt des
Versicherungsnehmers
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Hafpflicht
äij priväperson von iir naushält des Versicherungsneh-
mers lebendän pnegebedurftigen Familienangehörigen,
denen von der ' gedetzlichen - 

P flegeversicherung min-
destens die Pflegestufe t zuerkannt wurde.
Als Familienangehörige gelten Eltern und Kinder, A99p-
tiveltern und -kjnder,-Schwiegereltern und -kinder, S{e-
ietGrn und -kinder, Großeltein und Enl<el,,Geschwister
söwre pnegeeltern 'und -kinder (Personen, die durch ein
iam'ii i en änä icn äI, aü f i än gere D äu er a n ge.l egtes Verh äl t-
nii We Eltern'und Klnder miteinander verbunden
sind/waren).
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2.5.1 Die Mitversicherung .beginnt mi.t der Eingliedefung in den g.4
Haushalt des Versicherungsnehmers. Sle endet frlt oem .\ F
Wegfall der Pflegebedürfligkeit oder dem Ausscheiden 5'c
aus dem Haushalt des Versicherungsnehmers.

2.5.2 Leistungqn gus einer Privathafpflichtversicherung der
p.fleg.epedrirftigen Famitienangehörigen gehen di-esem
Versi cherun gsschutz voraus.

2.6 Au-Pairs
Mitversichert ist die gleichartige. geseEliche Hafpflicht
als Privape[son von Au-Paird (einschließlich SchäOen
aus dieser Tätrgkeit) gegenuber Dritten, die nicht mitver-
sicherte Personen dieses Vertrages sind.
Voraussetzung fur die Mitversicherung ist, dass die ge-
setzlich erforderlichen Genehmigungen ftir den Aufenmätt
in der Bundesrepublik Deutschländ-und die Tätigkeit ats 4.
Au Pair von den zuständigen Behörden erteilt wulden. 

4.12.6.1 Die Mitversicherung beginnt mrt der Eingliederung in den A 4 4Haushalt des Versicherungsnehmers. Si-e endet mit Oem '+' r' !

Ausscheiden aus dem H aushalt des Versicherungsneh-
mers.

2,6.2 Ausgeschlossen sind Hafpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei oenen es sich um n?oäitsür*.ine ünd Bb-
rufskrankheiten im Befieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem SozialgeseEbuch Vil handelt

2.6.3 Leistr.rngen aus einer Privathafpflichtversicherung der
Au-Pairs gehen diesem versicherüngsschuE voraus. 4.1.22.7 Austauschschüler
Mituersichert ist die gleichartige gesetztiche Hafpflicht 4.1.3
als Privaperion von Austauscnscnlitern gegenübei Drit- 4.'1.4ten, die nicht mitversicherte Personen diäsäs Verüages
sind. Voraussetzung ftir die Mitversicherung ist, Oass-die
erforderlichen behördlichen GenehmigungeÄ' frir den Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deubch-land sowie die
Teilnahme am Schuluntericht erteilt wurden (2. B. durch 4.2die aufnehmende Schule).

2.7.1 Die Mitversicherung heginnt mit der Eingtiederung in den
Haushalt des Versicherungsnehmers. Sle endet mit Oem
Ausscheiden aus dem Haushalt des Versicherungsneh-
mers.

2.7.2 Leistungen aqs einer Privathafpflichtversicherung der
Austauschschr.iler gehen dieserir Versicherungsslnua 4.gvoraus.

2.8 lm Haushalt tätige Perconen
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht der im Haus-
halt des Versicherungsnehmers nesbnäftigten Personen
gegenüber Dritten, die nicht mitversicherte?ersonen die-
ses Verffages sind, aus dieser Tätigkeit Das Gteiche gitt
für Pers_onen, qie aus Arbeitsverträg oder gefäiligkei-ts-
halber die in Zitter 4.1 bezeichneten Wohnunöen, Ht-äuser
und Gärten heüeuen oder hierzu den Sfeudlenst verse-
hen.
Ausgeschlossen stnd Hafpfl ichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Ribeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Beüieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem Sozialgesetzbuch Vil handett

2.9. lm Haushalt tätige Pflegepersonen
Mitversichert ist die geseEliche Hafpflicht der im Haus-
halt des Versicherungsnehmers aufgrund Arbeitsverfrag,
sozialen Engagements oder gefälllgkeitshalber tätigen
Pflegepersonen, die mitversich-erte p-fl egebedürftige Per-
sonen im Haushalt des Versicherungshehmers üersor-
9€fi, gegenuber Dritten, die nicht mitvelsicherte Personen
dieses Verüages sind, aus dieser Tätigkeit
Ausgeschlossen sind Hafpfl ichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem SoziatgeseEbuch Vil handett.

2.10 SinngemäBe Anwendung
Die fur den Versicherungsnehmer getroffenen Bestim-
mungen finden fur die mrtversrcherteh Personen sinnge-
mäß Anwendung.

3. Familie, Haushalt und Sport
Mitversichert ist die gesetzliche H afpflicht

3.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der
Aufsichtspflicht uber minderjäniige KinOei: 

-

3.2 aus der entggltlichen oder unentgeltJichen Tätgkeit ats
Tagesmutter (Befeuung minderjähriger Kinder-im Rah-
men des eigenen Haushaltes, auch auBerhalb der Woh-
nuhg, z. B. bei Spielen, Ausflügen usw.):

3.3 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen:

I
I

-
-----
-II
-
-II
--
-I
---I
--
I

-
----

als R adfahrer:
aus der Ausubung von Sport ausgenommen sind eine
jagdlig-he Betätigung und die Teitnahme an pferde-, Rad-,
oder Kraftfahrzeugrennen sowre die Vorbereitung hierzri
(Train ing).
versichert ist jedoch die aktive Teirnahme an von den
zuständigen Behörden und Sportverbänden genehmigten
Fahrtveranstaltungen mit Fahrrädern, bei dänen es-aufdie Erzielung einer H öchstgeschwindigkeit ankommt.
voraussetzung ftir den Versicherungsscnutz ist, das ftir
die Teilnahme an dem Rennen keine Lizenz vori den zu-
ständigen sportverbänden benötigt wird. Leistungen aus
einer anderen H afpflichtversichelung sind vorrängig in
Anspruch zu nehmen.
Wohnung€h, lmmobilien, Räume, Bauherr
Mitversichert ist die geseEliche Hafpflicht ats tnhaber
einer oder mehrerer wohnungen - einschließlich Ferien-
wohnung - .

Bei wohnungseigentum hesteht VersicherungsschuE in
der Eigenschaft als sondereigenhimer. Dabei-ist mitver-
sichert die gesetzliche Hafpflicht aus Ansprüchen der
Gemeinschaft der wohnungseigentrimer wegen Beschä-
digung des Gemeinschaftseigentr,rms. Die Leistungspfl icht
ersüeckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsahteit an
dem gemei nschafüi chen Eigenhrm.
eines wohnhauses, qofern sich in diesem nicht mehr als
zwei abgeschlossene Wohnungen befi nden,
ei n es Wochenend-lFeri enhauses,
eines auf Dauer und ohne u nterbrechung abgestellten,fest installierten und nicht versicherüngspnicntigeri
wohnwagens, einschließlich der zu den ZifferÄ 4.1.1 -bis
4.1.4 zugehörigen Garagen und Gärten sowie schreber-
gärten.
Voraussetzung für den versicherungsschutz is! dass die
genannten Objekte
- im lnland gelegen sind:
- zumindest teilweise vom Versicherungsnehmer zu

Wohnzwecken genutzt werden:
- keinen Gewerbebeüieb des Versicherungsnehmers be-

inhalten.
Hierbei ist mitversichert die geseEtiche HafFflicht
- aus der verletzung von Pflichten, die dem Versiche-

rungs_nehmer als lnhaber ohliegen (2. B. bauliche ln-
standhaltung, Beleuchfung, Reinigung, Süeuen und
schneeräumen auf Gehwegen, auch soweit diese miet-
vertraglich ubernommen wurden):

- des versicherungsnehmers aus dem Miteigentum an zu
den versicherten objekten nach den Ziffern 4.1.2 bis
4.1..3 gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemein-
schafüiche Zugänge zur öffenüichen -sfaße, uläschet-
rockenplaE, Garagenhöfe, Abstellptatz ftir Multtonnen:- als Beüeiber einer Photovottaikanlage auf dem Dach
eines versicherten Gebäudes nach den zittern 4.1.1 bis
4.1.3 oder auf dem dazugehörigen Grundshick. Der
versicherungsschuE besteht - feirweise abweichend
von Zitter 1.1 - auch dann, wenn Sfrom gegen Entgelt
ins öffenüiche NeE eingespeist wird.

- als Beüeiber einer solarthermieanlage auf dem Dach
eines versicherten Gebäudes nach den zittern 4.1.1 bis
4.1.3 oder auf dem dazugehörigen Grundstrick. Der
versicherungsschuE besteht - feirweise abweichend
von Zitter 1,1 - auch dann, wenn Warmwasser gegen
E..ntg.ett qn Mieter und sonstige Dritte in den äut!e-
fuhrten Objekten abgegeben wild.

- aus der Vermietung von
a) einzelnen Räumen in den objekten nach den Ziffern

4.1 .1 bis 4.1 .3:
b) einqr Wohnung in einem Objekt nach der Zitter

4.1.2:
c) einem Objekt nach den Ziffern 4.1.9 und 4.1,4.d) Garagen zu den objekten nach den Ziffern 4.1.1 his

4.1.4:
- als Bauherr sowre aus der Ausfuhrung von Bauarbeiten

in .Eigenleistung (N eubauten, U mbauten, R eparaturen,
Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu der im Versicherungs-
schein gena,pnten veranschlagten Bausumme je Bäu-
vorhaben. . Ubersteigt der Voranschlag diese Summe,
so muss fur das gesämte vorhaben eine Bauherren-
H aftpfl ichtversicherung abgeschlossen werden:

- als fruherer Besitzer aus $ 836 Abs.2 BGB, wenn die
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand:

- der lnsolvenzverwalter in dieser Eigenschaft
(\l
C)

a
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Mietsachschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die
gesetzliche Hafpflicht wegen Sachschäden und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden die entstehen an
gemieteten Gebäuden, Wohnräumen und sonsügen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.

5.2 Ausgeschlossen sind
5.2.1 H afpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-
chung:

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-
wasserbereitungsanlagen sowre an Elekfo- und Gas-
geräten und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden;

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer
niergegen neisonders versichern kann: Y 8'2'2

- Schäden rnfolge Schimmelbildung.
5.2.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der

Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen
fall enden R ückgriffsansprüche.

5.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
6. Mietsachschäden an Mobiliar in Hotels und Pensionen

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - bei
gemieteten Ferienwohnungen und -häusern und Hotel-
zimmern die geseEliche Hafpflicht aus der Beschädi-
gung von den 

-dazugehörigen Einrichtungsgegenständen
(2.8. Mobiliar, Heimtextilien, Geschirr). Versicherungs-
summe siehe Versicherungsschein.

r. Tigrg 
'r\'r rvr sr !vrrir\' 8'2'3

Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht
7.1 als Halter oder Hüter von zahmen Hausteren, gezähm-

ten Kleintieren und Bienen nicht jedoch von Hunden, Rin-
dern, Pferden, sonstigen Reit und Zugtieren, wilden Tie-
ren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schafüichen Zwecken gehalten werden. Abweichend da- o
von ist jedoch die geseEliche Hafpflicht als Halter eines ;',
ausgebildeten Blindenfuhrhundes mitversichert Voraus- Y' I

setzung fur die Mitversicherung ist dass vom Versor-
gungsamt aufgrund einer Sehbehinderung ein gültiger
Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen 'Bl'
erteilt wurde.

7.2 als Reiter bei BenuEung fremder Pferde;
7.3 Ausgeschlossen sind H afplichtansprüche aus der Teil-

nahme an Pferderennen sowre die Vorbereifungen hierzu.
7.4 aus dem H üten fremder H unde, soweit dies nicht ge-

werbsmäßig erfolgt
Leistungen aus der Hafpflichtversicherung des Tierhalt- 9.2
ers gehen diesem VersicherungsschuE voraus. N icht
versichert ist das Huten von Hunden, die von mitversi-
cherten Personen gehalten werden oder in deren Eigen-
fum stehen.

7.5 als Fahrer bei BenuEung fremder Fuhrwerke zu privaten
Zwecken. g.3

7.6 Kein VersicherungsschuE besteht ftir Ansprüche_ der
Tierhalter oder -ei gentumer sowre Fuhrwerksei g_entlmer,
es sei denn es händelt sich um Personenschäden und
soweit kein Versicherungsschutz über ein Tierhalterhaft-
pfl i ch tversi cherung besteh t

8. Kraft-, Luft- und Wasserf,ahrzeuge
8.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentr.imers, Be-

siEers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasser-
fahrzeügs oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht wer-
den.

8.2 Versichert ist jedoch die gesetzliche Hafpflicht wegen
Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch

8.2.1 von folgenden selbstfahrenden Landfahrzeugen sowie
Anhängörn, sowert hierfr.ir keine Versicherungspflicht be-
steht
- Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf ei-

ne HöcnstgeGchwindigkei! die nur auf nicht Öffenüichen 10.
Wegen und PläEen verkehren:

- frittfahrzeugen bis 6 km/h bauartbedingte Höchstge- 10'1

schwindigkeiq
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als

20 km/h bauartbedingte H öchstgeschwtndi gkeit
fern gel enkte Model I fahrzeu ge.

8.2.1.1 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Zit-
fer 3.1.2 und )n Ziffer 4.3.1 AHB.

8.2.1.2 Fuhren ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis rc.,

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist wer das
Fahrzeug mit Wssen und \f't'rllen des Verfrigungsherech-
tigten gebrauchen darf. Der Versrcherungsnehmer ist
verpflichtet, dafur zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gehraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffenüichen
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrer-
laubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafur zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB. Danach kann
der Versiclrerer bei Vorliegen der entsprechenden Vor-
aussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch von
seiner Leistr.rngspflicht ganz oder teilweise befreit sein.
von Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
- die weder durch Motoren oder TreibsäEe angefieben

werden und
- deren Fluggewicht 5 kg (einschl. ZubehÖr wie z.B. Lei-

nen, Schnüre und Geschirr) nicht übersteigt
und

- fur deren N utzung des Lufüaumes keine behördliche
Erlaubnis erforderlich ist

soweit im Versicherungsfall eine Leistung aus erner ei-
genständigen Luftfahrt-H alterhafpflichtversicherung be-
änsprucht-werden kanÄ, gehen di'ese Leistungsverflnich-
tungen vor. Dies gilt auch ftir den Fall, dass der Versi-
cherungsschutz uber eine Gruppenversicherung besteht
von fol genden Wasserfahrzeugen:
- Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel-

boote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge
mit Motor (auch Hilfs- oder AuBenbordmotoren) oder
TreibsäEen (siehe jedoch Ziffer 8):

- Wndsurflcrettern:
- ferngelenkte Modellfahrzeuge.
Gelegentlicher Gebrauch fremder Boote mit Motor
Versichert ist - abweichend von Ziffer 8.2.3 - die gesetz-
liche Hafpflicht wegen Schäden, die verursacht werden
durch den Gebrauch von fremden Booten mit Motor,
(auch Segelboote mit Hilfsmotor) bis zu einer Motorstärke
von 55 kW (75 PS), soweit dieser Gebrauch gelegenüich
und jeweils nur vorubergehend bis zu höchstens 4 Wo-
chen erfolgt
Der Versicherungsschutz besteht nur insoweit als nicht
die H afpflichtversicherung des H alters des fremden
Bootes verpflichtet ist, dem berechtigten Fuhrer des
Bootes Versicherungsschutz zu gewähren.
Nicht versichert ist der Gebrauch von Wasserfahrzeugen,
die
- von mrtversicherten Personen gehalten werden oder ln

deren Eigentum stehen:
- fur einen ununterhrochenen Zeiüaum von mehr als 4

Wochen in Gewahrsam oder Besitz genommen werden.
Führerschei nkl ausel
Das Wassersportfahrzeug darf nur von etnem berech-
tigten Fuhrer gehraucht werden. Berechtigter Ftihrer ist
wbr das Wassersportfahrzeug mit Wssen und Wllen des
Verfiigungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungshehmer ist verpflichtet dafur zu sorgen, dass das
Wassersportfahrzeug nicht von einem unberechtigten
Führer gebraucht wird.
Der Führer des Wassersportfahrzeugs darf das Wass-
ersportfahrzeug nur mit der erforderlichen behördlichen
Erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafur zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug
nicht von einem Frihrer benutzt wird, der nicht die erfor-
derliche behördliche Erlaubnis hatVerletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB.
Danach kann der Versicherer bei Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen zur Kundigung berechtigt oder
auch von seiner Leistungspflicht ganz oder teilweise be-
freit sein.
Ausland
Versicherungsfälle bei vorübergehendem Auslandsauf-
enthalt
Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt ist - ab-
weichend von Zitter 7.9 AHB - eingeschlossen die ge-
seEliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Ver-
srch erungsfällen.
Die Dauer des vorubergehenden Auslandsaufenthaltes ist
zeiflich nicht begrenzt
Vorübergehende BenuEung oder Anmietung von Woh-
nungen und Häusern im Ausland
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Mitversichert ist - ergänzend zu Zitter 3 - die gesetzliche 12.4
Haftpflicht aus der vorübergehenden BenuEung oder An-
mietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen
Wohnungen und Häusern und aus dem Eigentum von im
europäischen Ausland gelegenen Wohnungen und Häu-
sern gemäß Zitter 4.1 dleser Besonderen Bedingungen.

10.3 Eigentum von Wohnungen und Häusern im europäischen
Ausland
Abweichend von 7iffer 1O.2 bezieht sich der Versrche- p.s
rungsschuE auch auf das Eigentum von im europäischen
Ausland gelegenen Wohungen und Häusern.

10.4 Leistungen erfolgen in Euro.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europä-
ischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pfiichtungen des Versicherers mit dem Zeipunkt erfnllt,
in dem der Euro-Befag bei einem in der Europäischen 13.
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist

10.5 Schäden in USA und Kanada
Für in den USA, USA-Terrrtorien *) und in Kanada einge- ß.1
fetene Versicherungsfälle oder dort geltend gemachte
Anspruche gil t zusätzlich:

10.5.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit
Süafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary
damages.

10.5.2 Aufwendungen des Versicherers ftir Kosten werden - ab-
weichend von Zitter 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet Kosten sind: An-
walts-, Sachverständig€fi-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Einüitt des Versicherungsfalles
sowre Schadenermitüungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

11 . ltaffen, Munition und Geschosse
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht aus dem er-
lauhten prrvaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und GescnossCnl
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu sfafloaren Hand-
I ungen.

12. Gewässerueränderungen
12.1 Versichertes Risiko

Versichert ist - wobei Vermögensschäden wie Sachschä-
den behandelt werden - die gesetzliche Hafpflicht des
Versicherungsnehmers fur unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veränderungen der physikalischen, che-
mischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschä-
den) mit Ausnahme der HafFflicht als lnhaber von An- ß.2
lagen zur. Lagerung. von ..gewässerschädlichen Stoffen ß.2,1und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Versi-
cherungsschutz hierfur wird ausschließlich durch beson-
deren Verüag gewährt).

12.2 Versicherte Anlagen
- Abweichend von Titter 12.1 ist jedoch versichert die

gesetzliche Hafpflicht als lnhaber von Anlagen zur La-
gerung von gewässerschädlichen Stoffen in Behältris- 1g.Z.z
sen bis zu 

- 60 Literll(ilogramm FassungsvermÖgen
(Kleingebinde), sofern das Gesamffassungsvermögen
der vorhandenen Kleingehinde 1.000 Liter/Kilogramm
nicht ribersteigt, und aus der Verwendung dieser Stoffe.

- Werden dies€ Mengen überschritten, so enffällt die Mit-
versicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhöhung und Erwei-
terung des versicherten Risikos) , Zitter 3.1.3 und Z)tter
4 AH B (Vorsorgeversrcherung) finden kerne Anwen-
dung.

12.3 Rettungskosten 13.3

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs- 13.4
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens fur geboten halten durfte (R et-
tungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit ubernommen, als sie
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme fur Sachschäden nicht übersteigen. Fur Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der
AHB.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-
und außergerichfliche Gutachterkosten sind auch insoweit
zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die
Versicherungssumme fur Sachschäden ubersteigen. Eine
Billigung des Versicherers von MaBnahmen des Versi
cherungsnehmers oder Dritter zur Ahwendung oder Min-
derung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versi-
cherers.

P fl i chtwi dri gkei ten lVerstöß e
Ausgeschlossen sind H afpflichtansprüche gegen die
P ersonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen
von dem Gewässerschutz dienenden GeseEen, Verord-
nungen, äD den Versicherungsnehmer gertchteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfugungen herbeigefrihrt
haben.
Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Hafpflichtansprriche wegen Schä-
den, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Ge-
neralsfeik, illegalem 

-Sfeik oder unmittelbar auf Verfti-
gungen oder Mäßnahmen von hoher Hand beruhen. Das
gleiche gilt fiir Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

öffunttich-rechtliche fflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemä8 Umweltschadensgesetz
(USchadG)
Mitversichert sind abwelchend von Ziffer 1.1 AHB öffent-
lich-rechüiche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung
von U mweltschäden gemäß U mweltschadensgesetz
(USchadG), soweit während der Vt/irksamkeit des Versi-
cherungsverüages
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, uh-

fallartig und bestimrnungswidrig in die Umwelt gelangt
sind oder

- die sonstige Schadenverursachung plÖElich, unfallartig
und bestimmungswidrig erfolgt ist

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung
hesteht Versicherungsschutz frir U mweltschäden durch
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder
mit Erzeugnissen Dritter ausschließlicfr dann, wenn der
U mwdtschaden auf einen Konsfuktions-, Produktions-
oder lnsüuktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuftih-
ren ist Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Fehler im Zeipunkt des lnverkehrbringens der Er-
zeugnisse nach dem Stand von Wssenschaft und Technik
nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschutzten Arten und natrirlichen Le-

bensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschlieBlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.
Mituersichert sind, teilweise abweichend von Zitter 7.6
AHB, Pflichten oder Anspruche wegen Umweltschäden an
eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder gelie-
henen Grundsticken, soweit diese Grundstticke vom
Versicherungsschutz dieses Verfages erfasst sind.
N icht versichert sind
Pflichten oder Ansprr.iche soweit sich diese gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder
an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfugungen, die dem UmweltschuE
dienen, abweichen.
Pflichten oder Anspruche wegen Schäden
a)die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-

nommene Einwrrkungen auf die Umwelt entstehen.
b)die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen

Abwasseranlagen ausgehen. -
c)fur die der Versicherungsnehmer aus einem anderen

Versicherungsvertrag (2. B. Gewässerschadenhaft-
pflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder hät-
te erlangen können.

Versicherungssumme srehe Versrcherungssch{Sn.
Ausland
Versrchert sind - abweichend von Ziffer 7.9 AHB und Zif-
fer 10 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schrerbungen - im U mfang dieses Versicherungsver-
trages im Geltungsbereich der EU -U mwelthaftungsrichtli-
nie- (2OO4l35lEG) eintretende Versicherungsfälle. Versi-
cherungsschutz besteht - insoweit abweichend von Ziffer
7.9 AHB und Titter 13.1 dieser Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen - auch fur Pflichten oder An-
spruche gemäß natronalen Umsetzungsgesetzen anderer
EU -Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Anspru-
che den Umfang der o, g. EU-Richflinie nicht überschrei-
ten.
Außengebiete, die unter der Hoheitsgewalt der USA ste-
hen. Hierunter fallen z. B. Puerto Rico, die Jungfern-ln-
seln und Guam.
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14. Verlust ftemder privater und berullicher Schlüssel
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Zitter 2.2 AHB und
abweichend von Zitter 7.6 AHB - die geseEliche Haft-
pflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlus-
seln (auch Generalschlussel bzw. Codekarten fur eine
Schließanlage), die sich rechfnäßig im Gewahrsam des fi.
Versicherungsnehmers befu nden haben.
Der VersicherungsschuE ersüeckt sich auf die gesetz-
lichen H afpflichtansprüche wegen der Kosten ftir die
notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließ-
anlagen sowie frir vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men (2.8. Notschloss) und einen ObjektschuE bis zu 14
Tagen, gerechnet ab dem Zeipunkt, an welchem der
Verlust des Schlussels festgestellt wurde.
Bei Sondereigentrimern sind versichert H afpflichtan-
sprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigenhimer. Die
Leistungspflicht ersüeckt sich jedoch nicht auf den Mit-
eigentumsanteil an dem gemeinschafüichen Eigentum.

14.1 Ausgeschlossen bleiben Hafpflichtansprüche aus
- Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (2. B. wegen

Einbruchs);
- dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des

Versicherungsnehmers von Kunden oder sonstgen
Dritten überlassen wurden: VersicherungsschuE be-
steht jedoch fur den Verlust von Schlüsseln, die der
Arbeitgeber des Versicherungsnehmers von seinem
Vermieter fur angemietete Geschäftsgebäude und -räu-
me erhalten hat

- dem Verlust von Tresor- und Möbelschlr.isseln sowre
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

14.2 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
15. Vermögensschäden 1g.

Mitversichert ist diq.gesetzliche--Halp-flich! weger! .Vef- ig.1mögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aüs Versi-
cnelungsfälten, die während der Wrksamkeit der Versi- 18.1.1
cherung eingeüeten sind.
Ausgeschlossen sind H afpflichtansprüche wegen Schä-
den
- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-

fage oder fur seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder son-
sti gen Leistungen entstehen:

- aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prufender oder gutachüicher Tätigkeiq

- aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlag€-, Kredit-,
Versicherungs-, Grunds[icks-, Leasing- oder ähnlichen
wirtschafflichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenftihrung sowre aus U nüeue und
U nterschlagung:

- aus der VerleEung von Persönlichkeitsrechten und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und U r-
heberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts:

- aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
- aus der N ichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-

und Kostenanschlägen:
- aus R atschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an

wi rtschafüi ch verbundene U nternehmen:
- aus Vermitüungsgeschäften aller Art

18.1.2
- 
l"' F#ffftrfif!1ffi8fi?ti äing'ure, -w eder 

1 B l 3herstellu ng:
Auskunftserteilung, UberseEung sowre Reisever-
anstaltung;

- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be- 18.2
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin- ß.2.1gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger be-
wusster P fl i chtverleEung:

- aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. vgn
Geld, Werpapieren und Wertsachen sowre von Scheck-
und Kreditkarten:

- aus Pflichtverletzung€h, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Ge-
schäftsfuhrung, Aufsichtsrat Beirat oder anderer ver-
gleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im ß.2.2Zusammenhang stehen.

Versi cheru n gssumme si eh e Versi ch eru n gssch ei n.

16. Sachschäden - Gefälligkeitshandlung
Für Sachschäden au's Anlass einer Gefälligkeitshandlung
gilt
Der Versicherer wird sich nicht auf einen stillschwei-
genden Haftungsausschluss bei Gefälligkeitshandlungen
des Versicherungsnehmers oder mitversicherter Per-

sonen berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer
wünscht und ein anderer Versicherer (2. B. Kasfoversi-
cherer) nicht leistungspflichtig ist Ein Mitverschulden
des Geschädigten wird angerechnet
Versi cheru n gssumme si eh e Versi cheru n gssch ei n.
Gelegentliche gewerbliche Tätigkeiten ltir Personen im
Ruhestand, Vorruhestand sowie passiver Altercteilzeit
Mitversichert ist - abweichend von Ztffer 1.2.1 AHB - die
gesetzliche Hafpfl icht des Versicherungs-nehmers (auch
Ehegatte I eingeüagener Lebensparher) aus den Gefah-
ren eines eigenen Beüiebes, Gewerbes oder Berufes.
Voraussetzung ftir die Gewährung des Versicherungs-
schutzes ist, dass
- keine höhere JahresumsaEsumme im Versicherungs-

jahr als im Versicherungsschein genannt vor liegt
- eventuelle behördliche Auflagen eingehalten werden:
- eine entsprechende Gewerbeanmeldung vorliegt

Nicht versichert sind
- Architekten, lngenieure, Steuerbe_rater, N otare, Wrt-

schaftsprüfer, R echtsanwälte und Arzte.
- Planungs- und Planungsfolgeschäden.
Besteht fur die mitversicherten Tätigkeiten eine weitere
Versicherung, So ersüeckt sich der VersicherungsschuE
im Rahmen des vorliegenden Verüages und der zugrun-
de liegenden Besonddren Bedingungen und R isikobe-
schreibungen fnr die Privathafpfl ichtversicherung nur auf
Schäden, frir die über die anderweitig bestehende Versi-
cherung keine Leistung erlangt werden kann.
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
Die Bestimmungen der Ziffer 4 AHB bleiben unberührt
Forderungsausfälle (Ausfalldeckung)
Versichertes Risiko
VersicherungsschuE besteht , - wenn dem Versiche-
rungsnehmer oder einer der mitversicherten Personen
dieser Privathafpflichtversicherung - als Privaperson
- ein Hafpflichtschaden zugefr.igt wrd,
- und der Versicherungsnehmer - oder eine mitversi-

cherte Person dieser Privathafpflichtversicherung - ei-
nen Anspruch wegen etnes Personefi-, Sach- oder Ver-
mögensschadens gegen den Schadenverursacher oder
Schadenverantworüichen (: Dritter) hat,

- und dem Versicherungsnehmer durch rechtskräfbgen
vollsfeckbaren Titel ausgeurteilter Anspruch auf Scha-
denersatz nicht vom Dritten bezahlt werden kann.

Mit dieser Forderungsausfalldeckung wird der Versiche-
rungsnehmer so gestellt als hätte der Dritte dieselbe
Privathafpflichtversicherung abgeschlossen wie er
selbst Das bedeutet der Versicherer pruft anhand der
fur den Versicherungsnehmer geltenden Allgemeinen
Hafpflicht-Versicherungsbedingungen, der Besonderen
Bedingungen fur die Privathafpnichtversicherung und
der vereinbarten Klauseln, ob der Dritte ftir den Scha-
denfall VersicherungsschuE gehabt hätte.
Ü Oer den U mfang der Privathafpflichtversicherung hin-
aus wird auch dann Versicherungsschutz geboten, wenn
der Dritte dem Versicherungsnehmer aus seiner Eigen-
schaft als Tierhalter oder -hüter elnen Schaden zufligt
Insbesondere gilt
Der Anspruch besteht aufgrund gesetzlicher Hafpflicht-
bestimmungen privafechfl ichen I nhalts.
Das Schadenereignis, das zu dem Personten-, Sach- oder
Vermögensschaden ftihrt muss während der \l/lrksamkeit
der Forderungsausfalldeckung einüeten.
Voraussetzung fur die Leistung
Der Versicherungsnehmer muss einen rechtskräftigen
vollsüeckbaren Titel vor einem deutschen Gericht gegen
den Dritten ersüitten haben.
Ein rechtskräftiger vollsfeckbarer Titel im Sinne dieser
Bedingungen ist etn U rteil, ein Vollsfeckungsbescheid,
ein gerichflicher Vergleich oder ein notarielles Schuldan-
erkennhis mit Unterwerfungsklausel, aus der hervorgeht
dass sich der Dritte persönlich der sofortigen Zwangs-
vollsüeckung in sein gesamtes Vermögen unterwirft
Der Versuch, aus dem Titel gegen den Dritten zu voll-
sfecken, muss gescheitert sein.
Das ist der Fall, wenn
- eine Zwangsvollsfreckung nicht oder nicht zur vollen

Bezahlung der SchadenersaEansprriche des Versiche-
run gsnehmers gefrihrt haq

- eine selbst teilweise Bezahlung wegen nachgewiesener
Umstände aussichtslos erscheint z.B. weil der Dritte
die eidesstatfliche Versicherung abgegeben hat
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18.3 Höhe der Entschädigungsleistung
Der Versicherer bezahlt als Entschädigung den Beüag,
der sich aus dem vollstreckbaren Titel als Schadenersatz
ergibt, in der H öhe begrenzt durch die Versicherungs- 1 9.1 .3
summen dieses Vertrages. Die Vereinbarungen von
Selbstbehalten im Rahmen der Privathafpflichtversiche-
rung ftir Schäden, die der Versicherungsnehmer Dritten
zufuig[ finden in der Forderungsausfalldeckung keine An-
wendung.

18.4 lhre Obliegenheiten
18.4.1 Der Versicherungsnehmer muss einen Anüag auf Ent-

schädigung stellen.
18.4.2 Der Versicherungsnehmer muss nachweisen, dass der

Vollstreckungsversuch geschei tert ist
Folgende U nterlagen sind dem Versicherer hierzu einzu-
reichen:
- den rechtskräftigen vollsfeckbaren Titel im Original
und 19.1.4
- das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers
oder 19.1 .s
- Urkunden, aus denen sich ergibt, dass eine selbst teil-

weise Bezahlung aussichtslos erscheint
ein.

18.4.3 Der SchadenersaEanspruch, den der Versrcherungsneh-
mer gegen den Dritten hat ist in H öhe der zu erbrin-
genden Entschädigungsleistung an den Versicherer ab-
zuüeten. Diese Abüetung erfolgt unter der aufschie-
benden Bedingung, dass der Versicherer die Leistung an
den Versicherungsnehmer bezahlt Dazu muss der Versi-
cherungsnehmer eine schrifüiche Abüetungserklärung 4 o q
unterzeichen, die im Schadenfall durch den Versicherer rrr'rß

vorbereitet wrrd.
18.4.4 Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer aus-

fuhrliche und wahrheitsgemäße Berichte über den Scha-
denhergang geben. Er muss alle Tatumstiände, welche fur
den Schadenfall wichtig sind, mitteilen und alle fur die
Beurteilung wichtigen Schriftsüicke zusenden. Der Versi-
cherer weist darauf hin, dass auch Schriftshrcke angefor-
dert werden können, die frir die Beurteilung des H aft-
pfl ichtschadens erheblich sind.

18.5 Folgen von Obliegenheitwerletzungen
Die Beachtung der unter Zitter 18.4 genannten Obliegen-
heiten ist fur den Versicherungsschutz wichtig. Verletzt
der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, So gel-
ten die Bestimmungen gemäß Zitter 26 AHB. Danach
kann der Versicherer bei Vorliegen der entsprechenden
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch
von seiner Leistungspflicht ganz oder teilweise befreit t g.g
sei n.

18.6 Ausschlüsse
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, wenn

18.6.1 der Dritte seinen ständigen Wohnsitz nicht in einem Mit-
gliedsland der Europäischen U nion hat

18.6.2 der Schaden durch Leistungen aus anderen Versiche-
rungsverüägen, die der Vers-icherungsnehmer oder eine 19.4
mrtversicherte Person abgeschlossen hat ersetzt werden
können. Reichen diese Beüäge nicht aus, wrrd fur den
verbleibenden RestbeFag Versicherungsschutz üher die
Forderun gsausfal I deckun g gewährt

18.6.3 fur Anspruche des Versicherungsnehmers - oder fur die
Ansprüche mitversicherter Personen - ein Sozialversi-
cherungsüäger'oder ein Sozialhilfefäger leistungspflich-
tig ist

19. Schäden aus dem Datenaustausch sowie der lnternetnut-
zung

19.1 Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von Zitter 7.15 
1g.5.und Zitter 7.16 AHB - die gesetzliche Hafpflicht des Ver-

sicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch,
der U bermittlung und der Bereitstellung elektronisqher 19.5.1
Daten, z.B. im lnternet, per E-Mail oder mittels Datenträ-
ger, soweit es sich handelt um

1 9.1 .1 Löschung, U nterdruckung, U nbrauchbarmachung oder
Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten
durch Computer-Vrren und/oder andere Schadprogram-
me;

19.1.2 Datenveränderung aus sonsügen Grunden sowre der
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten 19.5.2
hei Dritten und zwar wegen
- sich daraus ergönender Personen- und Sachschäden,

nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie

- der Kosten zur \A/rederherstellung der veränderten Da-
ten bzw Erfassunglkorrekter Speicherung nicht oder
fehl erhaft erfasster Daten:

Störung des Zugangs Dritter zum elekfonischen Daten-
austausch.
Für Ziffer 19.1.1 bis 19.1.3 gilt
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszu-
tauschenden, zu ubermittelnden, hereitgestellten Daten
durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (2.8.
Vrrenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden
bzw. worden sind, die dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen. Diese Maßnahmen kÖnnen auch durch Drit-
te erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so
gilt Ziffer 26 AHB. Danach kann der Versicherer bei Vor-
liegen der entsprechenden Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch von seiner Leistungspflicht
ganz oder teilweise befreit sein.
der Verletzung von Persönlichkeitsrechten - auch fur im-
materielle Ansprüche -, fiicht jedoch von Urheberrechten:
der Verletzung von Namensrechten - auch fur immateri-
elle Ansprüche.
Für Affer 19.1.4 und 19.1.5 gilt
ln Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versrcherer
- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem

der Erlass einer einstweiligen Verfngung gegen den
Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich
um Ansprüche auf Unterlassung oder Wderruf handelt

- Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder
Wderrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich
aus dem Versicherungsschein und beüägt das Doppelte
dleser Summe fur alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungs jahres.
H öchstersatzleistung fr.ir Schäden im Sinne der Zitter
1 9.1.5 innerhalb vorgenannter Versicherungssumme sie-
he Versi cherungsschei n.
Mehrere während der ll/irksamkeit der Versicherung ein-
Fetende Versicherungsfälle als ein Versicherungsfall, der
im Zeipunkt des ersten dieser Versicherungsfälle einge-
üeten is! wenn diese
- auf derselben U rsache,
- auf gleichen U rsachen mit innerem, insbesondere

sachlichem und zeiüichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Ü bermitüung unO Bereitstel-

lung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beru-
hen.

Zttter 6.3 AHB gilt gesüichen.
VersicherungsschuE ftir im Ausland vorkommende Scha-
denereignisse
Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von
Titter 7.9 AHB - frir Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Hafpflicht-
ansprüche, in europäischen Staaten und nach dem Recht
europäischer Staaten geltend gemacht werden.
N icht versichert sind Anspruche aus nachfolgend ge-
nannten Täügkeiten und Leistungen:
- Software-Erstellung, -Handel, -lmplemenüerung, -Pfle-

ge:
- lT-Beratung, -AnalVS€, -Organisation, -Einweisung,

-Schulung:
- Netzwerkplanufig, -installation, -integration, -heüieb,

-wartung, -pflege;
- Bereithaltung fremder lnhalte, Z.B. Access-, Host-, Full-

S ervice-P roviding:
- Betrieb von Datenbanken.
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sirfb Ansprü-
che
wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer bewusst
- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Daten-

netze eingreift (2.8. Hacker-Attacken, Denial of Service
Attacks),

- Software einsetzt, die geeignet ist die Datenordnung
zu zerstören oder zu verändern (2.8. Software-Mren,
Trojanische Pferde):

die in engem Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten

elektronisch ubertragenen lnformationen (2.8. Spam-
ming),

- Dateien (2.8. Cookies), mit denen wrderrechtlich be-
stimmte lnformationen uber lnternet-Nutzer gesammelt
werden sollen:

st(f
a

lJ)
(f
G)
ct
c)
C)(:t
c)
r.*
c)
o
C)(}
C)

Fortsetzung auf Seite 28



ffiGENERATTW üilät"-t*'g""
28. Seite des Nachüags der Versicherung ilr. 2-GK-24ß17.&J7-7, Ausfertigungstagi 26.02.2012

19.5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Ah-
weichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften
(2.8. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen)
oder durch sonstge bewusste Pflichtverletzungen her-
beigefilhrt haben:

20. Schäden durch Benachteiligungen
2O.1 Gegenstand der Versrcherung

Versichert ist - abweichend von Zifter 7.16 und Titter 7.17
AHB - die geseEliche Hafpflicht des Versicherungsneh-
mers wegen Benachteiligungen im nachstehend be-
schriebenen U mfang.

2O.1.1 VersicherungsschuE besteht in der Eigenschaft des Ver-
sicherungsnehmers als Dienstherr der in seinem Privat-
haushalt oder seinem sonstigen privaten Lebensbereich
heschäftigten Personen gemäB Zttter 2. Beschäftigte Per-
sonen sind auch die Bewerberinnen und Bewerber ftir
ein Beschäftigungsverhältris sowre die Person, deren
Beschäfti gungsverhäl tris beendet i st

2O.1.2 Gründe fiir eine Benachteiligung sind
die Rasse,

- die ethnische Herkunft
- das Geschlecht
- die Religion,
- die Weltanschauung,
- eine Behinderung,
- das Alter,
- die sexuelle ldentität

2O.2 Mitversicherte Personen
20.2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzlidre Hafpflicht

der in Z)tter 2.1 bis Ziffer 2.4 genannten Personen.
2A.2.2 Für sonstige Personen besteht Versicherungsschutz nur,

wenn dies ausdrücklich vereinbart ist
20.3 VersicherungsfalllZeiüiche Abgrenzung des Versiche-

run gssch u tzes
20.3.1 Versicherungsfall ist - abweichend von Zitter 1.1 AHB

die ersünalige Geltendmachung eines Hafpflichtan-
spruchs gegen den Versicherungsnehmer oder erne mit-
versicherte P erson während der Dauer des Versiche-
rungsverüages. lm Sinne dieses Verüages ist ein Haft-
pflichtanspruch geltend gemacht wenn gegen den Versi-
cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein
Anspruch schrifüich erhoben wird oder ein Dritter dem
Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person
schrifflich mitteilt einen Anspruch gegen den Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu haben.

20.3.2 Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende
Benachteiligung mussen während der Vlfirksamkeit der
Versicherung erfolgt sein. Wrd eine Benachteiligung
durch fahrlässige Unterlassung verursacht gilt sie im
Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die ver-
säumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden
mussen, uffi den Einffitt des Schadens abzuwenden.

2O.4 Versicherungsumfang
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

20.5 Ausschlüsse
N icht versichert sind Hafpfl ichtansprüche

20.5.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversi-
cherten P ersonen, soweit sie den Schaden durch wis-
senüiches Abweichen von GeseE, Vorschrift Beschluss,
Vollmacht oder Wetsung oder durch sonsüge wissenürche
Pflichtverletzung herbeigeftihrt wurdq dem Versiche-
rungsnehmer und/oder den mitversicherten P ersonen
werden die Handlungen oder Unterlassungen nicht zuge-
rechnet die ohne ihr Wssen begangen worden sind:

20.5.2 die von den mrtversicherten Personen geltend gemacht
werden; I

20.5.3 - teilweise abweichend von Ziffer 7.9 AHB -

- welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend
gemacht werden - dies gilt auch im Falle der Voll-
sfeckung von Urteilen, die außerhalb Deutschlands ge-
fällt wurden -:

- wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts aus-
ländischer Staaten:

20.5.4 auf Entschädigung und/oder SchadenersaE mit Süafcha-' rakter; hierunter fäll.en auch Sfafen, Buß- und Ordnungs-
oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer
oder die mftversicherten Personen verhängt

20.5.5 wegen Gehalt, ruckwirkenden Lohnzahlungeh, Pensionen,
Renten, Ruhegeldern, beüieblicher Altersversorgung, Ab-
findungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendi-
gung von Arheitsverhälfussen und Sozialplänen sowre
Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Befieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch Vll
handelt Das Gleiche gilt fur solche Dienstunfälle gemäß
den beamtenrechflichen Vorschriften, die in Ausübung
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienst-
stell e zugefr.i gt werden.

21. Vorsorgeversicherung
Für die Vorsorgeversicherung gelten - abweichend von
Z)tter 4.2 AHB - die vereinbarten Versicherungssummen
frir Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

22. Fortsetzung der Privathaftpllichtversicherung nach dem
Tod des Versicherungsnehmers
Für die mitversicherten Personen besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes
des -Värsicherungsnehmers bis zum nächsten Beifags-
fälligkeitstermin fort Wrd die nächste Beifagsrechnung
durch den überlebenden Ehegatten, den eingef agenen
Lebensparher oder den mitversicherten Lebensparher
eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

29. Private Tierhalter-Haftpllichtversicherung
Sofern im Versicherun$bschein angeschriehen, ist fur die
dann namenüich benannte Person im Rahmen der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen fiir die Hafpflichtver-
sicherung (AHB) und der nachstehenden Bestimmungen
die gesetzliche Hafpflicht als Halter der im Versiche-
rungsschein und seinen N achüägen aufgefrihrten Tiere
und deren bis zu 6 Monate alten Jungtiere versichert
\Mrd dieser Zeiüaum überschritten, gelten die Bestim-
mungen der Tifter 3.1.2 AHB - Erhöhung und Erweite-
rung.
Ausgeschlossen sind Hafpflichtansprüche aus der Teil-
nahme an Pferderennen sowie die Vorbereitungen hierzu.

23,1 Mitversicherte Person
Mitversichert ist die gesetzliche Hafpflicht des Hüters,
sofern er nicht grwerbsmäßig tätig ist

23.2 Ausland
23.2.1 Versicherungsfälle bei vorübergehendem Auslandsauf-

enthalt
Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt ist - ab-
weichend von Titter 7.9 AHB - eingeschlossen die ge-
seEliche Hafpflicht aus im Ausland vorkommenden Ver-
sicherungsfällen. Die Dauer des vorübergehenden Aus-
landsaufenthaltes ist zeiüich nicht begrenzt

23.2.2 Leistungen erfolgen in Euro
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Tahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europä-
ischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versichefers mit dem Zeipunkt erftillt,
in dem der Euro-Beüag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist

23.2.3 Schäden in USA und in Kanada
Für in den USA, USA-Territorien *) und in Kanada einge-
üetene Versicherungsfälle oder dort geltend gemachte
Ansprüche gilt zusätzlich:

23.2.3.1 Ausgeschlossen sind Ansprr.iche auf Entschädigung mit
Sfafcharakter, insbesondere puniüve oder exemplary
damages.

23.2.3.2Aufwendungen des Versicherers fur Kosten werden - ah-
weichend von Zitter 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versi cherungssumme an gerechnet
Kosten sind: Anwalts-, Sachverständig€h-, Zeugen- und
Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens bei oder nach Einfitt des Versi-
cherungsfalles sowre Schadenermrtüungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen.
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.
*) Außengebiete, die unter der Hohejtsgewalt der USA
stehen. Hierunter fallen z. B. Puerto Rico, die Jungfern-
lnseln und Guam.

23.3 Mietsachschäden
23.3.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die

ges-eUliche Hafpflicht wegen Sachschäden und alle sich
daraus ergebenöen Vermögensschäden die entstehen an
gemieteten Gebäuden, Wohnräumen und sonstgen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.
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23.3.2 Ausgeschlossen sind
23.3.2.1 H aftpfl ichtanspruche wegen

- AbnuEuhg, Verschleiß und ubermäßiger Beanspru-
chung;

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-
wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gas-
geräten und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden:

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer
hiergegen hesonders versichern kann:

- Schäden infolge von Schimmelbildung.
23.3.2.2die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der

Feuerversi chererbei ubergrei fenden Versicherungsfällen
fall enden R ückgriffsansprüche.

23.3.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
23.4 Vermögensschäden

Mitversrchert ist die gesetzliche Hafpflicht wegen Ver-
mögensschäden im Sinne der Zitter 2.1 AHB aus Verst-
cheiungsfällen, die während der Wrksamkeit der Versi-
cherung eingefreten sind.
Ausgeschlossen sind Hafpflichtanspruche wegen Schä-
den
- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-

üage oder flir seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder son-
sti gen Leistungen entstehen:

- aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachüicher Tätigkeit

- aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlag€,-, Kredit-,
Versichelungs-, Grundstricks-, Leasing- oder ähnlichen
wirtschafflichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenfuhrung sowte aus U ntreue und
U nterschlagung:

- aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und U r-
heberrechten sowre des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts:

- aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten:
- aus der N ichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-

und Kostenanschlägen:
- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an

wi rtschafüi ch verbundene U nternehmen:
- aus Vermitüungsgeschäften aller Art

fäffJ"1l:',ffi !ffiEÄif äins'u ne, -w eder-
herstellung:
Auskunftserteilung, UberseEung sowie Reisever-
anstaltung:

- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Aufüaggebers oder aus sonstiger be-
wJsster P fl i chtverleEung:

- aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wer$apieren und Wertsachen sowre von Scheck-
und Kreditkarten:

- aus PflichtverleEungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Ge-
schäftsfuhrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer ver-
gleichb ar er Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im
Zusammenhang stehen.

Versi cheru n gssumme sl ehe Versi cheru n gssch ei n.

23.5 öffentlich-rechtliche Pllichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemäB Umweltschadensgesetz
(USchadG)

23.5.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öffent-
lich-rechtliche P flichten oder Ansprüche zur Sanierung
von U mweltschäden gemäß U mweltschadensgesetz
(USchadG) , soweit während der \Mrksamkeit des Versi-
cherungsvertrages
- die schadenverursachenden Emissionen plöElich, un-

fallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt
sind oder

- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig
und bestimmungswidrig erfolgt ist

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung
besteht Versicheiungsschutz ftir U mweltschäden durch
Lagerung, Verwendung oder anderen U mgang von oder
mit- Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der
U mweltscliaden auf einen Konsüuktions-, Produküons-
oder lnsffuktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzufuh-
ren ist Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Fehler im Zeipunkt des lnverkehrbringens 9er Er-
zeugnisse nach dem Stand von Wssenschaft und Technik
nichl hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschüEten Arten und nahirlichen Le-

bensräumen,
- Schäcligung der Gewässer einschlieBlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.

23.5.2 N icht versichert sind
23.5.2.1 Pflichten oder Ansprüche sowett sich diese gegen die

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sle bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder
an den Versicherungsnehmer gerichteten behÖrdlichen
Anordnungen oder Verfrigungen, die dem Umweltschutz
dienen, abweichen.

23.5.2.2Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
a) die durch unvermetdbare, notwendige oder in Kauf

genommene Einwirkungen auf die Umwelt entste-
hen.

b) fur die der Versicherungsnehmer aus einem an-
deren Versicherungsvertrag (2. B. Gewässerscha-
denhafpflichtversicherung) Versicherungsschutz
hat oder hätte erlangen können.

23.5.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
23,5.4 Ausland

Versichert sind - abweichend von Ziffer 7,9 AHB und Zif-
ter 23.2.1 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen - im U mfang dieses Versicherungsver-
üages im Geltungsbereich der EU -Umwelthaftungsrichtli-
ni e-(200 4l35lEG) ei nüetende Versicherungsfäl I e.
Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von
Titter 7.9 AHB und Zitter 23.5.1 dieser Besonderen Be-
dingungen und Risikobeschrerbungen - auch ftir Pflichten
oder Ansprüche gemäß naüonalen Umsetzungsgesetzen
anderer EU -Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder
Ansprüche den Ümfang der o. g.EU-Richüinie nicht uber-
schreiten.

23.6 Vorsorgeversicherung
Frir die Vorsorgeversicherung gelten - abweichend von
Zitter 4.2 AHB - die vereinbarten Versicherungssummen
fur Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
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Allgemeine Vercicherungsbeding-ungen für die
Umweltschadensversicherung (USV) - o* tro o4.2q'

Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung
2 Bef iebsstörung
3 Leishrngen der Versicherung
4 Versicherte Kosten
5 Erhöhungen und Erweiterungen
6 N eue Risiken
7 Versicherungsfall
I Aufwendungän vor Einfitt des Versicherungsfalles
I Nicht versicherte Tatbestände
1 0 Versicherungssummenfvlaximierung/Sertenschaden-

klausellS elbstbehalt
11 N achhaftung
12 Versicherungsfälle im Ausland

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

13 Beginn des VersicherungsgghuEqs
14 ZaÄ'lung und Folgen verjpäteter Zahlung/erster

oder einmaliger Beiüag
1 5 2ahlung undFolgen veTspäteter Zahlung/Folgebeiüag
1 6 necntzöitigkeit där Tahluhg bei La.stschriftermächtigung
17 Teilzahlun! und Folgen bel verspäteter Zahlung
18 Beiüagsregulierung
1I Beifag bef vorzeitiQer Verüagsbeendigung
20 Beiüagsangleichung

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kündigung

21 Dauer und Ende des Versicherungsverfages
22 Wegfall des versicherten Risikos
23 Krindigung nach Beiüagsangleignyng
24 Kundigung nach Verqicherungsfall
iS kunOiöun! nacn Veräußen119 versicherter U nternehmen
26 Kundiöun! nach_R isikoerhöhung. aufgru.nq-.

AnOerüngtoOer Erlass von Rechtsvorschriften
27 Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Vercicherungsnehmers

Vorvertagliche Anzeigepfl ichten des Versiche-rungsnehmers
Obliegenhäiten vor EiÄfitt des Versicherungsfalles
Oblielenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines
Umwdtschadens und nach Einüitt eines solchen
Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
Mi tversi cherte P ersonen
Abüetungsverbot
Anzei geü Wllenserklärungen, Anschriftenänderung
Ver jährung
Zustäncliges Gericht
Anzuwendendes Recht
Kumulklausel

28
29
30

31

32
33
34
35
36
37
38

U mfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist die geseEliche Pflicht öffenflich-rechüichen

lnhalts des Versic-herungsnehmers gemäß.. U mweltscha-
OensgeseA zur Sanierun-g von UmwblSchäden. Umwelt-
schaden ist eine

- Schädigung von geschützten Arten und nattlrlichen Le-
bensräumen,

- Schädigung der Gewässer,
- Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehlmer von erner Behörde oder einem solstgen
Drittenät Erstattung der Kosten fur Sanierungsm.aßnah-
menPflichten der oben genannten Art in AnsprucF. gelgm-
me wirO. Daner kommt e5 nicht darauf an, ob der Versiche-
rungsnänmer auf öffenüich-rechüicher oder privaüecht-
lichär Grundlage in Anspruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungss.chutz bleibe.n . jedoch
sotcfie öögen den Versicherungsle.nmer. gerichteten An-
öplücnei Oje auch ohne das Bästehen des U mweltscha-
O'ensge-depes oder anderer auf der EU -U mwelthaftungs-
richüinle (eoo+/3slEc) basierender naüonalel u msetzulgs-
geietze bereits auflrund .gesetzlicher Hafpflic.h.b9i-q1-
mungen piivayechüithen lnnatts .geggr. den Versiche-
rungsnenmer geltend gemacht werd-en- könnten. Versiche-
rungsscnuü für Opraqüge Ansprüche kann ausschließlich
ünei eine Beüiebb-, Belufs- oäer Umwelt-Hafpflichtversi-
cherung vereinbart werden.
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht fur in
Oär AeüieOs- I Be-rufshafpiiclitverstcherung mitversi-
cherten P ersonen.
Sofern in der Beüiebs-lBerufshafpflichtverslcherung die

öesäUriöne Hafpflicht aus Besitz,.Halten und Gebrauch
von nicht zutasdungs- und nicht versicherungspflichti.qen
Kraftfahrzeugen mitversichert ist bestgftt im gleicnen. U-m-

häng ü"rScnärungsschutz in der Umweltschadensversiche-
rung.
Vereinbarungen fur die Beaufüagynq frernder U nterneh-
11än i$üOun[ernenmer) in der eerlebs-/Berufshafpflicht-
versic[erung gelten anatog zur U mweltschadensversiche-
rung.

1.2 Der Versicherungsschutz ersfreckt sich auf die gemäB Zit-
fe r I .i.l- Ois-f .a.ö in Versicherung gegebenen R isiken und
Tätigkeiten (falls vereinbart).

Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei ausschlieBlich
äuf die im-VörsTöherungsschein _genannten, den nachful-
Glrd äufüef steten RisifoUausteinen zugeordneten An-
lagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsne_hme19, die besümmt sind'
gewässerschädliche Stoffeherzustellen, zu verarheiten, ^zu
iagern, änzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen).
Ausgenommen sind sotche VfiG-|nlagen, die in Anhang 1

oOei 2 iuÄ UHG aufgefuhrt sind, Abwasseranlagen, Ein-
wirkungen auf Gewäss-er sowie Schäden durch Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß.Anhang 1 zum
U Hd (UHc-Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseran-
lagen,'Einwrrkunfien' auf Ge-wässer sowie Schäden durch
Abwässer.

1.2.9 Anlagen des VersicheJungsnehmers, .die qach dem Um-
weltstnutz dienenden Besümmungen einer Genehmigungs-
odäa eÄzeigepflicht unterliegen, soweit _es sich nicht um
vrr o- öoei -üti G:Antagen naiodtt (sonstige deklarierungs-
pllichtige Anlagen).
Ausgenommen sind AbWaSseranlagen, Einwirkungen auf
Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versiche-rungsnehmers oder Ein-
OiingeÄ 

-ooer 
Einteiten von Stoffen i-n ein Gewässer oder

Einrürlien äut äin Cewässer derart, dass die physikalische,
chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers
üeräÄääia wid, durch-den Versic_herungsnehmer (Abwas-
seranlagen- und Einwirkungsrisiko). -

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum
U HG-(UHc-Anlagen).

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Dglgnlager ln-
standhäitung uno Wäitung von .Anl?gg,1 gemäß Z1tt9r .1.2'1
bis 1.ZS öOär teiteÄ, Oie-ersichüictitur Eerartigü Anlagen
bestimmt sind, wenn 

'der Versicherungs-nefmer nicht selbst
lnhabei Oär- 

' Antagen ist (Umweltschadens-Regressdek-

1.2.8 Anlagen, Beüiebseinri.chtungen, Tät.gkeltgrJ aqf e1gelgf'
oOei-träinO-en GiunOstucken,-sofern siE nicht unter die Zif-
fei t .2.i nrs i.a.7 1p1llen (Umweltschadens-Basisdeckung).

kung).
1.2.7 Herstellung oder Lieferung vol

Titter 1.2.d umfasst sind, nach
schadens-P roduktri si ko).

Erzeugnissen, die nicht von
I nverliehrbringen (Umwelt'
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2. Betriebsstörung

2.1 VersicherungsschuE besteht ausschließlich fur U mwdt-
schäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und un-
fallarttgen, während der \Alirksamkeit des Versicherungs-
vertr_ages eingeüetenen Störung des bestimmungsgemä-
ßen Beüiebes des Versicherungsnehmers oder deS Dritten
sind (BeUlebsstörung).

2.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im
Rahmen der Zitter 1.2.7 Versicherungsschutz fr-rr Umwelt-
schäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse.
Das Gleiche gilt im Rahmen der Zitter 1.2.8 fiir Umwelt-
schäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen U m-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S. v. Zitter 1.2.7.
Versicherungsschutz besteht in den Fällen der SäEe 1 und
2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen
Konsfruktions-, Produkf, ons- oder lnsfuktionsfehler dieser
Erzeugnrsse zurückzufuhren ist Jedoch besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Fehler im Zeipunkt des ln-
verkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von
Wssenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden kön-
nen (Entwicklungsrisiko).

3. Leistungen der Versicherung
3.1 Der versicherungsschutz umfasst die Prufung der gesetz-

lichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter lnan-
spruchnahme und die Freistellung des Versicherungsneh-
mers von berechtigten Sanierungs- und Kostenüagungs-
verpflichtungen ged'enrioäi oer eänörde ooer einefi sön-
stigen Dritten.
Berechtigt sind Sanierungs- und Kostenüagungsverpflich-
lungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund
GeseEes, rechtskräftigen U rteils, Anbrkenntrisses -oder
Vergleiches zur Sanierung- und Kostenfagung verpflichtet
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist Aner-
kennftlsse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer
ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspr_uch auch ohne Anerkennhis oder Vergleich be-
standen hätte.
lst die sanierungs- und Kostenüagungsverpflichtung des
Versicherungsnehmers mit bindendel \f.r/lrkung frir den Ver-
sicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Drit-
ten freizustellen.

3.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt atle ihm zur Abwicklung
des Schadens oder der Abwehr ünberechtigter lnanspruclr-
nahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des
Versi cherungsnehmers abzu geben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwal-
tungsverfahren oder Rechtssüeit riber Sanierungs- oder
Kostenüagungsverpflichtungen gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozess-
ftihrung bevollmächtigt Er fuhrt das Verwaltungsverfahren
oder den Rechtssüeit im N amen des Versicherungsneh-
mers.

3.3 \A/ird in einem Strafuerfahren wegen eines U mweltscha-
densl U mweltdeliktes, der/das eine unter den Versiche-
rungsschutz fallende Sanierungs- und Kostenfagungsver-
pflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Ver-
teidigers ftir den Versicherungsnehmer von dem Versiche-
rer gewrjnscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die
gebrihrenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

4. Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Tiffer 3.1 geregelten Lei-
stungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich not-
wendiger Gutachter-, Sachverständigeh-, Anwalts-, Zeu-
g€h-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

4.1 fur die Sanierung von Schäden an geschutzten Arten, Jta-
turlichen Lebensräumen oder Gewäs-sern:

4.1.1 die Kosten fur die "primäre Sanierung", d.h. für Sanie-
rungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen Res-

sourcen und/oder beeinüächtigten Funktronen ganz oder
annähernd in den Ausgangszustand zuruckverseEen:

4.1.2 die Kosten fur die "ergänzende Sanierung", d.h. fiir Sanie-
rungsmaßnahmen in Bezug auf die naturlichen Ressourcen
und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen
werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer
vollständigen Wederherstellung der gesönädigten nattir-
lichen Ressourcen und/oder Funktionen ftihrt

4.1.3 die Kosten fuir die "Ausgleichssanierung", d.h. fr.ir die Tä-
tigkeiten zum Ausgleich zwischenzeiüicher Verluste nahlr-
licher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeipunkt
des Einüetens des Schadens bis zu dem Zeipunkt entste-
hen, in dem die primäre Sanierung ihre Wrkung vollständig
entfaltet hat. 'Zv,aschenzeiüiche Verluste" sind Verluste, die
darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natrir-
lichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen
Aufgaben oder ihre Funktionen frir andere naturliche Res-
sourcen nicht erfullen können, solange die Maßnahmen der
primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wrkung
nicht entfaltet haben.
Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen
der vereinbarten Versicherungssumme bis zu einem Ge-
samtbefag von 300.000 EUR je Versicherungsfall und zu-
gleich fur alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res erseüt

4.2 fur die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Ko-
sten frir die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest si-
cherstellen, dass die beüeffenden Schadstoffe beseitgt,
konüolliert eingedämmt oder vermindert werden, so dass
der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum
Zeipunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder
zugelassenen zukunftigen N uEung kein erheblichÖs Risiko
einer Beeinüächtigung der menschlichen Gesundheit mehr
darstellt

4.3 Die unter Z)tter 4.1 und Zitter 4.2 genannten Kosten ftir
Umweltschäden, die auf Grundsticken des Versicherungs-
nehmers gemäß Titter 9.1 oder am Grundwasser gemäB
Zitter 9.2 einfeten, sind nur nach besonderer Vereinbarung
versi chert

5. Erhöhungen und Erweiterungen

5.1 Für Risiken der Ziffern 1.2.1 bis 1.2.5 besteht kein Versi-
cherungsschuE fur Erhöhungen und Erweiterungen. Der
VersicherungsschuE umfasst aber mengenmäBigö Verän-
derungen von Stoffen innerhalb der unter Zitter 1.2.1 bis
1.2.5 versicherten Risiken.

5.2 Für Risiken gemäß Z)tter 1.2.6 bis 1.2.8 umfasst der Versi-
cherungsschuE Erhöhungen oder Erweiterungen der im
Versicherungsschein und seinen Nachüägen angegebenen
Risiken. Dies gilt nicht ftir Risiken aus dem Halten oder
Gebrauch von versicherungspflichtigen Krafü, Luft- oder
Wasserfahrzeugen sowie fr.ir sonstige Risiken, dte der Ver-
si cherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen.

5.3 Der Versicherungsschutz ersfeckt sich..auch auf Erhö-
hungen des verslcherten Risikos durch Anderung beste-
hender oder Erlass neuer R echtsvorschriften, soweit es
sich hierbei um Rechtsvorschrrften auf der Grundlage der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und die-
se nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer
kann den Versicherungsvertrag jedoch unter den Voraus-
seEungen von Ziffer 26 kündigen.

6. Neue Risiken

6.1 Fur Risiken gemäß Zitter 1.2.1 bis 1 .2.5, die nach Abschluss
des Versicherungsvertrages neu entstehen, bedarf der
Versi cheru n gssch uE beson der er Ver ei nbaru n g.

6.2 Fur Risiken gemäß Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8, die nach{Abschluss
des Versicherungsvertrages neu entstehen, besteht Versi-
cherungsschutz im Rahmen des Versicherungsverffages
sofort bis zur Höhe gemäß Zitter 6.2.3.

6.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalh eines
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der
Bei tragsrechnung erfol gen.
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Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko an-
gezeigt wurde, so haf der Versicherungsnehmer zu bewei-
Sen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versi-
cherung und zu einem Zeipunkt hinzugekommen ist, zu
dem diö AÄäiöätriit noch niönt versfichän war. 8'3'2

6.2.2 Der Versicherer ist berechtigt fur das neue Risiko einen
angemeJiänän eeiuäg zu väirängen. Komml eile Einigung 8.4
ribör die Höhe des Beifags innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Eingang dei Anzeige nicht zustande, entfällt
der Versicherungssöhutz fur da5 neue Risiko rückwirkend
ab dessen Entstehung.

6.2.3 Der Versicherungsschutz fur neue Risiken ist von ihrer
Entstehung bis zul Einigung i. S. v. Ziffer 6.2.2 auf den Be-
üag von 300.000 EU R begrenzt

6.2.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Zitter
6.2 gilt nicht fur Risiken
(1) aus dem Eigentum, BesiF, Halten oder Fuihren eines

Kraft-, Luft- öOer \^iasserfahrzeugs, sowelt diese Fahr-
zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
run gspfl i cht unterl i egen:

(2) aus dem Eigentr.rm, BesiE, Beüieb oder Ftihren von
Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 8.5
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverfägen
zu versichern sind.

7. Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprübare erste Feststellung
des UmweltSchadens durch den Versicherungsnehmer, die
zuständige Behörde oder einen sonsügen Dritten. Der Ver-
sicherungsfall muss während der Wrksamkeit der Versi-
cherung äingefeten sein. Hierbei kommt es nicht darauf
äff, ob-zu dGsem Zeipunkt bereits Ursache oder Umfang
Oeb Schadens oder eiÄe Pflicht zur Vornahme von Sanie-
rungsmaßnahmen erkennbar war. g.6

8. Aulwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

8.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingefeten ist,
(1 ) fiir die Versicherung nach den Risikobausteinen '1.2.1

bis 1.2.5 nach einer Beüiebsstörung:
(2) fur die Versicherung naclr Risikobaustein 1.2.6 nach ei-

ner Beüiebsstörung bei Dritten;
(3) fur die Versicherung nach Risikobaustein ,,a.2.7 nach ei-

ner Befiebsstörung bei Dritten - in den Fällen der Zif-
ter 2,2 auch ohne Vorliegen einer BeüiebsstÖrung nach
behördl icher Anordnun g;

(4) ftir die Versicherung nach Z)tter 1.2.8 nach etner Be-
üiebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten o
- in den Fällön der Zitter 2.2 auch ohne Vorliegen einer t'
Beüiebsstörung nach behördlicher Anordnung;

Aufwendungen des Versicherungsneh.mers-, - oder soweit
versichert des Dritten gemäß (2) bis (4) - fur Maßnahmen
zur Ahwendung oder Minderung eineq sonst unvermeidbar
einüetenden U-mweltschadens.- Die Feststellung der Be-
üiebsstörung oder die behördliche Anordnung mqssen in
die Wrksam-keit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich
der fruhere ZeiPunkt ist

9.2 Aufwendungen autgrund von Beüiebsstörunqen oder be- o 4
hördlichen Änordnuigen i. S. d. Zitter 8.1 werden unter den v' I

dort genannten Vora'lrssetzungen unb-eschadet der Tatsa-
che übernommen, dass die Mäßnanmen durch den Versi-
cherungsnehmer bder im Wege der ErsaEvornahme durch
die Betiörde ausgefuhrt werden.

8.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet
8.3.1 dem Versicherer die Feststellung erner derartigen Störung g.2

des Beuiebes oder eine behÖrdliche Anordnung unverztig- 
ö.älich anzuzeigen und

alles zu tufl, was erforderlich ist, die Aufwendulgqn auf o A

den Umfang'zu begrenzen, der notwendig uld objektiv ge- v'+

eignet is! -den Söna0eneinüitt zu verhindern oder den
Schadenumfang zu mindern und

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wderspruch
gegen behördliche Anordnungen einzulegen
oder
sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustim-
men.
Verleüt der Versicherungsnehmer eine der in Z)tter 8.3
genannten Obliegenherten vorsäElich, so werden ihm im
Fahmen des fr.ir Aufwendungen gem. Zitter 8 vereinbarten
Gesamtbeüages nur die notwendigen und objektiv geeig-
neten Aufwendungen ersetzt
VerleEt der Versicherungsnehmer eine der in Zitter 8.3
genannten Obliegenheiten g[ob fahrlässig, so.ist der Versi-
öherer berechtigi etwaige-über die notwendigen und ob-
jektiv geeigneten' Aufwehdungen hinausgehende. Aufwen-
äungef in änem der Sclrwere-des Verschüldens des Versi-
cneä,rngsnehmers entsprechenden Verhälfris zu küIzen:
die Beüeislast ftir das'Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässi gkeit fägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum
Ersatz etwaiger über die notwendigen ung ohjektiv geeig-
neten Aufwendungen hinausgehender AufwendYnggr! .v91'-
pflichte! soweit cl'ie Verletzung der Obliegenheit nicht fur
'Oen Umtang der Leistr,rngspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist
Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Verst-
cherungssuimme bis zu einem Gesamtbeqag von 300.000
EUR 1d Störung des Beüiebes oder behördlicher Anord-
nung le Versicherungsfall und zugleicfr fr.rr alle Versiche-
rungsfälle ei nes Verstcherungsjahres ersetzt
Kommt es fotz Durchfuhrung der Maßnahme zu einem
Schaden, So werden die vom Versicherer ersetzten Auf-
wendungien auf clie fur den Versicterungsfall maBgebende
Versicherungssumme angerechnet, e_S sei denn, dass der
Ersatz diesär Aufwendüngen im Rahmen der Jahres-
höchstersaEleistr.rnq eines- früheren Versicherungsjahres
die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemin-
dert hat
N icht ersatzfähig sind in jedem Fall AufwenQungen - auch
soweit sie sich mit Aunrvendungen i. S. v. Ziffer 8.1 decken
- zur Erhaltung, Reparatur, N achrüsfuqg, Sicherung oder
Sanierung von-Betriebseinrichtungeh, Grundstucken oder
Sachen (äuch gemietete, gepaclrtetE, geleaste yng dgl-) d-e.s

Versichdrungsiehmers; auch fur solche, die fruher im Ei-
gentrlm odei Besitz des Versicherungsnehmers standen,
äuch fur solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt
oder geliefert hat
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr
oder Minderung- eines sonst unvermeidbar einüetenden
versicherten U mweltschadens, falls nicht befoffene Be-
fiebseinrichh-rngen, Grundsticke oder Sachen des Versi-
cherungsnehmeis beeinüächtigt werden müssen. Einüe-
tende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Nicht versicherte Tatbestände

Falls im Verslcherungsschern oder seinen N achüägen nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt
N icht versichert sind P flichten oder Ansprüche wegen
Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche
nachteilige Auswirkuhgen auf den Erhaltungszustand von
Arten un-O nattirlichen -Lebensräumen oder Gewässer ha-
ben oder eine Gefahr fur die menschliche Gesundheit dar-
stellen,
die auf Grundstr.icken (an Böden oder an Gewässern) .ges
Versicherungsnehmers einüeten, die im Eigentum des Ver-
sicherungsnänmers stehen, standen oder von ihm gemtet_e!
geleas! fiepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Ei-
lenmaihl eirlangt wurclen. Dies gilt auch, soyvgit. Q.slch um
öort befindlichdgeschützte Arten oder naÜrlichd Lebens-
räume handelt
am Grundwasser.
infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwas-
sers oder seines Fließverhaltens.
die vor Beginn des Versicherungsverüages eingefeten
si nd.
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9.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Gründstricke
erwrrbt oder in BesiE nimmt, die zu diesem Zeipunkt be-
reits kontaminiert waren.

9.6 die im Ausland einfeten.
9.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim

Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschuttet werden, äb-
fopfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähn-
liche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die
Luft gelangen. Dies gilt nich[ soweit solche Vorgänge auf
einer Betriebsstörung beruhen.

9.8 die durch beüiebsbedingt unvermeidbaren notwendige oder
in Kauf genommene Einwrrkungen auf die Umwelt entste-
hen.

9.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Frei-
seEung von Klärschlaffiffi, Jauch-e, Gülle, festem Stalldung,
Pflanzenschutz-, Dringe- oder Schädlingsbekämpfungsmit-
teln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und
unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbe-
absichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Nie-
derschläge plöElich abgeschwemmt werden oder in andere
Grundstucke abdriftenn die nicht im BesiE des Versiche-
rungsnehmers stehen.

9.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zurückzufrihren sind.

9.11 die zurückzufr.rhren sind auf
(1 ) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthatten
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

9.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Ent-
sorgung von Abfällen ohne die daftir erforderliche behörd-
liche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender
Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen
Umfang dafrir behördlich genehmigt ist

9.13 aus Eigentum, BesiE oder Beüieb von Anlagen oder Ein-
richtungen zur Endablagerung von Abfällen.

9.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beaufüagte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeuges oder Krafffahrzeuganhän-
gers verursachen.
N icht versichert sind Ansprüche wegen schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beaufüagte Person durch den Ge-
brauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder fur die
sie als Halter oder Besiher eines Wasserfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen fur einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi-
cherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Was-
serfahrzeug ist kein Gehrauch i. S. dieser Besümmuhg,
wenn keine dreser Personen Halter oder Besitzer des
Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in
Befrieb gesetzt wird.
Falls im Rahmen und Umfang dieses Versicherungsver-
fages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt
dieser Ausschluss insoweit nicht

9.15 die der Versicherirngsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen hestellte oder beaufüagte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder
fur die sie als Halter oder Besitzer eihes Luft- oder Raum-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
{Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch fur alle anderen Versi-cherten a

N icht versichert sind Pflichten oder Anspruche wegen
Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luft- oder R aumfahrzeugen oder Teilen fur
Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit diese Teile ersicht-
lich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge besümmt wa-
ren:

- Tätigkeiten (2. B. Montage, Wartung, lnspektion, ÜOer-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder deren Teilen.

9.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten)
richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versi-
cherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfligungen, die dem U mweltschuE dienen, ab-
weichen.

9.17 soweit sich diese Pfiichten oder Ansprüche gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten)
richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sre es
bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder
nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richflinien
oder Gebrauchsanweisungen fiir Anwendufig, regelmäßige
Konüollen, lnspektionen oder Wartungen zu befolgen oder
notwendige Reparaturen bewusst nicht ausfuhren.

9.18 durch Bergbaubef ieb i. S. d. Bundesberggesetz.
9.19 die nachweislich auf K;iegsereignissen, anderen feindse-

ligen Handlungen, Aufrühr, inneren Unruhen, Generalsüeik,
illegalem Süeik oder unmittelbar auf Verfiigungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen: das Gleiche gilt frir
Schäden durch höhere Gewalt soweit sich elementare Na-
turkräfte ausgewirkt haben.

9.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Per-
sonen richten, die den Schaden vorsäElich herbeigefrihrt
haben.

9.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Per-
sonen richten, die den Schaden dadurch verursacht hahen,
dass sie in Kennhis von deren Mangelhaftigkeit oder
S chädl i ch kei t
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

9.22 soweit diese Pflichten oder Ansprriche auf Grund verüag-
licher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Vei-
pfl ichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.

9.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehö-
renden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere ent-
standen sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass ei weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig gehandelt hat

9.24 durch den Befieb von Kernenergieanlagen.
9.25 durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW.
9.26 im Zusammenhang mit eleküomagneüschen Feldern.

10. Versicherunossummen/Maximieruno/
Se rie nschaG n klausel/Selbstbehalt -

10.1 Fur den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die
im Versicherungsschein angegebene Versicherungssumme
die H Öchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehre-
re entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen er-
streckt Sämüiche Kosten gemäß Zitter 4 werden auf die
Versi cherungssumme an gerechnet
Mehrere während der \A/irksamkeit der Yersicherung ein-
tretende Versi cherungsfäl le durch
- dieselbe Einwrrkung auf die Umwelt,
- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende

Einwirkungen auf die Umwelt
- mehrere unmittelbar aut oen gleichen ,rr"ätn"n beru-

hende Einwirkungen auf die U mwelt, wenn zwrschen
gleichen U rsachen ern innerer, insbesondere sachlicher
und zeitlicher Zusammenhang besteh! oder die Liefe-
rungen von Erzeugnissen, mit glelchen Mängeln,
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gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 12.4
Versicherungsfall, der im Zeipunkt des ersten dieser Ver-
sicherungsfälle als eingefreten gilt

1O.2 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall
von den gemäß Z)tter 4 versicherten Kosten bzw. von den
gemäß Titter I versicherten Aufwendungen vor Einfitt des

YSßlSSH,|,git"t'ä%""ü:"y"J:','\ZijiSi$::'?".n:t?R"13 Beeinn des versicherunesechutzes/Beitraeszahrune

$iT"l"ft'Ä"J1"äHi 
ti.u#i3"fr"ü,3r"''"f;jl!iF,l*Y?fi,1.''yYll ra. Bestnn des versicherunssschutzes

pnicfttet Der versicherungsschuE beginnt zu dem vereinbarten
10.3 Falls die von dem Versicherer verlangte.Erlegigllrg_ein€s Zäipuni{ wenn Oäi-üCiScrräiüngsnenmer den ersten oder

4l1iPJu-c!-s..qgch^Anerkennhis, Befriedisung--og9J^,Y^9.- äirifräiiädn-eeiräg recÄüöiriöl.'S. v.2ittär r+.r zanri Der
gleich am Verhalten_des Versicherungsnehmers-:q9l9l_q iri nöCnäunö-sesiettte BeiräS änmart Oie Versicherung-
hat der Versicherer für den von der.Weig-erung an $-EF^- öieü'ei'äü ?ei-üältictrörunSinenmei in der jeweirs vom
henden Mehraufwand an Kosten gemäß Ziffer 4 und Zinsen öä;d Ueitimmten rf OÄe'ä'änricnten hat
nicht aufzukommen.

11. Nachhaftuns 14' 
Stiläiflr5lg5,?13;" 

verrpätater Zahlunlerster oder

11.1 Endet das Versicherungsve-rhälhis wegqn. 9-e.:^"gl:lT: 14.1 Der erste oder einmatige Beitag wird unverzügtich nach
g,rg^T f_qgl dauernden Wegtatts des versicherte-1^Ri;1!9t ' " noi6rrüis oäs vCiiicnörungsv-erüiü'ei Ejrig,leäocn nicnt
oder durci.Kündigung des. Versicherers oder de^s-.versi- väiääÄ äegiÄn-oäJVeiiiöiräürig-ssöhüeei:' '- -

33i#3t"rih'lß'"di133"1"'-fill,"'oY3'"*3].,?'"YiF'ä3l"hlnl i:lqs-il'l,Lsgäfill:"19.!qö.,n Faten yqeilpel!.sirt
iämiät äöiVersiCnörung eingdreien sino, äbä z-rim 2äii- als^erster Beiüag nur die erste Rate des ersten Jahresbei-
punkt der Beendigung des Versicherungsverhälhisses uds)'
hoch nicht festgestelt vtaren, mit folgender Maßgabe: 14.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-

P{i"iö"!'3'"tlllle:+:"iglll,ü,1,,'3?3"'t,3l,"ü''i":"*3!, ä3ft#ifti'l;$1ff}är.iü;:lT"{si'.ä,.iH{''iffiverhälülisses an gerechnet- Der Versicherunsssciuu besteht rür gi"-,-g::"Tj: P3:^%'J:[ri1i,'rflr$ß)äi:B?3':lp 2'S't"'"ä 1"j"""rt:i]:e:
N.achhaftungszeit im Rahmen des bei Been^dig-ung-des ääiuöten, lSioäi'vöi'siiJltrei nui oann njcni iur Leistung
Ver-sicherungsverhälhisses geltenden .Ve-l-sl9l'^elul9:: väiönicnie[-werin'ei dön-VärsicnerungsnCnmör durch ge-
qmfqlgeg,.und zwar in Höhe des unverbrauch-ten^reils iöiriäöülttäirüäglh iäitröim b-ä-etäüiönlinen a-unäiiigen
der Velsid'rerungssumme des Versicherungsjahres, in FäiüäiJim üCriiderungiscniinäut Oibdö RäcnstoigC äer
dem das Versicherungsverhälhis endet r.ricnEäniüÄfiä'eiääiüäös-a-ünnörxsaü-g-emäcr'i har-

11.2 DieR.e.qgl-ulS-\y-4itte! ll.l.gilttir.dgnFall 9lEPIg$^el1 14.3 Zahtt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
dass während der La-urzeit9!1vy^slglflul,s.slgq?l$f^"-T -- xö# Beiüas nicht redueitig,-raÄn oör versichergr vom

Fi:{ääH?!üjl$.lFi''-fi133'5iJl1'}*l-"i."i#3lnfiLi: X,f;"+*innifffiF ;1i:,Sfg,"#i;,.'"ö5t*t ,lX;Ffl"S:
kos abzustellen ist wenn -Oöi Veficneiungsnehnier iäctiwÄlt, GsC Ci Oii

12. versicherungrfälle lm Ausland Nichtzahlung nicht zu verüeten hat
14.4 Wrd der erste Beifag nicht rechEeitig gezahlt, gerät der

12.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 9.6 im Umfans die- V€rsicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im Versi-
a*-VCrsiiÄäiüngsüöiüatel im öeitrngioer'eicä'ääi eU- .clgr$ssschein genannten wderrufsrrist von 2 wochen
ümwer-häturngsricnriiriJ"(zoo+nsröi-'äiÄüeö-tiäJ-ve?s- ylg zugang einei zahlungsaufforderung in verzug' es sei

;Ääiiliö;fäilä: denn, dass er die verspätete Zahlulg nicht zu.verüeten
_ die auf den Bebieb einer im lnland bete hat Der Versicnerer ist berechtigt, ErsaE des ihm durch

oder eine Tätigkeit im rnrand i. s. o. zittergfli"oß"'iifE den verzug entstandenen scnaoeÄd zu verlangen'

zY#Br.'1ägij^T .,Tl'",?lX?#'l.# Ä,i:g:fl.3ä"l; i;,* rs. f;:l'L,lqs 
und Forsen verspäteter Zahrune/Foree-

oder ErzeugnissäJic'Ät'öröicädicn-nii o-äänustäno oe- wcrlrä$
stimmtwaren; 15.1 Die Foloebeiüäqe sind. soweit nicht etwas anderes be-

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teil- stimmt i-s! am Mönatsersten des vereinbarten Beiüagszeit-
nahme an Ausstellungen und Messen gem. Ziffer 1.2.8. raums fällig.

VersicherungsschuE besteht insoweit abweichend von Zif- Die Zahlung gilt als rechEeitig, wenn sie zu dem im Versi-
fer 1.1 auch nir Pnichten oder Ansprüche gemäB nationalen cherungssdreln oder in dea Beifagsrechnung angege-
UmseEungsgesetzen anderer Eu-lritgliedstaaten, sofern benen Zeitpunkt erfolgt
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU- ts.z Wrd ein Fotgebeit.ag nicht rechEeitig gezahtt, gerät der
Richüinie nicht überschreiten. veriicnärunsäÄeämei onne f,tännung- ifi verzi.rg-, es sei

12.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert denn, dass br die verspätete Zahlung nicht zu verfeten
im Umfahg dieses Versicherungsverüa.ges im_G_eltrngsbe- haL
reich derEU-Umwelhafürngsrichüinie (2004/35/EG) einüe- Der Versicherer ist berechtigt ErsaE des ihm durch den
tende Versicherungsfälle, Verzrjg'entlEnOehCn 5cnäOää3 zu vertangen.

'12.2.1die auf die Planung, Herstgllung-oder Lieferung,ygl ,q- Wrd ein Fotgebeitrag nicht rechEeitig gezahtt, kann der
laq_en-oder-T_eilen.i. S. v. Ziffer 1.2.6 oder Erzeugnisse i..S. üäriicnerer d-em Veröicherunoiriänmäi a'ut Oesöen kosten
v. zifter 1.2.7 zurüd<zulühl-el ?I'gLwFln 9i9 Al|l,s-ql-og9t iäräitiö'rm ärnö 2ährünslrisi-oestimmcn, oiä mlhoestens
Teile oder Erzeugnisse ersichtici für das Ausland be- äuÄi Wocnen beüagen m.-uss. Die Bestimniung ist nur wirk-
stimmt waren; sam, wenn sie Oie' rückständigen Befäge des Beiüags,

12.2.2die auf ctie Montage, Demontage, lnstandhaltung oder War- Zinsen und Kosten im Einzelnen beziftert und die Rechts-
trng von Anlagen-oder Teileni. S. v. Ziffer 1.2.6 zurückzu- folgen angibt, die nach Zitfer 15.3 und 15.4 mit dem Frist-
fr.inien sino, uönn diese Täügkeiten im Ausland erfiolgen: aoiauf veöurioen sind.

12.2.3die auf die sonstige Montage, Demontage, lnstandhalqng, 15.3 lst der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
Wartung oder sonstige Täti-gkeiten gemäß Ziffer 1.2.8 zu- frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem
rückzuführen sind, wbnn diese Tätigkeiten im Ausland er- ZeiFunkt bis zur Zahlung kein Versicherungssc[uE,-wenn
fotgen. er rhit der Zahlungsaufförderung nach Ziffer 15.2 Abs. 3

12.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung ür im daraufhingewiesen wurde.
Ausland belegener Anlagen oder Befiebsstätten, z.B. Pro-
duktions- odei VertriobsÄiederlassungen, Läger und dgl.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staateh, die der Europä-
ischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen deS Versicherers mit dem Zeipunkt als erfrillt,
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist

Fortsetzung auf Seite 35



--------
--I
-
---
-I
------I
-
--I
---

aY=

ffi$^EtEmu
35. Seite des Nachfags der VeFicherung llr. 2-GK-24.017.80?-7, Ausfertigungstag: 26.02.2012 o

'15.4 lst der Versicherungsnehmer-nach Ablauf dieser_Zahlungs- nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beibages er-frist noch mit der Zäntung in veräus, i<änn ä'är velsiöneiör täräien.

3i&ru:',::?lf':ino'Jfi'V3g"iJli:?"Tä1fi!Tß%,"'1.,:[ 
t"ijit 

läil_ 1B.e Di"-,uo,.tehenden Bestimmunsen nnden auch Anwenduns
tungsaufforderung nach zitter 15.2 ans. g ääiaüi'niiää- auf versicherungen mitBeibagsvorauszahlung frir mehrere
wieEen hat uottr'€'

gp,IyryLqlls-k-ann auch bereits bei der Bestimmung der 19. Beitrag bel vorzeitiger Vertragsbeendigung
zahtungsffist ausgesprochen werden. ln diesem Fall wird
die Kündi$lng zum Ablauf der. zahlungsftist wirksam, wenn Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsverfages
der versich.erungsnehmer in diesem z-eiFunkt noch riit der hat der verslcherei, soüCifourcn eesCa niiniitvtäj an-
zanlung ln Verzug j-st Hierauf istder Versicherungsnehmer deres bestimmt ist'nur Anspruch auf den Teil cles Beiüa-
!n gel Za.h.lu.ngsaufforderung naci..ziffs 15.2 Abs:3 hinzu- ges, der dem Zeiüaum enGbrictrt,-in oäm Värsöneiungs-
weisen. Hat der versicherer gekündigt und zahlt der ver- ScnüE oesanden hat. sicherungsnehmer danach innerhalb e]nes Monats den an-
ggmgfntgl Befag,,besteht der Versicherunqsverfag fort 20. Beitragsangleichung
Für Versicherung5iätte, die zwischen dem A6tauf ad Zan-
lungstist nach Ziffer 15.3 und der zahlung eingebeten 20.1 Die Versicherungsbeifäge unterliegen der Beiüagsanglei-
sind, besteht jedoch kein versicherungsschutz-. cnunö. -böwbii 

äiä-ääiü5gä'näctr-r-önÄ-, gau: öäLi üm-
saEsumme berechnet urerden, findet keine Beifagsanglei-16. Re.chtzeltlgkeit der Zahlung bei Lastschriftermäch- i[ung statr lttinoesoeirase ilGtiä1jä una6n5fiöid'"vontlgung - der Alt der Beiüagsberecn-nung der Bäiüagsangteiciüng.

rst die.Einziehyte dei Beiüass von einem Konto ve,-g,.l- 'o'' Fil äiFtJfH',fli.tiiä^,1|,fn%"*iä["jiä:tll]fi"ä'.t:ll!%9p?ft, gilt die Zahlung als rechtz-eitig, wenn der Beiüaq zum ;;";
Fäirigiäitstas äiäöäzosen r,veioenJanÄ ,"d i"?"V"+BfXäl 3:if,ft%J'3?rll"#5fli1"%T,.|?,,5i'if#"ä,3pLoo:'",.DÄü3:rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider- ;ä;n nanpniänübÄiänäiuüg zugetassenen Versichererehri/+rf

iffiä der rärise Beiüas ohne verschurden des versiche- 3:F."?"?"bifl"y,91ffi',$"?igP"il%^'ß:'""'1fl[t"3%"I :iiil';rungsneimers vom_Versicierer nicht.eingezogen werden, nächst niedrigere, durch frinfGiroarJga;ÄZän ä0. nrs
i:^t__d1.9.33h!nq ry_clt g?4I' noci rechEeiü9, rüenn sie un- schactenzahru-ngeli gäten oäoeiäucrr äiöspeziär äirrcrr oenverzugilcn nacn elner ln Texfform abgegebenen Zahlungs- einzelnen Schadenfäll veranlassten Ausgäben frir die Er-aufiorderung des Versicherers eriolgf mitüung von eiüno üno noriö oäVeiilÄäiun'gsiäisüÄgen.
Kann der fällige Beiüag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungshehmer aiie Einzugsiermächtigung widerrufen Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres
hat oder hat der Versicherungsiehmer aus an-deren Grün- ist die summe der in diesem Jahi geleisteten schadänzah-
den zu verteten, dass der Böiuag nicht eingezogen wer- lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeifaum
den kann, ist der Versicherer befuchtigt küiftigzahlung neu angemeldeten Schadenfälle.
außerhalb des Lastschriftuerfahrens zu' verlan-gen. Dei 20.3 lm Falle einer Erhöhung ist der Versicnerer berechtigt imversicher^ungsnehmer ist zur Ü.bermittung des-Beiüägs rätie einel verminäeiufigleipniintet-dön FäöeJääiöoei-
91-sl v^9r.p,!i.cf$t-^wenn er vom Versicherer hierzu in Teit- bag um den sich aus Zi-ffer äO.z er-cieoenaen 

-pr'ozänGatz
rorm aufgefordert worden ist zu verändern (Beitagsangleichung).- OCr veranOerte Föt_

gejahresb_eifag wird dem Versidr'erungsnehmer mit der17. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung fiääriötön ebiüägiiäöduns or:-riännitesEbäÄ: 
- -- --

lst die zahlung dF.s. Jahresb-eirags in Raten vereinbart, Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlunqen des Ver-sind die noch ausstehenden Raten soiort fällig,.wenn dei sicherers in ;eoCm oei ieüGn tiÄi fltänääriäFiä um eiirenversicherungsnehmer mit der zahtung einer Räte im ver- gering_Cren iiöiäirG-äa-ä-J oenlärirgäi-ä'höli[ ään-"oerzug ist - Treuh?nder leweiti trir oiCse lanie näin zieräoi ermit-
Ferner kann der Versicherer fiir die Zukunft jährliche Bei- telt hat so darf der Versicherer den Folgejahresbeifag nur
üasszahruns verransen' 

331,,,1?'91fr533F;r,,fl!:1"?#r i"J,f#t,l,.itP'.'{n'*?";sl18' Beitrassresurieruns 
H8f,iln'?3i.i'.iTrj;rr:%[ß',"t9:',.,.11rs,u:lts8t.ffi"fi"*;

18.1 Det Versicherungsnenmer hat nach Aufforderung mitzu- dem vorstehenden Absatz ergeben würde.
teilen,.ob und welche Anderungen des versicherten Risikos 20.4 Liegt die Veränderung nach ZilF.,t 2O.2 oder 20.3 unter sgeg--enüber den früheren fnggbe.n eingeüeten sind. Diese Pro-zent, entratit einä Eeiüägsängieiöriünrj.-öiesäVJiälioe-
iYfforde1ung kann.auch duröh einen l:iinweis auf der Bei- rung ist' jedocn inoen iotg-enäen .t-anren iü oliücxsiäirröen.
fagsrechnung erfiolgen. Die Angaben sind innerhalb eines
UPnaq nach Zugang-der Aufforderung zu machen und auf Dauer und Ende des VerslcherungsvertrageslKündlgung
\lüunsch des Versicherers nachzuweiSen. Bei unrichtioen
lngaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser väm 21. Dauer und Ende des Verslcherungsvertrages
versicherungsnehmer eine verfagsstafe in dreifacher
Höhe des festgestellten Beifagsun-terschiedes verlangen. 21.1 Der.Versicherungsverüag ist fi.ir die im Versicherungs-Dies gilt nich_q wenn .der. v€r5cherungsnehmer. bewöist, schein angegeoent zCii iEgelcntossen.
dass ihn an der Llnrichügkeit der Angaben kein Verschul: 21.2 Bei einer Verfagsdauer von mindestens einem Jahr ver_den fiffL

18.2 Aufgrund der An.derun-ssmitteiruns des versicherunssneh- f:nr"'liJffi 3$"ü:?t9ff!ä3ffi:?Bgü:1".lfiy?i."","'üjrTId
mers_oder gonstiggl f_egFtellynSer'.yr.d._del Beitag.ab v_or dem Abtauf des ieüeiitigen Veisicherungslanrei Cinedem.ZeiFunkt der V€ränderung berichtgt (Beilragsreg-utie. Kündigung in Scnriftfoim iugägangen istrung), beim.wegfall versicher-ter Risikön'ieg,o_cn,91!1 .ab 2t.g Bei einerverragsdauervonroeni2eipunr<i ääs irris-aöäi ryiitiäüts'ü-lia v-"191"19- '' " äu"i Versicherunssverras, e#T'f$r"!t "$^":? ffijX.iJIX"Jrer. Der verfaglich vereihbarte Mindestbeib^ag^9?t!,99: üää"rf rur vorgesehenen zeirpunktdurch nicht unterschritten werden. Alle entsorechend Ziffer ^_ . :-:-20.1 nach Oem VeriicnCiun-qsäbödliitiJ äiricie-üätäirä"ü'- 21.4 ,B_ei einer Verfagsdauer von mehr als drei Jahren kann der
höhungen uno ErmänigungCi-däi-MindlsbäiüäsJiväioln versicherungsverfag vom Versicherungsnehmer. schon
berück-sichtigt zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden

10.3 unterrässt der versicherunssnehmer die rechtz.ejrg:yil lf;ilS: S;ä.Utt*%"i"1"il'tl!1J$il'3:LnßYff i?piY"'[]:
l?|$ltö,{Ti,'i::#",,''il:?SftH: i,"j}'.'i,?fii;?t#,1$,T.i: ri&üv;iJffiil;'s.lä,äi;ib1#iträ# ffd;ö;s?,';ä''.

H.i!|iJlft?:fli#.3fi'Si5ÄläB'Jf|Hr$".'r'fü;"ü"*?fft- ,r. wesrarr des versicherten Risikos
findet eine Beitrag.sregulierun-g statt Ein vom Y.-"LlLg_!:t wenn versicherte Risiken teitweise oder voilstänctig dauer-
!il83i"Lil"fl iT:'i''nn?lXli':1','?,"i"# Hl'#:,'iliJ,'5,"J; 33l-lS,l5$i;"gJäiHtl"Y:ffi':[F$?"?S'li:*''T;

hätte erheben können, wenn die Versicherung dies6r st
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Risiken nur bts zu dem Zeipunkt beantragt worden wäre
zu dem er vom Wegfall Kennfris erlangt

23. Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beiüagsangleichung
gemäß Zifter 20.3, ohne dass sich der Umfahg däs Versi-
cherungsschutzes ändert kann der Versicherungsnehmer
den Versicherungsverfag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger VVir-
kung, frühestens jedoch zu dem Zeipunkt kündigen, in dem
die Beiüagserhöhung wrrksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit-
teilung auf das Kundigungsrecht hinzuwetsen. Die Mittei-
lung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen
Monat vor dem Wrksamwerden der Beifagserhöhung zu-
gehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein
Kündigungsrgchl

24. Kündigung nach Versicherungsfall

24.1 Der Versicherungsverüag kann gekündigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten

geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer - bei einer Pflichtversiche-

rung dem Versicherer - eine Klage über einen unter
den VersicherungsschuE fallenden Anspruch auf Er-
stattung der Kosten ftir SanierungsmaBnahmen/ Pflich-
ten gerichüich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Verüagsparher in Schriftform
spätestens einen Monat nach der Zahlung von Sanierungs-
kosten oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

24.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeipunkt, spätesiens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.
Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wrrksam.

25. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter-
nehmän

25.1 Wrd ein Unternehmen, frir das etne Umweltschadensversi-
cherung besteht, an einen Dritten veräußert, üitt dieser an
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dau-
er seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverüag
ergebenden Rechte und Pflichten ern.
Dies gilt auch, wenn ein U nternehmen aufgrund eines
N ießbrauchs, eines Pachtverf ages oder eines ähnlichen
Verhältrisses von einem Dritten ubernommen wird.

25.2 Das Versicherungsverhälfris kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit erner

Frist von einem Monat,
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit so-

fortiger Wrkung oder auf den Schluss der laufenden
Versicheru ngsperi ode

in Schriffform gekündigt werden.
25.3 Das Kündigungsrecht erlischt wenn

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Mo,.nats von
dem Zeipunkt än ausubt in welchem er vom Ubergang
auf den Dritten Kenntris erlangt

- Qer Dritte es nicht tnnerhalb eines Monats nach dem
U bergang ausubt wobei das Kündigungsrecht bis zum
Ablauf eines Monats von dem Zeipunkt an bestehen
bleiht, in dem der Dritte von der Versicherung Kennhis
erlangt

25.4 Erfolgt der Ü Oergang auf den Dritten während etner lau-
fenden VersicherungSperiode und wird das Versicherungb-
verhälfris nicht gekündigt haften der bisherige Versiche-
rungsnehmer und der Dritte ftir den Versicherungsbeifag
dieser Periode als Gesamtschuldner.

25.5 Der Ü Oergang eines U nternehmens ist dem Versicherer
durch den hisherigen Versicherungsnehmer oder den Drit-
ten unverzuglich anzuzergen.

Bei erner schuldhaften VerleEung der Anzeigepflicht be-
steht kein VersicherungsschuE, wenn der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeipunkt einfritt-in
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen,
und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden
Versicherungsverfag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte. 

v

Der Versicherungsschutz lebt wreder auf und besteht ftir
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach
dem Zeipunkt einüeten, in dem der Versicherer von der
Veräußerung Kennfris erlangt Dies gilt nur, wenn der
Versicherer in diesem Monat von seinem Kundigungsrecht
keinen Gebrauch gemacht hat
Der Versicherungsschutz fällt üotz VerleEung der Anzei-
gepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung
in dem Zeipunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hät-
te zugehen müssen.

26. Kiindiggng nach-Risikoerhöhurlg aufgrund Anderung
oder Hrlas-s von Rechtsvorschriften 

Y :

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Anderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (s. Ziffer
5.3) ist der Versicherer berechtigt den Versicherungsver-
üag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt wenn es nicht inner-
halb eines Monats von dgn Zeipunkt an ausgeübt wird, in
welchem der Versicherer von der Erhöhung Kennhis er-
langt hat

27. Mehrlachversicherung

27.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in
mehreren Versicherungsverüägen versichert ist

27.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist
ohne dass der Versicherungsnefrmer dies u[rsste, kann ei
die Auflrebung des später geschlossenen Verüages ver-
I angen.

27.3 Das Recht auf Auhebung erlischt wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend
macht nachdem er von der Mehrfachversicherung Kennhis
erlangt hat Die Auffrebung wird zu dem Zeipunkt wirksam,
zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Ver-
sicherer zugeht

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

28. Volvertragliche Anzeigepllichten des Versicherungsneh-
mens

ni Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefiahrer-
hebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
fagserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen der
Versicherer in Textform gefragt hat und die fur den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Versiche-
rungsverüag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Verfagserklärung, aber vor Ver-
fagsannahme der Versicherer in Textform Fragen i. S. d.
SaEes 1 stellt Gefahrerheblich sind die Umstände, die
geeign.et sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss
auszuüben, den Versicherungsverüag uberhaupt oder mit
dem vereinharten I nhalt abzuschließen.
Wrd der Versicherungsverfag von einenf Verfeter des
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die
gefahrerheblichen U mstände, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst da-
von Kennhis gehabt oder dies arglistig verschwesen.

28.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr-

erheblichen U mständen berechtigen den Versicherer
vom Versi cherun gsverüag zurückzuf eten.

(2) Der Versicherer hat kein Rücküittsrecht wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist dass er oder sein Ver-
feter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben
weder vorsäElich noch grob fahrlässig gemacht hat
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Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr- 29.
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht bestänt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist dass der
Versicherer den Versicherungsvertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätte.

(3) lm Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungs-
schu tz.
Tritt der Versicherer nach Einüitt des Versicherungs-
falles zurück, darf er den Versicherungsschutz niönt 30.versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist v!'
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder ftir den Eintritt des Versicherungsfalles a^ 4

noch fijr die Feststellung oder den Umfang Oer Läistung ru' I

ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat
Dem Versicherer steht der Teil des Beifrages zu, der 3O'2

der bis zum \Mrksamwerden der Ruckfittserklärung
abgelaufenen Verüagszei t entspri cht

28.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
lst das Rücküittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
weil die Verletzung erner Anzeigepflicht weder auf VorsaE
noch auf grober Fahrlässigkert beruhte, kann der Versiche-
rer den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist dass der Versicherer den Ver-
sicherungsverüag auch bei Kenntrris der nicht angezeigten
U mstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, fesch-ios-
sen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücküeten oder kundig€o,
weil er den Versicherungsverüag auch bei Kenntrris -der 

30.3nicht angezeigten U mstände, aöer zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
fagsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflicht-
verletzung nicht zu verüeten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Verüags-
bestandteil.
Erhöht sich durch die Verfagsanpassung der Beiüag um
mehr als 10% oder schließt d-er Versicheier die GefaFrab-
sicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 30.4Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versrcherers
frisüos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 28.2und ZB.3 zu- 30'5

stehenden R echte innerhalb eines Monats schriftich gel-
tend machen. Die Frist heginnt mit dem Zeipunkt zu d-em
er von der VerleEung der Anzeigepflicht die das von ihm
geltend gemachte Recht begrundet Kennhis ertangt E.r.,f q! 30.6die Umstände anzugeben, auf die er seine ErkläruÄg str-rtzt
er darf nachfäglich weitere U mstände zur Begründung
seiner Erklärung abgeben, wenn fr.ir diese die Mönatsfrisl
nicht verstrichen ist
Dem Versicherer stehen die Rechte nach Zitter 28.2 und
28.3 nur Zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anz-ei-
gepfl ichtverletzung hingewiesen hat
Der Versicherer kann sich auf die in Zitter 28.2 und 28.3
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange- 31.
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeigekannte. 31.1

28.4 Erlöschen der Reöhte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers nach Ttfter 28.2 und 28.3 erlö-
schen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss:
dies gilt nicht fur Versicherungsfälle, die vor Abtauf dieser
Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf 10 Jahre,
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistrg verletzt hahen 

91.z28.5 Anfechtung {
Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt uhberuhrt.
lm Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des
Beitrages zu, der der bis zum Wrrksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende U mstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nich[ soweit
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen lnter-
essen unzumutbar ist Ein U mstand, der zu einem Schaden
geftihrt hat gilt ohne weiteres als besonders gefahrdro-
hend.

Oblieqenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Um-
weltsöhadens und nach Eintritt eines solchen

Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb ei-
ner Woche nach Kenntris durch den Versicherungsnehmer
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Ko-
stenfragungsansprüche erhoben wurden.
Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versi-
cherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren
über:
- seine ihm gemäß $ 4 U mweltschadensgesetz oblie-

gende lnformaton an die zuständige Behörde,
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder

Sanierung eines U mweltschadens gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer,

- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem
Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung,
Begrenzung oder Sanierung eines U mweltschadens,

- den Erlass eines Mahnbescheids,
- elne gerichüiche SFeitverkündung,
- die Einleitung eines staatsanwatüichen, behördtichen

oder geri chtlichen Verfahrens.
Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit ftir die
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-
sungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es fur
den Versicherungsnehmer zumutbar ist Er hat dem Versi-
cherer ausfuhrliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte
zu erstatten und ihn bei der Schadenermitüung und -regu-
lierung zu unterstr.iEen. Alle Umstände, die nach Ansicht
des Versicherers fur die Bearbeitung des Schadens wichtig
gind, müssen mitgeteilt sowie alle dafur angeforderten
Schri ftstucke übersandt werden.
Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umwelt-
schäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustim-
men.
Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im
Zusammenhang mit U mweltschäden muss der Versiche-
rungsnehmer fristgemäß Wderspruch oder die sonst erfor-
derlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Ver-
sicherers bedarf es nicht
lm Wderspruchsverfahren oder einem gerichflichen Ver-
fahren wegen eines U mweltschadens hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer die Fuhrung des Verfahrens
zu überlassen. lm Falle des gerichflichen Verfahrens be-
auffagt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des
Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Ver-
fugung stellen.

Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Ohliegenheit aus
diesem Versicherungsverfrag, die er vor Einüitt des Versi-
cherungsfalles zu erftillen hat, kann der Versicherer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kenntris
von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen.Der
Verstcherer hat kein Kundigungsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsryerletzung
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.
\rVird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag
vorsätzlich verletzt, verliert der Versrcherungsnehmer sei--
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechttgt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schuEes hat bei Verletzung elner nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
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Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-
genheit nicht grob fahrlässig verleEt hat bleibt der Versi-
cherungsschuE besteh en.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fur den Einüitt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch frir die Feststellung oder den
Umfang cler dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verleEt hat
Die vorstehenden Bestmmungen gelten unabhängig davon,
ob der Versicherer ein ihm nach Zitter 31.1 zustehendes
K rindi gun gsrecht ausüb[

Weitere Bestimmungen

32. Mitversicherte Personen

32.1 Ersüeckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen
andere P ersonen als den Versicherungsnehmer selbst
sind alle füillil'geltenden Bestimmungön auf oie Versri
cherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen der
Z)fter 6 gelten nicht wenn das neue Risiko nur in der Per-
son eines Versicherten entsteht

32.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist
neben den Versicherten ftir die Erfullung der Obliegenhei-
ten verantworüich.

33. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder äb-
gefeten noch verpfändet werden. Eine Abüehrng an den
geschädigten Dritten ist zulässig.

34. Anzeigen, ltltillenserklärungen, Anschriftenänderung
g4.1 Alle fuir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-

rungen sollen an die H auptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
üägen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet
werden.

34.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt genügt frir eine
Wllenserklärung, die dem Versicherungsnehmär gegenü-
ber abzugeben ist die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Brie-
fes als zugegangen. Dies gilt entsprechend ftir den Fall ei-
ner N amensänderung des Versicherungsnehmers.

34.3 Hat der Versicherungsnehmer die Verstcherung ftir seinen
Gewerbebeüieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen N iederlassung die Bestimmungen der
Zitter 34.2 entsprechende Anwen dung.

35. Veriährung

35.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen GeseEbuches.

35.2 lst ein Anspruch aus dem Versicherungsverüag bei dem
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der

36.

36.1

36.2

36.3

37.

38.

Anmeldung bis zu dem Zeipunkt gehemmt zu dem die
Entscheidung des Versicherers deh Anspruchsteller in
Textform zugeht

Zuständiges Gericht

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichüiche Zuständigkeit nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner fr.ir den Versiche-
rungsverüag zuständigen N iederlassung. lst der Versiche-
rungsnehmer eine naturliche Person, ist auch das Gericht
Örüich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zdt der Klageerhehung seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat
lst der Versicherungsnehmer eine natrirliche Person, müs-
sen Klagen aus dem Versicherungsverüag gegen ihn bei
dem Gericht erhoben werden, das fr.ir seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist !st der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das
zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-
sung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft
Kommanditgesellschaft Gesellschaft bürgerlichen Rechts
oder eine eingeüagene Parherschaftsgesellschaft ist
Sind der Wohnsitz oden gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt bestimmt sich die
gerichüiche Zuständigkeit frir Klagen aus dem Versiche-
rungsverüag gegen den Versicherungsnehmer nach dem
SiE des Versicherers oder seiner fur den Versicherungs-
verüag zuständigen N iederlassung.

Anzuwendendes Recht

Fr.ir diesen Versicherungsverfag gilt deutsches Recht

Kumulklausel

Besteht fr.ir mehrere Versicherungsfälle
- die auf derselben Ursache beruhen oder
- die auf den gleichen U rsachen, zwischen denen ein in-

nerer, insbesondere sachlicher und zeiüicher Zusam-
menhang besteht beruhen, Versicherungsschutz sowohl
nach dieser Umweltschadens-, der Umwelthafpflicht-, als
auch nach der Befi ebs-/Berufshaftrfl ichtversicherung, So
besteht fr.ir jeden dieser Versicherungsfälle Versiche-
rungsschutz nur im Rahmen der fr.ir ihn vereinbarten
Versicherungssumme.

Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Versi-
cherungssumme diese maximal einmal zur Verftigung.
Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter
Berr.icksichtigung der Zuordnung gemäß Satz l fur alle
Versicherungsfälle maximal die höhere Versicherungssum-
me zur Verfugung.
Sofern die in der Umweltschadens- bzw. der Umwelthaft-
pflicht- bzw. der Beüiebshafpflichtversicherung gedeckten
Versicherungsfälle in unterschiedliche Versicherungsjahre
fallen, ist fr.ir die Bestimmung der maXmalen Versiche-
rungssumme ftir sämüiche Versicherungsfälle das Versi-
cherungsjahr maßgeblich, in dem der erste gedeckte Versi-
cherungsfall eingefeten ist


